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Bund 2013/8 

Inspektion zu ermöglichen. Beifestgestellten Problemzonen würden im 
Anlassfall natürlich auch selektive Kanalinspektionen mittels Kanal
TV durchgeführt. 

(5) Nach Ansicht des Landes Oberösterreich sei die selektilie Kanalin
spektion nicht sinll/!oll, da die zu berücksichtigenden Randbedingungen 
nicht so geitau definiert werden könnten, um damit eine A ussagekraft 
für andere Kanalisationsabsclrnitte zu erlangen. Aus diesem Grund 
werde in Oberösterreich alle zehn Jahre eine vollständige Untersuchung 
und einhergehend damit ein zu erstellender Zustandsbericht gefordert. 

7.4 ( I )  Der RH hielt fest, dass die vom Wasserverband Ossiacher See in sei
ner Stellungnahme angeführten Kriterien für die selektive KanaIinspek
tion dem RH bereits bekannt und auch im Bericht angeführt waren. Er 
blieb bei seiner Ansicht, wonach das bei der selektiven KanaI inspek
tion wichtige Kriterium der repräsentativen Stichprobenauswahl bei 
den vom Wasserverband Ossiacher See durchgeführten Zustandserhe
bungen keine hinreichende Berücksichtigung fand. Mehr als die Hälfte 
der Kanäle wurde in den Jahren von 1974 bis 1993 errichtet und war 
damit bereits 20 bis 40 Jahre alt. Lediglich 13 0/0 dieser Kanäle wurden 
bislang einer Inspektion unterzogen. Die vom Verband vorgenommene 
Bewertung des bautechnischen Gesamtzustands des Kanalnelzes und 
der daraus abgeleitete Sanierungsbedarf waren desha lb nach Ansicht 
des RH mit Unsicherheit behaftet. 

(2) Der RH entgegnete dem Land Oberösterreich, dass seiner Ansicht 
nach die Vorteile der selektiven Kanalsanierung im Sinne einer spar
samen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Betriebsführung und einer 
rascheren Umsetzung allfallige Unsicherheiten bei der Definition der 
Randbedingungen überwiegen. Er hielt daher seine Empfehlung auf
recht. 
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8.1 ( I ) Die Notwendigkeit von Kanalsanierungen und die Höhe der dafür 
erforderlichen Kosten hingen von der Altersstruktur der jeweiligen 
Netze ab.J' Sanierungsausgaben fIelen daher über die Jahre auch nicht 
gleichmäßig verteilt an. Die für eine langfristige Werterhaltung der 
Kanalanlagen notwendigen Informationen (Zustand der Kanalanlagen 
und Sanierungsbedarf, Zeitplan, Kostenschätzung, Finanzierungspla
nung) konnten in einem Sanierungskonzept effIzient gebündelt wer
den. 

(2) Die diesbezüglichen Informationen und Planungen stellten sich bei 
den überprüften Stellen wie folgt dar: 

Tabelle 6: Sanierungs konzepte 

WV Großraum Ansfelden 

AWV Faaker See 

WV O ssiacher See 

Gemeinde Salzburg 

Gemeinde Villach 

Quellen: überprüfte Stellen; RH 

198 

Kanallänge geschätzte Sanierungs- Zeitplan Finanzie-
mit Sanie- Sanierungs- konzept rungsplan 

rungsbedarf kosten vorhanden 
(km) (Mio. EUR) 

mind. 4 k.A. nein nein nein 

k.A. jährlich 0,1 nein j a  j a  

k.A. insgesamt 14,3 j a  2008-2027 ja 

rd. 51 insgesamt 76,5 j a  2005-2027 j a  

rd. 17 insgesamt 14,5 nein nein nein 

(3) Der Wasserverband Großraum Ansfelden hatte seit dem Jahr 1986 

Kanalhaltungen im Umfang von 3.734 m saniert. 

Er verfügte über kein Sanierungskonzept. Dies obwohl das Land Ober
österreich den Verband im Mai 2010 - aufgrund festgestellter Schäden 
in der Ortskanalisation Pucking - zur Vorlage eines Sanierungskon
zepts binnen eines Jahres (oder wahlweise zur sofortigen Sanierung) 
aufgefordert hatte und sich in der Ortskanalisation Haid (einer Ortschaft 
von Ansfelden) im Jahr 2010 60 Ofo der insgesamt 3.250 m Kanalisa
tion in schlechtem oder sehr schlechtem Zustand befanden. 

(4) Der Abwasserverband Faaker See hatte bis Mai 2012 insgesamt rd. 
5.400 m Kanal saniert. 

34 Die technische Lebensdauer einzelner Kanalstränge konnte 30 aber auch 100 und mehr 
Jahre betragen und war von vielen Faktoren abhängig: neben den verwendeten Mal'e
rialien auch von der Beanspruchung der Kanäle (Bodenverhälrnisse, Verkehrsbelaslung, 
Abnutzung durch aggressive Abwässer ClC.), der Qualität der Bauausflihrung und vor 
allem auch von der Wartung und Instandhaltung der Kanäle. 
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Kanalsanierung in Gemeinden und Gemeindeverbänden 

Ein Sanierungskonzept gab es nicht. In  der Finanzvorschau budgetierte 
der Verband geschätzte Kosten für Inspektionen und Sanierungen für 
kommende Jahre mit 100.000 EUR jährlich. 

(5) Das vom Wasserverband Ossiacher See zuletzt 201 2  angepasste 
Sanierungskonzept (genannt "Bauzeit-Kostenplan") sah für den Zeit
raum 2008 bis 2027 insgesamt 13 Sanierungsbauabschnitte vor; fünf  
im Einzugsbereich der Kläranlage Feldkirchen und acht im Einzugs
bereich der Kläranlage Villaeh. 

An Gesamtbaukosten waren dafür in Summe 14,3 Mio. EUR veran
schlagt. 

(6) Die Gemeinde Salzburg erarbeitete 2002 ein Gesamtsanierungs
konzept,J5 um die Entsorgungssicherheit zu gewährleisten. Kern des 
Konzepts war die Unterteilung des Kanalnetzes in überschaubare Ein
heiten (21 Betriebsgebiete) und die wasserrechtliche Neubewil ligung 
der einzelnen Betriebsgebiete. 

Darauf aufbauend legte das Kanal- und Gewässeramt im Septem
ber 20\0 den auf Zustandserfassungen und -bewertungen von 14 der 
insgesamt 21 Kanalbetriebsgebiete beruhenden Amtsbericht zur KanaI
sanierung vor. Der Amtsbericht gab das auf Basis der bereits bear
beiteten Kanalbetriebsgebiete für das gesamte städtische Kanalnetz 
hochgerechnete Sanierungserfordernis mit 51 km Kanal an. Ziel war 
die Sanierung der schadhaften und überlasteten Kanäle bis 2027, 

wofür eine Sanierungsrate von rd. 3 km pro Jahr erforderlich war. 
Die Sanierung der bereits bekannten, mit der schlechtesten Zustands
kJasse36 bewerteten Kanalabschnitte sollte vordringlich behandelt 
und bis Ende 20\3 abgeschlossen werden. Zur VerwirkJichung dieses 
Plans nannte der Amtsbericht ein jährliches Sanierungsbudget von 
4,5 Mio. EUR als erforderlich. Tatsächlich stellte die Gemeinde Salz
burg für 201 1 und 2012 jeweils 3,0 Mio. EUR zur Verfügung. 

Im Mai 2012 lagen wasserrechtliehe Bewilligungen für 15 Betriebsge
biete (66 % der städtischen Kanalisation) vor. Sie umfassten insgesamt 
rd. 2 57 km Kanal, 4 1 ,6 km davon ( 16%) wiesen starke oder sehr starke 
Schäden auf; bei 2,3 k.m bestand wegen Einsturzgefahr und/oder prak
tisch nicht mehr gegebener Funktionsfahigkeit unverzüglicher Hand
lungsbedarf. Die Bewilligungen erfolgten unter Auflagen und Fristen: 
bei Einsturzgefahr und/oder prak.tisch nicht mehr gegebener Funkti
onsfahigkeit bis 2,5  Jahre, bei schlechtem Zustand acht bis 16 Jahre. 

15 in Abstimmung mit der Wasserrechtsbehörde und mit Untersrützung der Technischen 
Universität Wien 

36 Standsicherheit und Funktionsfahigkcil praktisch nicht mehr gegeben 
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(7) In Villach gab es kein in den Punkten Sanierungsbedarf, Zeitplan, 
Kostenschätzung und Finanzierungsplan ausformuliertes Sanierungs
konzept. 

Aufgrund von baulichen und hydraulischen Erfordernissen sah die 
Gemeinde Villach bei 17 . 1 66 m der von ihr zu betreuenden Kanäle 
Sanierungsbedarf. Für diese gab es eine Festlegung der Sanierungs
art37 und eine Abschätzung der Baukosten, die sich auf insgesamt 
rd. 14,5 Mio. EUR beliefen. Einen Zeitplan für den Ablauf der Sanie
rungen gab es nicht; sie sollten unter anderem in Abstimmung mit 
Straßenbaumaßnahmen und Baumaßnahmen anderer Versorger durch
geführt werden. Damit war ein Rückschluss auf die jährlich erforder
lichen Finanzmittel nicht möglich. 

Von diesen Planungen nicht umfasst waren weitere 6.344 m Kanal, die 
in Inspektionen mit sehr schlechtem oder schlechtem Zustand klassi
fiziert wurden. 

(8) Seitens des BMLFUW lagen Kostenschätzungen hinsichtlich des 
österreichweiten Sanierungsbedarfs der Kanäle vor. Grundlage dafür 
waren angenommene Laufmeterkosten für die Neuerricbtung von Kanä
len (ohne Hausanschlüsse) in der Höhe von 1 4 5  EUR/lfm (Methode 1) 
bzw. Sanierungskosten von 308 EUR/lfm (Methode 2).  Der Bestand 
an öffentlichen Kanälen betrug auf Basis einer Anlagenerhebung für 
das BMLFUW (2007) 88.000 km. Bei einer angenommenen Nutzungs
dauer von 100 Jahren, entsprechend einer theoretischen Sanierungs
rate von 1 Ofo pro Jahr, war mit einem jährlichen Sanierungsvolumen 
zwischen rd. 125 Mio. EUR (Methode 1) bzw. 271 Mio. EUR (Methode 2 )  

fü r  Österreich insgesamt z u  rechnen. 

Aufgrund der im Zuge der Gebarungsüberprüfung erhobenen Daten 
zu bereits verwirklichten Sanierungsprojekten mit unterschiedlichen 
Querschnitten und Methoden36 war nach Berechnungen des RH mit 
einem durchschnittlichen Laufmeterpreis in Höhe von rd. 900 EUR/ 
Ifm39 zu rechnen, woraus sich österreichweit unter gleichen Annahmen 
ein Finanzbedarf in der Größenordnung von geschätzt 7 92 Mio. EUR 
jährlich ergäbe. 

]7 Inl inerverfahren oder oITene Bauweise 

38 Die Ermittlung umfasste rd. 16.000 m saniene Kanäle, wobei die Querschnine von 
150 mm bis 1.350 rum reichten, 

]9 Die Gemeinde Salzburg kalkulierte den Kanalsanierungsbedarfmil einem Einheitspreis 
von J.5oo EUR/lrm. 
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8.2 ( I )  Der RH wies darauf hin, dass selbst bei Ausnutzung der höchsten 
angenommenen Lebensdauer der Kanäle auf die Betreiber, das waren 
Gemeinden und Gemeindeverbände, und in weiterer Folge auf die 
Gebührenzahler ein ho her Aufwand für die Erhaltung dieser Infra
struktur zukam. Zudem war ab 201 3 nur mehr mit reduzierten För
derungen für die Siedlungswasserwirtschaft zu rechnen (siehe TZ 14). 
Dies wird möglicherweise noch verschärft, da keine der überprüften 
Stellen die theoretisch angenommene jährliche Sanierungsrate von 
I Ofo des Kanalnetzes erreichte. 

Nach Ansicht des RH war daher die Ausarbeitung eines Sanierungs
konzepts für die Kanalsysteme eine wesentliche Voraussetzung für 
den Werterhalt der getätigten Investitionen und sollte folgende Inhalte 
aufweisen: 

- Sanierungsbedarf - Aufstellung der sanierungsbedürftigen Anla
genteile (Haltungen, Schächte und Sonderbauwerkel. 

- Reihung nach Dringlichkeit der zu behebenden Schäden, 

- Abschätzung der Sanierungskosten, 

- Festlegung des Sanierungsablaufs mit Zeitplan und 

- Planung der Finanzierung. 

Daraus ergaben sich folgende Bewertungen und Empfehlungen: 

(2) Der RH bemängelte beim Abwasserverband Großraum Ansfelden, 
dass kein Sanierungskonzept vorlag. Er empfahl dem Verband - nach 
Erhebung des Zustands der Kanalisation (vgl. Empfehlung TZ 7) - ein 
Sanierungskonzept mit Kostenschätzung, Zeitplan (inld. Reihung nach 
Dringlichkeit) und Finanzierungsplanung zu erarbeiten. 

(3) Der RH erachtete das schrittweise Vorgehen (siehe TZ 7) des Abwas
serverbands Faaker See aufgrund des niedrigen Alters des Kanalsystems 
als geeignet, die Kanalisation instand zu halten. Er empfahl dem Ver
band, für die Zukunft ein Sanierungskonzept mit Kostenschätzung, 
Zeitplan (inkl. Reihung nach Dringlichkeit) und Finanzierungsplanung 
zu erarbeiten. 

(4) Der RH würdigte den vom Wasserverband Ossiacher See vorgelegten 
Bauzeit-Kostenplan. Bezüglich des darin angegebenen Sanierungsbe
darfs verwies er auf seine Aussagen zum Inspektionsumfang und den 
Unsicherheiten bei der Zustandsbewertung (vgl. TZ 7) .  
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(5) Das Salzburger Sanierungskonzept war nach Ansicht des RH vor
bildlich ausgearbeitet. Allerdings müsste es auch fristgerecht umge
setzt und entsprechend ftnanziert werden. 

(6) Der RH würdigte die Vorgehensweise der Gemeinde Villaeh, einen 
Umfang erforderlicher Sanierungen zu deftnieren und die dafür erfor
derlichen Mittel abzuschätzen. Er kritisierte allerdings, dass ein Zeit
und somit ein Finanzierungsplan zu den Sanierungen fehlte und die 
Umfangbeschreibung sanierungsbedürftiger Kanalteile zu kurz griff. 
Er empfahl daher der Gemeinde Villa eh, 

- ein langfristiges Sanierungskonzept zu erstellen mit einem Zeitho
rizont für die Fertigstellung der Sanierungen, um damit die Ver
fügbarkeit der erforderlichen Mittel gewährleisten zu können, 

- im Sanierungskonzept der Sanierung aller Kanäle mit Einsturzge
fahr und/oder praktisch nicht mehr gegebener Funktionsfahigkeit 
(vgl. TZ 7: rd. 23,S km) hohe Priorität zuzuweisen und d iese Sanie
rungen unverzüglich40 durchzuführen, 

- im Sanierungskonzept die bisher noch nicht als sanierungsbedürf
tig deklarierten Kanallängen mit Sanierungsbedarf (6.344 m) zu 
berücksichtigen. 

8.3 (I) Der Wasseroerband Großraum Ansfelden teilte in seiner Stellung

nalHne mit, dass die kritische Anmerkung des RH aufmerksam zur 

Kenntnis genommen würde. Mit der im Jahre 2013 beginnenden KanaI

kamerainspektion erfolge auch eine ScllQdensbewertung mir zugehörigen 

Sanierungskonzepten, deren Umsetzung bis 2018 erfolgen soll. 

(2) Der Abwasserverband Faaker See machte darauf aufmerksam, dass 

er mit seinen Sanierungsarbeiten bereits im Jahre 2003 begonnen habe. 

Zuvor wären Untersuchungen durchgeführt worden; die Sanierungen 

würden also nicht konzeptlos durchgeführt. Ebenso existiere ein gene

reller Baukostenzeitplan. Eine Anpassung erfolgejährlich und sei auch 

in jedem Jallresbericht (Bilanz) ersichtlich. 

Hitlsiclltlich des Sanierungsbedarfs teilte der Verband mit, dass bis 

Ende 2012 die festgestellten Schäden der Klassen 3 bis 5 behoben 

worden seiel1. Es sei zudem 1I0rgesehen, die Zustandsklassifizierung 

der sanierten Abschnitte umzuarbeiten, um eine einheitliche Basisfür 

die Planung später erforderlicher Sanierungsmaßnahmen zu schaffen. 

Eine Grobkosrenschätzung könne auf Grundlage der Erfahrungswerte 

40 analog zu den Vorgaben der Wasserrechlsbehörden in Salzburg innerhalb von max. 

2 112 Jahren 
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aus bislter sanierten Bauabscltnitten erstellt werden. Genauere Kosten
abschätzungen seien erst nach Kamerabefahrung und der daraufhin 
erfolgten Schadensbeurteilung möglich. Ein Finanzierungsplan könne 
allenfalls nur auf Grundlage einer Grobkostenschätzung auf Grund
lage der Kosten von bereits sanierten Abschnitten erfolgen. 

(3) Die Gemeinde Villach teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass auf
grund der umfassenden Kenntnis über den baulichen Zustand der Kana
lisationsanlagell auch eine entsprechende A uflistung über die erforder
lichen Sanierungs maßnahmen der baulichen Zustandsklassen 4 und 5 
aufliege, die laufend aktualisiert werde. 

Für die Einreichung von Förderungsanträgen an die Kommunalkredit 
Public Consulting sei lediglich ein Umsetzungszeitraum von drei Jah
ren je Sanierungsabschnitt zulässig; bisher habe die Gemeinde Vi/
lach fünf Sanierungsabschnitte zur Förderung eingereicht, somit liege 
ein Sanierungsplan für 1 5  Jahre vor. Ein längerfristiges Sanierungs
konzept erscheine aufgrund der gelebten und notwendigen Praxis der 
Koordinierung mit anderen Versorgungsträgern und geplanten, nicht 
auf eine so lange Zeitstrecke vorhersehbaren S!raßenbaul/laßnahmen 
im Sinne der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit a ls 
nicht flexibel genug. 

Es scheine auch nicht realistisch, davon auszugehen, dass innerhalb 
von 20 Jahren eine Sanierung des Kanalnetzes zur Gänze abgeschlos
sen sei, "ielmehr müsse ein über Jahrzehnte laufender Sanierungspro
zess angenommen werden. 

Die bisher noch nicht als sanierungsbedürftig deklarierten Kanallängen 
mit Sallierungsbedarf würden ebenfalls beobachtet und im Bedarfsfall 
in einem Sanierungskonzept berücksichtigt. Die Gemeinde Villaclt wies 
darauf hin, dass sich kein Kanalabschnitt in einem demlOßen schleclt
ten Bauzustand befinde, dass Einsturzgefahr bestehe bzw. keine Funk
tionsfähigkeit mehr gegeben sei. 

(4) Dem Land Kärnten erschien der in die Berechnung einfließende durch
schnittliche Laujineterpreis von 900 EUR//fin vor allem im ländlichen 
Bereich als zu hoch angesetzt. Bei der vom BMLFUW im Jahr 2012 durch
geführten Itl/Jestitionskostenerhebungfor die Jahre 2012 bis 2021 habe 
sich ein österreichweiter, jährlicher Sanierungsbedarf (im Abwasserbe
reich) in einer Bandbreite von jährlich 2 1 1  Mio. EUR bis 248 Mio. EUR 
ergeben. 
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(5) Auch dem Land Oberästerreich erschienen die spezifischen Kosten 

fur die Kana/sanierung als zu hoch angesetzt. 

(6) Das Land Sa/zburg begrüßte die Forderung des RH nach fristge

rechter Umsetzung und entsprechender Finanzierung des Sanierungs

konzepts in der Gemeinde Sa/zburg. 

8.4 Zur Stellungnahme der Oberösterreichischen Landesregierung verwies 
der R H  nochmals darauf, dass die Größenordnung des durchschnitt
lichen Laufmeterpreises aus bereits verwirklichten Sanierungsprojekten 
(rd. 16.000 m sanierte Kanäle) erhoben wurde. 

9.1 (I) Der Wasserverband Großraum Ansfelden führte in den Jahren 2007 

bis 2011 vereinzelt Sanierungen durch (bis Mai 2012 3.734 m Kanal), 
aber nicht im Rahmen eines umfassenden Sanierungskonzepts. Bekannte 
Kanalschäden (vgl. TZ 8) wurden nicht behoben. 

(2) Ebenfalls ohne Sanierungskonzept als Grundlage hatte der Abwas
serverband Faaker See bis Mai 2012 5.400 m Kanal saniert. Der Ver
band hatte die ersten Sanierungen 2009 abgeschlossen. Die Zustands
erhebung und Sanierung der nächsten Bauabschnitte waren in Arbeit; 
die Fertigstellung war bis Ende 2012 geplant. Die nächsten Bauab
schnitte sollten ab 2013 bearbeitet werden. Der tatsächliche Sanie
rungsbedarf dafür war im Mai 2012 noch nicht bekannt. 

(3) Die Abwicklung der im Bauzeit-Kostenplan des Wasserverbands 
Ossiacher See für den Zeitraum 2008 bis 2027 vorgesehenen 13 Sanie
rungsbauabschnitte erfolgte plangemäß. Die Sanierung der in den 
ersten drei Bauabschnitten enthaltenen Kanäle mit einer Länge von 
insgesamt 1,7 km war im Mai 2012 abgeschlossen. Der nächste Bau
abschnitt (Kanalsanierungen im Stadtkern von Feldkirchen) stand am 
Beginn. 

Der Wasserverband Ossiacher See sanierte wie alle anderen überprüf
ten Stellen von 2005 bis 2010 seine Abwasserpumpwerke und passte 
diese an den Stand der Technik an. Der dafür erforderliche fInanzi
elle Aufwand war aufgrund der großen Anzahl (über 200) überdurch
schnittlich hoch. Im Kanalnetz führte er laufend kleinere Sanierungs
arbeiten (Reparaturen) durch. 
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(4) I n  der Gemeinde Salzburg starteten 2005 die in  den bewilligten 
Kanalbetriebsgebieten erforderlichen Sanierungsarbeiten. Ziele waren 
ein effIzienter Mitteleinsatz41 und die Sanierung der dringlichsten 
Schadstellen bis Ende 201 3 .  

Trotz der bereits erfolgten Sanierung von insgesamt I 1 ,4 k m  Kanal 
gelang es bis zum Mai 201 2 nicht, die von der Wasserrechtsbehörde 
gesetzten Fristen zur Sanierung der in (sehr) schlechtem Zustand 
befmdlichen Kanäle zu erfüllen. Bei rd. 1.500 m dieser Kanäle war 
die Sanierung ausständig, bei zwei Drittel davon waren die gesetzten 
Sanierungsfristen bereits abgelaufen. 

(5) Villach sanierte in den Jahren 1998 bis 2011  insgesamt 6,3 O!o des 
Kanalbestands, davon rund ein Drittel im Zeitraum 2007 bis 2011. Bei 
Beibehaltung der im überprüften Zeitraum erzielten Sanierungsrate 
würde die Sanierung der restlichen schadhaften Kanäle 27 Jahre42 in 
Anspruch nehmen. 

9.2 (I) Der RH beanstandete, dass der Wasserverband Großraum Ansfelden 
bis Mai 2012 die Sanierung bekannter Kanalschäden noch nicht in 
Angriff genommen hatte (TZ 8). Er empfahl dem Verband, dies umge
hend zu tun. 

(2) Der RH anerkannte den vom Abwasserverband Faaker See erzielten 
Sanierungsfortschritl und die plangemäße Umsetzung des vom Was
serverband Ossiacher See erstellten Sanierungsprogramms. 

(3) Der RH hielt fest, dass die in Salzburg im Zeitraum von 2005 bis 
2011  erzielte Sanierungsrate nicht ausreichte, um die behördlichen 
Auflagen einzuhalten, wobei bei der Beurteilung auch technische 
Einschränkungen wie Grabungssperren während der Festspielzeit zu 
berücksichtigen waren. 

(4) Nach Ansicht des RH waren die in Villach in den vergangenen Jah
ren erzielten Sanierungsraten zu gering, um das Kanalnetz dauerhaft 
in einem guten Zustand zu erhalten. Bei Fortschreibung dieser Raten 
würde die Rehabilitation des gesamten Netzes 200 bis 250 Jahre dau
ern - also weit länger als die theoretische Nutzungsdauer von 100 Jah
ren. Damit drohte ein Sanierungsrückstau. Der RH empfahl deshalb 

41 l.B. soillen die Zusammenlegung mehrerer zu sanierender Abschnillc zur Erreichung 
winschafLlichcr BaulosgröOen und die Nutzung von SynergieelTekten mit anderen 
Illfrasirukturprojektcn zur Koslcnrcduktion beitragen 

42 unter Heranziehung der von 1998 bis 2011 durchschniltlich erzielten Sanierungsralc 
23 Jahre 
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der Gemeinde Villach eine Anhebung des jährlichen Sanierungsum
fangs und die Ausarbeitung eines langfristigen Sanierungskonzepts. 

9.3 (J) Der Wasseroerband Großraum Ansfelden teilte in seiner Stellung
nahme mit, dass eine Vielzahl kleiner Schäden, insbesondere bei Anla
geteilen, die an der Oberfläche lägen und dem Verkehr ausgesetzt seien, 
in der laufenden Instandsetzung in Ordnung gebracht worden wären. 
Der Vonuurj. dass derartige Maßnahmen nicht a usreichend dokumen
tiert würden, träfe zu. Dies sollte jedoch durch die laufende Ertüchti
gung des digitalen Kanalkatasters verbessert werden. Die Sanierung der 
bekannten Kanalschäden werde bereits teilweise durchgeführt bzw. ab 
2014 begonnen und solle laufend laut Sanierungskonzept mit Kosten
schätzung, Zeilplan und Finanzierungsplanung, jedoch nach Maßgabe 
der von den Mitgliedsgemeinden zur Verfügung gestellten Mittel und 
über A uftrag der Gemeinden, durc11geführt werden. 

(2) Die Gemeinde Salzburg merkte in ihrer Stellungnahme an, dass 
wegen der Bindung VOll Personen und Betriebsausstattungen an ver
schiedelIen Baustellenstandorten, die besonders in  der Altstadt erhöht 
personal-, planungs- ulld zeitintensiv waren, in den überprüften Jah
ren eine Umsetzung im vorgeschriebenen Zeitraum nicht möglich gewe
sen wäre. Die diesbezüglichen Empfehlungen des RH würden jedoch 
entsprechend zur Kenntnis genommen. 

(3) Laut Stellungnahme des Landes Oberösterreich sei die Verpflich
tung zur Instandhaltung der Anlagen des Wasseroerbands und der 
Gemeinden unabhängig VOll der finanziellen Lage der Verpflichteten. 
Weiters sei nach dem Prüjungsergebnis die Gebührengestaltung so zu 
bemessen, dass ausreichend finanzielle Mittel vorhanden sein sollten. 
Die Wasserrechtsbehörde werde im Rahmen ihrer Zuständigkeit dafür 
Sorge tragen, dass die Empfehlungen des RH durch deli Wasseroer
band Großraum Ansfelden u mgesetzt Ivürden. 

10.1 ( 1 )  Kanalanlagen sind in der Regel langlebige Güter, deren Herstel
lung im Vergleich zur Nutzungsdauer meist i n  kurzer Zeit unter Ein
satz erheblicher Mittel erfolgt. Die Vorhaben werden durchwegs mit 
Fremdmitteln finanziert, deren Bedienung zeitlich der Nutzungsdauer 
angepasst ist. Die Belastung der Gebührenzahler - mit Gebührenantei
len zur Bedienung der Fremdmittelaufnahme - entspricht der erwar
teten Dauer der Nutzung der Anlagen. 
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Sanierungen bestehender Kanalanlagen erfolgen in der Regel auf 
Grundlage einer Planung, die die erforderlichen Maßnahmen über 
eine Reihe von Jahren verteilt. Um hiefür die Aufnahme von Fremd
mitteln zu vermeiden, 

- können bei Vorliegen eines Sanierungs- und Finanzierungsplans die 
Gebühren an die Erfordernisse der laufenden Sanierung angepasst 
und somit eine Finanzierung aus laufenden Einnahmen erreicht 
werden; 

- oder es können aus den Gebühreneinnahmen Rücklagen für den 
Fall des Finanzbedarfs für Kanalsanierungen gebildet �erden. 

(2) Die Deckung der Kanalsanierung durch Eigenmittel stellte sich bei 
den überprüften Stellen, die Kanalsanierungen durchführten43, wie 
folgt dar: 

Tabelle 7: Eigenmitteldeckung 

2007 2008 2009 2010 2011 

in Mio. EURI 

Abwasserverband Faaker See 

Eigenmittel (a us Rücklagen) 0,57 0,37 0,27 0,18 0,14 

Ausgaben Kanal sanierung 0,62 0,40 0,29 0,19 0,15 

Saldo - 0,05 - 0,03 - 0,02 - 0,01 - 0,01 

Wasserverband Ossiacher See 

Ei n na hmenü bersch uss2 0,85 0,80 1,28 1,43 1,14 

Ausgaben Kanalsanierung 0,10 1,17 2,55 2,20 0,15 117 
Saldo 0,75 - 0,37 - 1,27 - 0,77 0,99 -0,68 

Gemeinde Salzburg 

Ei n na hmenübersch uss2 9,86 9,46 10,39 3,84 9,52 

Ausgaben Kanalsanierung 2,87 2,50 2,00 2,00 3,00 1117 

Saldo 6,99 6,96 8,40 1,84 6,53 30,72 

Gemeinde ViUach 

Ein na hmen ü ber schuss2 0,74 0,43 0,70 1,21 1,15 423 
Ausgaben Kanalsanier ung 0,44 0,55 0,39 0,57 0,66 2,61 

Saldo 0,30 - 0,12 0,31 0,64 0.49 1,62 

Rundungsdifferenzen möglich 
2 Saldo aus den laufenden Einnahmen und Ausgaben 

Quellen: überprüfte Stellen; RH 

43 Für den Wasscrvcrband Großraum Ansrelden lagen keine Planungen vor. 
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Der Abwasserverband Faaker See wickelte Kanalsanierungen und Aus
bauprogramme in gemeinsamen Bauabschnitten ab. Zur Finanzierung 
setzte er Eigenmittel aus Rücklagen ein. Die Kanalsanierung konnte 
weitestgehend durch Eigenmittel bedeckt werden; die aufsummierte 
Unterdeckung der Jahre 2007 bis 2011 belief sich auf rd. 120.000 EUR. 

Beim Wasserverband Ossiacher See lag ein langfristiger, regelmäßig 
fortgeschriebener Finanzierungsplan vor, der auf eine größtmögliche 
Eigenfmanzierung der Kanalsanierung ausgerichtet war. Der negative 
Saldo im überprüften Zeitraum (rd. 680.000 EUR aus den Jahren 2007 

bis 2011) sollte laut Finanzierungsplan durch Überdeckungen in den 
kommenden Jahren ausgeglichen werden. 

In der Gemeinde Salzburg ergab sich ein Überschuss aus der lau
fenden Gebarung (rd. 30,7 Mio. EUR in den Jahren 2007 bis 2011), 

der die geplanten jährlichen Sanierungsausgaben (4,5 Mio. EUR) und 
somit auch die tatsächlichen, geringeren Ansätze der Budgets (zwi
schen 2 Mio. EUR und 3 Mio. EUR) erheblich überstieg. 

Im überprüften Zeitraum erzielt die Gemeinde Villa eh einen Über
schuss von gesamt rd. 1,6 Mio. EUR aus den Einnahmen. Der mittel
fristige Investitionsplan (2012 bis 2016) sah für die Kanalsanierung 
jährlich durchschnittlich 730.000 EUR vor, deren Aufbringung eben
falls aus laufenden Einnahmen vorgesehen war. 

(3) Von den überprüften Stellen bildeten die Gemeinden Ansfelden, 
Salzburg und Villach Rücklagen aus den Einnahmen im Gebühren
haushalt. Die Gemeinde Feldkirchen und die überprüften Verbände 
bildeten keine Rücklagen im fmanztechnischen Sinn. Der Stand der 
Rück.lagen stellte sich wie folgt dar: 

Bund 2013/8 

III-21 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original)12 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



R 
-

H 
Finanzierung de r Sanierung Kanalsanierung in Gemeinden und Gemeindeverbänden 

Tabelle 8: Rücklagen aus Gebühren 

2007 2008 2009 2010 2011 

Gemeinde Ansfelden in Mio. EUR 

Einn a hme n au s Ge büh re n  2,08 2,20 2,24 2,36 2,44 

Rücklage 1,13 1,14 0,57 0,06 0,03 

in % de r Einnahme n aus Gebüh ren 54,3 % 51,8 % 25,4 % 2,5 % 1,2 % 

Gemeinde Salzburg in Mio. EUR 

Einnahmen aus Ge bü hre n 22,54 22,66 22,72 22,37 22,30 

Rücklage 2,50 5,20 5,00 6.00 6,00 

in % de r Ein nahmen aus Gebü hre n 11,1 % 22,9 % 22,0 % 26,8 % 26,9 % 

Gemeinde Villach i n  Mio. EUR 

Einnahmen aus Ge bü hre n 8,50 8,62 8,64 8,73 8,96 

Rücklage 4,22 4,53 5,05 5,66 6,24 

in % der Einnahmen aus Gebü hre n 49,6 % 52,6 % 58,4 % 64,8% 69,6 % 

Quellen: überprüfte Stellen; RH 

Bund 2013/8 

Die Gemeinde Ansfelden verwendete von der aus Gebarungsüber
schüssen des Wasserverbands Großraum Ansfelden gebildeten Rück
lage (1,13 Mio. EUR im Jahr 2007) 670.000 EUR für den Ausgleich 
des ordentlichen Gemeindehaushalts im Jahr 2009 und für Vorhaben 
im Gemeindehaushalt. Für die Finanzierung von (Erweiterungs-)Vor
haben im Bereich des Verbands wurden 540.000 EUR aus der Rück
lage verwendet. 

Ausgehend von einer Rücklage im Jahr 2005 in Höhe von 4,78 Mio. EUR 
erreichte die Kanalrücklage der Gemeinde Salzburg im Jahr 2011 einen 
Wert von 6 Mio. EUR. 

Der überwiegende Teil der RückJagen der Gemeinde Villach 
(4,22 Mio. EUR) stammte aus der Zeit vor dem Betrachtungszeitraum 
und stieg im überprüften Zeitraum kontinuierlich auf 6,24 Mio. EUR an. 

10.2 (I) Wie eingangs dargestellt, waren bei Kanalanlagen zwei Finanzie
rungsbedarfe zu unterscheiden: jener zur Herstellung und jener zur 
Sanierung der Kanalanlage. Eine mit Beginn der Nutzung einer Anlage 
einsetzende Rückjagenbildung für Sanierungen, die wertmäßig meist 
einer Anlagenerneuerung nahe kommen, stellte nach Ansicht des RH 
eine Doppelbelastung der Nutzer der Anlagen dar: Sie trugen mit ihren 
Gebühren sowohl die Anschaffungskosten als auch die Sanierungs-
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kosten für die folgende Generation (fehlende Generationengerechtig
keit). 

Rücklagenbildungen größeren Ausmaßes bedeuteten zudem die Kumu
lierung fInanzieller Mittel, die über einen langen Zeitraum veranlagt 
werden müssen, verbunden mit den Risiken, die damit einhergehen.44 
Eine Rücklage sollte nach Meinung des RH nur zum Ausgleich schwan
kender Jahresergebnisse und zur Vorsorge für unvorhergesehenen Mit
telbedarf dienen und in der Höhe diesem Ziel angemessen sein. 

(2) Bei allen überprüften Stellen bestand die Möglichkeit, die KanaI
sanierungsausgaben im Wesentlichen aus Überschüssen der laufenden 
Gebarung (Eigenfinanzierung) zu bedecken. Diese Form der Finan
zierung war nach Ansicht des RH aus den oben dargelegten Gründen 
einer Dotierung von Rücklagen vorzuziehen. 

Der RH bemängelte bei der Gemeinde Ansfelden die Verwendung der 
Gebührenüberschüsse für den allgemeinen Haushalt. Er empfahl der 
Gemeinde, die Überschüsse aus der Gebarung des Wasserverbands 
Großraum Ansfelden für Zwecke, die in einem inneren Zusammen
hang mit der Abwasserbeseitigung stehen45, einzusetzen. Insbeson
dere wären Mittel für ein noch zu erarbeitendes Sanierungskonzept 
zu reservieren. 

(3) Die bisher gebildeten Rücklagen der Gemeinde Salzburg 
(6,00 Mio. EUR im Jahr 201 I) erachtete der RH angesichts des Ver
hältnisses der Einnahmen aus Gebühren (22,30 Mio. EUR im Jahr 
201 I )  zum jährlichen Sanierungsbedarf (4,50 Mio. EUR) im Sinne der 
Vorsorge für unerwartete Aufwendungen angemessen. Aufgrund der 
budgetären Lage war ein Anwachsen der Rücklage künftig nicht zu 
erwarten. 

(4) Der Gemeinde Villach empfahl der RH in Anbetracht steigender 
Rücklagen einen vermehrten Einsatz dieser Mittel zur Finanzierung 
der Investitionsvorhaben einschließlich der Sanierungen. 

10.3 (1)  Die Gemeinde Ansfelden stimmte dem RH in ihrer Stellungnahme 
umfassend zu. Die Venvendung etwaiger Gebührenüberschüsse für 
den allgemeinen Haushalt basiere nicht auf Wunsch und Intention 
der Gemeinde Ansfelden, sondern auf der Einhaltung der seitens des 
Landes Oberösterreiclt gegebenen Bestimmungen. Der Gemeinde werde 
somit die Möglichkeit genommen, Überschüsse aus Gebührenhaushal-

44 Hinsichtlich des Veranlagungsrisikos nahm der RH hspw. in seinem Bericht Reihe Bur
gen land 2011/4, Wasserverband SUdliches Burgenland 1. Stellung. 

45 im Sinne des Erkenntnisses des VfGH, B 260/01, 51g. 16.319 vom 10. Oktober 2001 
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ten "anzusparen", um im BedarfsJalle die vom Wasserverband Groß
raum AnsJelden erarbeiteten konkreten Sanierungsprogramme umzu
setzen oder sieJür Ausbauprojekte heranzuziehen. Auch aus Sicht der 
Gemeinde AnsJelden sei eine Quersubventionieru.ng eines Abgangs im 
ordentliclren Haushalt mit Übersclrüssen aus anderen Gebührenhaus
halten problematisch, da langfristig darunter auch die Gebührenhaus
Iwlte leiden würden. 

Zudem bedürfe es aus Sicht der Gemeinde AnsJeldell österreich weit 
einer raschen und nachhaltigen ReJorm beim Finanzausgleich im Sinne 
einer gerechten Umgestaltung des kommunalen Finanzierungssystems. 
Der Gemeinde AnsJelden sei es ein großes Anliegen, dass sich der RH 
weiterhin dieser Thematik annimmt. Der RH möge aufgrund der vor
liegenden Prüfung künftig weiter verstärktes Augenmerk auf einen 
"auJgabenorientierten Finanzausgleich" legen und an seinen diesbe
zügliclren Bemühungen Jesthalten. 

(2) Die Gemeinde Villach teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass das der
zeitige Sanierungsbudget ca. 700.000 EUR/Jahr betrage, wobei mit die
ser Investitionssumme rd. 900 /fm Sammelkanäle und Hausanschlüsse 
saniert werden könnten. Um einen Sanierungsrückstau zu vermeiden, 
werde das Budgetjür Kanalsanierungsmaßnahmen ab dem Budgetjahr 
201 4  erhöht werden. Als erste Finanzierungskomponentejür die Erhö
hung des Kanalsanierungsbudgets würden in jedem Fall die vorhan
denen Rücklagen des Gebührenhauslllllts Kanal herangezogen werden. 

(3) Das Land Kärnten wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass 
die Finanzierung von Errichtung und Sanierung von Kanalisationen 
derzeit wie auch in Zukunft ineinander greifen würden. Daher sei der 
Ansatz der Rücklagenbildung unter den genannten Voraussetzungen 
bei Gemeinden und Verbänden sill/woll. 

10.4 Zur Stellungnahme der Kärntner Landesregierung verwies der RH noch
mals auf seine Ausführungen und bekräftigte seine Ansicht, dass Rück
lagenbildungen nur zum Ausgleich schwankender Jahresergebnisse 
und zur Vorsorge für unvorhergesehenen Mittelbedarf dienen und in 
der Höhe diesem Ziel angemessen sein sollten. 

2 1 1  
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11.1 (I) Das Finanzausgleichsgesetz 200846 ermächtigte die Gemeinden, 
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anla
gen, die für Zwecke der öffentlichen Verwaltung betrieben wurden, 
auszuschreiben. Die Obergrenze der Gebühr bildete das doppelte Jah
reserfordernis für die Erhaltung und den Betrieb der Einrichtung sowie 
für die Verzinsung und Tilgung der Errichtungskosten bemessen nach 
der Lebensdauer der Anlagen. Das Finanzausgleichsgesetz ermächtigte 
die Gemeinden nicht dazu, zusätzlich zur Bedeckung der vollen Kosten 
der E inrichtung eine die allgemeinen Gemeindeerfordernisse deckende 
Steuer in gleicher Höhe einzuheben. Vielmehr kam die Ausschöpfung 
des Rahmens der Gebührenhöhe nur aus Gründen in Betracht, die mit 
der Einrichtung in einem inneren Zusammenhang standen. Näher defI
niert wird die Gebührenbemessung durch ein Erkenntnis des Verfas
sungsgerichtshofs47, das genaue Voraussetzungen für eine Gebühren
bemessung über dem Jahreserfordernis festlegt: 

- Finanzierung der Folgekosten der Einrichtung, 

- Lenkungsziele (z.B. ökologischer Art), 

- RückJagenbildung für eine Ausweitung der Anlagen, 

- Vermeidung von Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Anrechenbar
keit bestimmter Kostenpositionen, 

- Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten in Jahren unerwartet güns
tiger Einnahmenentwicklung. 

(2) Von den überprüften Stellen hoben die Gemeinden Ansfelden, Feld
kirchen, Salzburg und Villach Kanalgebühren ein. 

Bei der folgenden Darstellung der Kennzahlen zu Gebührenkalkulation 
und Sanierungstangente war zu berücksichtigen, dass der Wasserver
band Großraum Ansfelden über kein Sanierungskonzept verfügte (d.h. 
Sanierungstangente ist gleich null) und die Gemeinde Feldkirchen die 
Gebühren ohne Aufschlag im Ausmaß der Bemessung des Wasserver
bands Ossiacher See einhob (d.h. Über-/Unterdeckung ist gleich null). 
Die Sanierungstangente errechnet sich aus dem Verhältnis der gesamten 
Einnahmen (aus Gebühren bzw. Mitgliedsbeiträgen) zu den erfolgten 
und geplanten Ausgaben. Eine hohe Sanierungstangente bedeutet, dass 
ein hoher Anteil für Sanierungen aufgewendet wird. 

468GB!. I Nr. 103/2007 Ld,g.F .. § 1 5  Abs. 3 Z 4 

" VfGH B 260/01. Sig. 16.319 vom 10. Oktober 2001 
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Tabelle 9: Gebührenkalkulation und Sanierungstangente 

2007 2008 2009 2010 

in Mio. EUR 

Gemeinde Ansfelden 
Einnahmen aus Gebü hren 2,08 2,20 2,24 2,36 

Sonst ige Einnahmen 0,04 0,02 0,02 0,03 

Summe Einnahmen 2,12 2,22 2,26 2,39 
Ausgaben 1,56 1,68 1,69 1,73 

Saldo 0,56 0,54 0,57 0,66 

Kanalsanierung 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ü ber-/ Unterdeckung 0,56 0,54 0,57 0,66 

Sanierungst angente in '10 
Gebü hr in EU 

AWV Faaker See 
Kanal sanierung 0,62 0,40 0,29 0,19 

Mitgliedsbeiträge 2,21 2,37 2,55 2,45 

Sanierungst angente  in '10 28,1 '10 16,9 '10 11,4 '10 7,8 '10 
Gemeinde FeldkirchenlWV Ossiacher See! 

Einnahmen 6,09 6,03 6,16 6,19 

Ausgaben 5,24 5,23 4,88 4.76 

Saldo 0,85 0,80 1,28 1,43 

Kanalsanierung2 0,10 1,17 2,55 2,20 
Ü ber-/ Unterdeckung 0,75 - 0,37 - 1,27 - 0,77 
Sanierungstangent e in '10 1,6 '10 19,4 '10 41,4 '10 35,5 '10 

Einnahmen aus Gebü hren 22,54 22,66 22,72 22,37 

Sonstige Einnahmen 2,08 1,74 1,94 1,40 
Summe Einnahmen 24,62 24,40 24,66 23,77 
Ausgaben (ohne Rücklagen) 14,76 14,94 14,27 19,93 

Saldo 9,86 9,46 10,39 3,84 

Kanalsanierung 2,87 2,50 2,00 2,00 
Sonstige Invest it ionen 0,56 0,62 0,60 1,31 
Ü ber-/ Unterdeckung 6,43 6,35 7.79 0,53 

Sanierungstangente in '10 8,8 % 8,9 % 
Gebühr in 

2011 Summi/ 
Durchlchnltt 

2,44 

0,03 

2,47 
2,05 

0,42 

0,00 

0,42 

0,15 

2,57 4 
5,8 "I. 

6,20 

5,06 

1.14 

0,15 

0,99 

2,4 '10 

22,30 

1,38 

23,68 
14,16 

9,52 

3.00 

0,51 

6,01 
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Fortsetzung Tabelle 9: Gebührenkalkulation und Sanierungstangente 

2007 2008 2009 2010 2011 

in Mio. EUR 

Gemeinde VIIIach 
Einnahm en aus G ebü hren 8,50 8,62 8,64 8,73 8,96 

S onstige Einnahmen 0,13 0,15 0,11 0,14 0,16 

Summe Einnahmen 8,63 8,77 8,75 8,87 9,12 
Ausgaben 7,89 8,34 8,05 7,66 7,97 

Saldo 0,74 0,43 0,70 1,21 1,15 

Kanalsanierung 0,44 0,55 0,39 0,57 0,66 
Ü ber-/ Unterdeckung 0,30 - 0,12 0,31 0,64 0,49 

Sanierungstangente in % 
G ebü hr in  

Oie Angaben betreffen den Wasserverband Ossiacher See. mit dem sich die Gemeinde Feldkirchen im Solidarverband befand. 
Der Anteil der Gemeinde Feldkirchen war daher nicht gesondert darstellbar. 

2 Oie ausgewiesenen Ausgaben für Kanalsanierung enthalten die Ausgaben für die Sanierung der Abwasserpumpwerke. Ohne 
diese Ausgaben ergeben sich die in Klammer ausgewiesenen Werte. 

Quellen: überprüfte Stellen; RH 

214 

(3) Die Gebührenkalkulationen der Gemeinde Ansfelden48 wiesen nach 
der E inbeziehung der Ausgaben für die Kanalsanierung eine Überde
ckung der Ausgaben von 132 % (im Durchschnitt der Jahre 2007 bis 
2011) auf. 

Das Land Oberösterreich sah für Wasserversorgungsanlagen und Abwas
serbeseitigungsanJagen Mindestgebühren vor, die grundsätzlich alle 
oberösterreichischen Gemeinden einzuheben hatten. Gemeinden, die 
ihren ordentlichen Haushalt nicht selbst ausgleichen konnten und für 
den Ausgleich Bedarfszuweisungsmittel beanspruchten, hatten zusätz
lich einen Aufschlag von 0,20 EUR auf die Mindestgebühr zu berück
sichtigen.49 Etwaige Überschüsse, die aus der Mindestgebührenrege
lung entstanden, waren für allgemeine Haushaltsbelange zu verwenden. 

(4) Die Sanierungstangente war beim Wasserverband Ossiacher See mit 
durchschnittlich 20, I % am höchsten. Gemäß der vorliegenden lang
fristigen Prognose (bis 202 1 )  war mit einem durchschnittlichen jähr
lichen Sanierungsbedarf von rd. 840.000 EUR zu rechnen. 

48 Im Bereich der Gemeinde Ansrelden bestand kein Kanalsanierungskonzept mH zuge
ordneten Ausgaben. 

49 Rundschreiben des Amtes der Oberösterreichischen Landesregierung zur Erstellung der 
Voranschläge der Gemeinden und Sozialhi lreverbände fOr das Finanzjahr 201 2  vom 
18. November 2011 

Bund 2013/8 

III-21 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original)18 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



R 
-

H 
Gebuhrenkalkulatl0n und Sanierungsanteil Kanalsanierung in Gemeinden und Gemeindeverbänden 

Bund 2013/8 

(5) In der Gemeinde Salzburg bestand 2011 eine Überdeckung von 
132 <Ib (im Durchschnitt der Jahre 2007 bis 2011). Die Verwendung der 
erzielten Überschüsse aus der Abwasserentsorgung wurde anhand einer 
Ausgabenaufstellung belegt. Diese wies bspw. im Jahr 2010 Ausgaben 
in Höhe von 12,57 Mio. EUR aus. Darin waren 10,04 Mio. EUR50 für 
die Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs ausgewiesen, 
der von der Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunika
tion abgewickelt wurde. 

Die Vorschreibung von Kanalbenützungsgebühren der Gemeinde Salz
burg für das Jahr 2001 mit einem Deckungsgrad von 120 <Ib, der im 
Wesentlichen mit einem künftig anfallenden, beträchtlichen Aufwand 
für die Kanalsanierung und mit der Erzielung eines Lenkungseffekts 
hinsichtlich des Abwasseranfalls begründet wurde, erachtete der Ver
waltungsgerichtshof in einer Entscheidung aus 2008 als rechtskon
form s l  

Die Gemeinde Salzburg ermittelte die erforderlichen Investitionen in  
die Kanalsanierung mit 4,5  Mio. EUR pro Jahr bei einer Laufzeit der 
Projekte von 17 Jahren. Angesichts der angespannten Budgetsituation 
wurden die Budgetmittel für 2011 und 2012 auf jeweils 3,0 Mio. EUR 
reduziert. Die Sanierungstangente betrug im Durchschnitt I I  <Ib. 

(6) Die relativ niedrigen Sanierungsausgaben (durchschnittliche Sanie
rungstangente 6 <Ib) der Gemeinde Villach waren vor dem Hinter
grund zu sehen, dass sich dieser Wert ausschließlich auf den von der 
Gemeinde selbst betreuten Teil des Onsnetzes bezog. Kanalsanierungen 
der Verbände, an denen die Gemeinde beteiligt war (Wasserverband 
Ossiacher See, Abwasserverband Faaker See), fanden über die Mit
gliedsbeiträge indirekt Eingang in die Gebührenkalkulation. 

11.2 ( I )  Über das Jahreserfordernis zum Betrieb der Kanalanlage hinaus
gehende Gebühreneinnahmen waren nur aus den vom Verfassungs
gerichtshof genannten Gründen zulässig; die Deckung allgemeiner 
Gemeindeerfordernisse - wie in Ansfelden (TZ 10) und Salzburg -
erfüllte diese Voraussetzung nicht. Die Gemeinde Ansfelden erfüllte 
damit zwar die Vorgaben des Landes Oberösterreich aus seinem Rund
schreiben vom 18. November 2011, die allerdings nach Ansicht des 
RH nicht der geltenden Rechtslage entsprachen. Allfallige Mindestge
bühren dürfen nicht über das Jahreserfordernis hinausgehen, wenn die 
vom Verfassungsgerichtshof defmierten Voraussetzungen nichl erfüllt 
sind. 

50 Voranschlag 1 /87900/755000 
SI VwGH 2004/ 17/01 34 vom 25. Jänner 2008 
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Der RH empfahl daher dem Land Oberösterreich, das Rundschreiben 
hinsichtlich der Mindestgebühren an die aktuelle Judikatur des Ver
fassungsgerichtshofs anzupassen. 

(2) Der RH empfahl der Gemeinde Ansfelden, die erzielten Überschüsse 
für ein noch zu erarbeitendes Sanierungskonzept zu reservieren (TZ 10) 

und für Kanalsanierungen und Ausbauprojekte einzusetzen. 

(3) Nach Ansicht des RH waren in der Gemeinde Salzburg die dem 
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofs hinsichtlich der Rechtskon
formität der Gebührenhöhe bzw. ihrer Verwendung zugrunde liegen
den Verhältnisse mit den aktuellen Gegebenheiten nicht vergleichbar. 
Der Überdeckungsgrad war selbst nach Einrechnung der KanaIsanie
rung bedeutend höher als damals ( 1 20 Ofo im Jahr 2001 im Vergleich 
zu durchschnittlich 1 32 Ofo zwischen 2007 und 2011). 

Ein wesentliches Argument der Gemeinde Salzburg für die Festlegung 
der Gebührenhöhe war die Erzielung eines ökologischen Lenkungsef
fekts: Die Höhe der Gebühren sollte zu einem sparsameren Umgang 
mit Trinkwasser und damit zu einem geringeren Abwasseranfall füh
ren. Die statistische Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der 
Abwassergebühr (zu realen, mit dem Verbraucherpreisindex bereinig
ten Werten) und dem Verbrauch ergab für die Zeitreihen ( 1990 bis 2001 

und 2005 bis 2011) allerdings nicht den erwarteten Effekt: Real stei
gende Preise führten zu steigenden Verbräuchen;52 ein Lenkungsef
fekt war nicht zu erkennen. Der RH merkte dazu an, dass die Belastung 
(und damit die Kosten) einer Kläranlage im Fall einer Mischwasserka
nalisation - wie in weiten Teilen Salzburgs - auch vom Regen- und 
Fremdwassereintrag bestimmt wurde. Der Trinkwasserverbrauch war 
nur einer der Kostenfaktoren. 

Der RH empfahl der Gemeinde Salzburg, die Mittel für die KanaIsanie
rung auf den für die zeitgerechte Umsetzung des Sanierungskonzepts 
erforderlichen Bedarfvon 4,5 Mio. EUR pro Jahr (anstalt 3,0 Mio. EUR 
pro Jahr) - entsprechend einer Sanierungstangente von rd. 20 Ofo -
aufzustocken. Durch diese Aufstockung könnte die bestehende Über
deckung auf rd. 125 Ofo (2011) reduziert werden. Längerfristig wäre auf 
einen Ausgleich der Einnahmen und Ausgaben hinzuwirken. 

(4) Der RH würdigte die ausgeglichene Gebarung des Abwasserverbands 
Faaker See, der Gemeinde Feldkirchen, des Wasserverbands Ossiacher 
See und der Gemeinde Villach in diesem Bereich. 

52 Alle durch den RH errechneten Korrelationskoeffizienten waren positiv. 
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(5) Reparaturen, Sanierungen und die Erneuerung einzelner KanaIab
schnitte dienten der Werterhaltung des Kanalnetzes und sollten die 
gute Funktionsfahigkeit des Gesamtsystems dauerhaft erhalten. Dies 
setzte nach Ansicht des RH eine entsprechende Dotierung der Mittel 
für Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen voraus. Der RH wies darauf 
hin, dass die Erhaltung dieser Infrastruktur die Betreiber in Zukunft 
vor allem hinsichtlich der Finanzierung vor entsprechende Herausfor
derungen stellen wird. Direkte Auswirkungen auf die Höhe der Gebüh
ren schienen damit unvermeidlich. 

1 1.3 (J) Die Gemeinde Ansfelden teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass sie 
hinsichtlich der Gebührenhöhe und der Verwendung von Überschüssen 
an die bestehenden Anweisungen der A ufsichtsbehörde gebunden sei. 
Ein Zuwiderhandeln wirke sich bei der Abgangsdeckung der Gemeinde 
negativ aus, da Mindereinnahmen durch nicht Einhebung der Mindest
gebühren bei Wasser und Kanal seitens des Landes einen "nicht aner
kannten Abgang" darstellten. Überschüsse aus Gebührenhaushalten 
dürften darüber hinaus keinesfalls einer Rücklage zugeführt werden. 

(2) Die Gemeinde Salzburg gab in ihrer Stellungnahme zu bedenken, 
dass Arbeitsleistungen im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung 
nicht nur 110n den Mitarbeitern des Kanal- und Gewässeramts, son
dern auch von anderen Magistratsdienststellen (insbesondere auch von 
der Finanzabteilung für die Gebührenbemessung, -/lorschreibung und 
-/lerrechnung) erbracllt würden. Die zugehörigen kameralen Ausgaben 
(im Wesentlichen für Personal), aber auch die Pensionen, würden ent
sprechend den diesbezüglichen Bestimmungen der Voranschlags- und 
Rechnungsabschlussverordnung (VRV) über die funktionelle Zuord
nung der Gebarungsjälle in einer ganzen Reihe anderer Tei/abschnitte 
lIeranschiagt und seien bei der Ergebnisermittlung des Kanalgebühren
haushalts entsprechend mit zu berücksichtigen. Entsprechendes Zal!
lenmaterial liege der Stellungnahme bei. Zudem gehe der RH bei seiner 
statistischen Untersuchung /Ion realen, mit dem Verbraucherpreisin
dex (VPI) bereinigten Werten aus und interpretiere somit jede Gebüh
rensteigerung über den VPl hinaus als durch ökologische Lenkungs
ziele determiniert. 

Die bloß kamerale Betrachtung sei im Regelfall ein geeignetes Instru
ment zur lIergleichenden Einschätzung der Gebührengebarung, in diesem 
komplexen Zusammenhang aber nicht geeignet, die volle Kostenwahr
heit im Sinne eines betriebswirtschaftlichen Kostenbegriffs wiederzu
geben. 

217  

III-21 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original) 21 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



R 
-

H 
Gebührenkalkulation und Sanierungsanteil 

218 

Ein ökologischer Lenkungsejjekt sei aus Sicht der Gemeinde Sa[z
burg eindeutig gegeben. Der Wasserverbrauch, welcher der Kana[ge
bühr unterliege, sei seit dem Jahr 2005 trotz steigender Zahl der Ein
wolmer bzw. der gebührenpflichtigen Haushalte nominell gesunken. 
Daraus ergebe sich auch ein seit der Vollkanalisation im Jahre 2005 
sinkender durchschnittlicher Verbrauch des Wassers. Auch die Tatsa
che, dass Liegenschaftseigentümer immer öfter A nfragen und Anträge 
zwecks Ge[tendmachung einer Gebührenreduktion stellten bzw. gegen 
die Vorschreibungen den Rechtsmitte[weg beschritten, weil das Wasser 
Z.B. zur Gartenbewässerung venllendet würde, zeige, dass die Höhe der 
Kana[gebühre/! doch spürbare Sparmaßnahmen bewirkt habe. Zudem 
zeigten sich die Wirkungen jedes neuen ökologischen Lenkungsejjekts 
erst über längere Zeiträume, da wassersparende Einrichtungen, wie z.B. 
Toiletten, Waschmaschinen, hausillteme Aujbereitungsan[agen etc., 
nur über längere Zeiträume neu angeschafft würde/I. 

(3) Das Land Oberösterreich brachte in seiner Stellungnahme den 
zitierten Er[ass (Rundschreiben /10m 1 8. November 20l l )  erneut zur 
Kenntnis. Nach Ansicht des Landes Oberösterreich werde den Feststel
lungen des RH entsprochen, weil die Ausführungen der Gemeindeauf
sichtsbehörde exakt der aktuellen Judikatur des Verjassungsgericllts
hofs angepasst seien. Es bestehe daher kein Handlungsbedarf. 

11.4 (I)  Der RH entgegnete der Gemeinde Salzburg, dass entsprechend dem 
Finanzausgleichsgesetz 2008 die Obergrenze für Gebühren für die 
Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen anhand paga
toriseher Größen (und nicht nach betriebswirtschaftlichen Methoden) 
defIniert ist. Diesem Umstand folgend ermittelte der RH den Deckungs
grad der Gebühren aus den Ergebnissen des nach kameralen Grund
sätzen der VRV erstellten Voranschlags bzw. Rechnungsabschlusses 
(Abschnitt 85 "Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit", Unterabschnitt 
8 5 1  "Betrieb der Abwasserbeseitigung"). 

Ziel der Ermittlung des Deckungsgrades - unter voller Eimechnung 
der Ausgaben für die Kanalsanierung - war die Feststellung, inwie
weit die Finanzkraft der Einrichtung zur Bedeckung dieser Ausgaben 
ausreicht. Der RH ging davon aus, dass die Voranschläge und Rech
nungsabschlüsse im Bereich der Abwasserbeseitigung (Gebührenhaus
halt) gemäß den Bestimmungen der VRV erstellt worden waren und 
sohill hinsichtlich der durch Gebühren zu bedeckenden Ausgaben - ein
schließlich der Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen (§ 2 Abs. 2 

VRV) - vollständig waren. Demgemäß konnten die in  der Stellung
nahme angeführten, nicht im Gebührenhaushalt verrechneten Ausga
ben anderer Teilabschnitte seitens des RH nicht berücksichtigt werden. 
Selbst bei Berücksichtigung dieser Beiträge verbleibt jedoch eine Über-
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deckung, so dass der RH seine Würdigung und Empfehlung jedenfalls 
aufrecht erhält. 

Hinsichtlich der Steuerung des Wasserverbrauchs und damit des 
Abwasseranfalls über die Kanalgebühr merkte der RH an, dass im 
Zeitraum 2005 bis 20 1 2  (sieben Jahre) die Abwassergebühr von brutto 
2 ,3 1  EUR/mJ auf real (bewertet mit dem Verbraucherpreisindex 2005) 

brutto 2, 1 4  EUR/mJ gefallen war. 

I m  gleichen Zeitraum sank entgegen der theoretischen Erwartung 
der Wasserverbrauch (und damit parallel der Abwasseranfalll von 
10,74 Mio. mJ/Jahr auf 10,03 Mio. mJ/Jahr, war daher mit der Preis
entwicklung positiv korreliert. Dies bedeutete, dass einer Steuerung 
des Wasserverbrauchs über den Preis keine Wirkung zukam. Dieser 
Rückgang ist somit anderen Faktoren, wie dem in der Stellungnahme 
angeführten technischen Fortschritt etc. zuzuschreiben. Aus diesen 
gegebenen Zusammenhängen konnte der RH daher keine ökologische 
Lenkungsfunktion der Gebühr ableiten. 

(2) Dem Land Oberösterreich entgegnete der RH, dass die Ausnutzung 
der Differenz zwischen Jahreserfordernis (= Erhaltung und Betrieb der 
Einrichtung oder Anlage sowie Verzinsung und Tilgung der Errich
tungskosten unter Berücksichtigung einer der Art der Einrichtung oder 
Anlage entsprechenden Lebensdauer (§ 1 5  Abs. 3 Z 5 Finanzausgleichs
gesetz) und doppeltem Jahreserfordernis nur aus Gründen, die mit 
der Einrichtung in einem inneren Zusammenhang stehen, in Betracht 
kommt. Nach Ansicht des RH besteht bei Einhaltung des Erlasses der 
Oberösterreichischen Landesregierung die Gefahr, dass mit der Min
destgebühr (und umso mehr bei Einhebung des Aufschlags für Gemein
den, die ihren ordentlichen Haushalt nicht ausgleichen können und 
für dessen Ausgleich Bedarfszuweisungsmittel beanspruchen) Gebüh
ren in einer Höhe eingehoben werden, die höher als das Jahreserfor
dernis sind, aber nicht mit der Anlage in einem inneren Zusammen
hang stehen. 

Nach Ansicht des RH ist der innere Zusammenhang mit der Anlage 
nicht ,im weitesten Sinne' (wie im Erlass angeführt) zu interpretie
ren, sondern nur in den vom Verfassungsgerichtshof angeführten Fäl
len gegeben. Daraus ergibt sich aber, dass eine allfallige Überdeckung 
nicht für allgemeine Haushaltsbelange zu verwenden ist. 

Wenn zudem eine Gemeinde (oder der Verband, bei dem sie Mitglied 
ist) die Anlage zu Kosten betreiben kann, die unter den Einnahmen 
aus Mindestgebühren liegen, und keine Notwendigkeit der Ausnut
zung des im Finanzausgleichsgesetz vorgegebenen Rahmens (unter 
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Einhaltung der vom Verfassungsgerichtshof normierten Bedingungen) 
besteht, würde bei Einhaltung des Erlasses gen au die vom Verfas
sungsgerichtshof als verfassungsrechtlich bedenklich eingestufte Situ
ation eintreten, dass die Gemeinde neben der Anlastung der vollen 
Kosten der Anlage im Sinne des Äquivalenzprinzips zusätzlich noch 
eine Steuer (im ftnanzwissenschaftlichen Verständnis) in der Höhe der 
Differenz des Jahreserfordernisses zu den vorgeschriebenen Mindest
gebühren einhebt. 

Nach Ansicht des RH gelten die i n  diesem Zusammenhang vom Ver
fassungsgerichtshof deftnierten Erfordernisse nicht nur für Gemein
den selbst, sondern auch für die in § 1 5  Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz 
vorgesehene .weitergehende Ermächtigung durch die Landesgesetz
gebung". Somit besteht sehr wohl Handlungsbedarf hinsichtlich der 
Defmition der Verpflichtung zur Einhebung von Mindestgebühren im 
Erlass der Oberösterreichischen Landesregierung. 

12.1 ( I )  Eine wesentliche Bestimmungsgröße für die Gebührenhöhe war die 
Anschlussdichte der Kanalisation, gemessen an der Länge des Kanal
netzes je Einwohner. Diese Parameter stellten sich bei den überprüf
ten Stellen, die Gebühren kalkulierten bzw. vorschrieben,53 wie folgt 
dar: 

Tabelle 10: Kanalnetze und Gebühren 

WV Großr aum Ansfelden 

WV O ssiacher See 

Gemeinde Salzburg 

Gemeinde Villach 

Quellen: überprüfte Stellen; RH 

220 

Spezifische Kanallänge 
in Laufmeter/Einwohner 

8,6 

15,9 

2,6 

4,1 

Gebühr in EUR/m3 
(2011) 

2,91 

2,62 

2,22 

1,76 

(2) Das Amt der Kärntner Landesregierung hatte einen Gutachter mit der 
Aufgabe betraut, für das gesamte Bundesland eine einheitliche Kalku
lation der Gebührenhaushalte zu etablieren (Projekt .GebÜhrenkalkula
tion"). Im Rahmen dieses Projekts wurde für eine Reihe von Gemeinden 

51 Der Wasserverband Großraum Ansfelden errechnete die Gebührenhöhe ruf die Gemeinde 
Ansfelden und hob sie ein. Der Wasserverband Ossiacher See errechnete die Gehüh
ren höhe rur die Gemeinde Feldkirchen, die diese in vorgegebener Höhe einhob. Der 
Abwasserverband Faaker See überrechnete nur seine Betriebserfordernisse an die Mit
gliedsgemeinden und war mit der Gebührenkalkulation nicht befasst. 
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Kanalsanierung in Gemeinden und Gemeindeverbänden 

ein Vergleich der gemäß Kalkulation erforderlichen Abwassergebühr 
mit der tatsächlich eingehobenen Gebühr durchgeführt und in nahezu 
allen der 54 untersuchten Fällen eine Unterdeckung festgestellt. Bei 
Gemeinden mit geringer Bevölkerungsdichte (zwischen 20 und 30 Ein
wohner/km2) betrug die Gebührendeckung teilweise lediglich 3 5 0/0. 

12.2 Aus der Tabelle ergibt sich zunächst kein strenger Zusammenhang 
zwischen spezifischer Kanallänge und Höhe der Gebühr. Der RH wies 
jedoch darauf hin, dass das Verhältnis von Kanallänge und Gebüh
renhöhe von Gebührenüberdeckungen wie z.B. in den Gemeinden 
Ansfelden und Salzburg beeinflusst war. Tendenziell ließ sich der struk
turelle Einfluss der Anschlussdichte auf die Gebührenhöhe im Vergleich 
der beiden Wasserverbände zu den beiden Gemeinden erkennen. 

Der Zusammenhang war zudem aus dem Ergebnis des Projekts der 
Kärntner Landesregierung ersichtlich. 

Der RH verwies in diesem Zusammenhang erneut darauf, dass durch 
die notwendige Kanalsanierung speziell für kleine und strukturschwa
che Gemeinden und damit die Gebührenzahler eine hohe finanzielle 
Belastung zu erwarten war. Dies war auch unter dem Gesichtspunkt zu 
sehen, dass die Errichtung der Kanalsysteme seinerzeit hoch gefördert 
wurde, eine solche Unterstützung jetzt und in Zukunft aber nur mehr 
in Ausnahmefällen zur Verfügung stehen wird (vgl. TZ 1 4) .  

Der RH wiederholte in diesem Zusammenhang seine Empfehlung an 
die Länder Kärnten, Oberösterreich und Salzburg (vgl. TZ 2) ,  speziell 
für kleine Gemeinden in Zusammenhang mit Ver- und Entsorgungs
maßnahmen auf die Übertragung der Aufgaben an Verbände hinzu
arbeiten. Diese können auch bei größeren Kanallängen ähnlich wirt
schaften wie große Einheiten (z.B. Städte). 

13.1 Das Kärntner Gemeindekanalisationsgesetz54 sah eine Pauschalie
rung der für die tatsächliche Inanspruchnahme der Kanal isationsan
lage eingehobenen Benützungsgebühr nach dem durchschnittlichen 
örtlichen Abwasseranfall vor. Über- oder unterschritt der tatsächliche 
Abwasseranfall den der Pauschalierung zugrunde gelegten Wert um 
einen bestimmten Betrag, so war nach dem tatsächlichen Abwasser
anfall abzurechnen. Von der Möglichkeit der Pauschalierung machte 
die Gemeinde Villach Gebrauch. 

" lGBI. Nr. 62/1999 i.d.g.F.. § 25 Ab,. J 
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Der Verwaltungsgerichtshof hob einen Kanalbenützungsgebührenbe
scheid der Gemeinde Villach betreffend das Jahr 2000 wegen Nicht
beachtung eines niedrigeren Abwasseranfalls als der Pauschalierung 
entsprechend auf.55 In seiner Begründung führte er an, dass in jedem 
Einzelfall eine Gegenüberstellung des tatsächlichen Abwasseranfalls 
mit jenem der Pauschalierung vorzunehmen und entsprechend der fest
gestellten Abweichung nach der Pauschal ierungsregelung bzw. dem 
tatsächlichen Abwasseranfall abzurechnen sei. 

13.2 Aufgrund dieser Rechtsprechung entfIel nach Ansicht des RH der Vor
teil der Verwaltungsvereinfachung durch Pauschalierung ersatzlos. Eine 
parallele Abrechnung (pauschal und individuell) bedeutete im Gegen
teil einen erhöhten Aufwand. Es erschien daher insgesamt zweckmä
ßig, die Art der Gebührenbemessung in Kärnten neu zu regeln. Der 
RH empfahl der Gemeinde Viii ach, die Benützungsgebühren künftig 
nach dem tatsächlichen Abwasseranfall vorzuschreiben. 

13.3 Die Gemeinde Villach teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass sie im 
Sinne einer VerwaltungsvereinJachung an das Land Kärnten herantreten 
und eine Änderung des Kärntner Gemeindekanalisationsgesetzes anre
gen würde, damit künftig einer echten Pauschalierung Rechnung getra
gen werde und keine zusätzliche Berechnung nach dem tatsächlichen 
AbwasseranJall egolgen müsse. Sollte diese Anregung nicht auJgenom
men werden, sollte landesweit ein gesetzlich Jestgelegtes, einheitliches 
Gebührenmodell eingeführt werden, um generell eine Vergleichbarkeit 
der Kanalbenützungsgebühren erreichen zu können. 

14.1 Nach den Förderungsrichtlinien 1 999 (Fassung 2010) für die kommu
nale Siedlungswasserwirtschaft war die Wiederinstandsetzung bzw. 
Erneuerung bestehender Abwasserableitungsanlagen, deren Baubeginn 
vor dem I .  April 1973  erfolgt war, förderbar. Der Sockel förderungs
satz betrug 8 010 der förderbaren Investitionskosten, ein Spitzenför
derungssatz bis zu 50 Ofo war möglich.56 Mit der Umweltförderungs
gesetz-Novelle 201057 wurde der Zusagerahmen für Zwecke der 
Siedlungswasserwirtschaft für die Jahre 2010 bis 2013 von vormals 
630 Mio. EUR auf 355 Mio. EUR gekürzt. Für die Jahre 201 3 und 2014 
waren rd. 1 60 Mio. EUR vorgesehen. Die Zuteilung der vorhandenen 
Mittel wird nach Prioritäten erfolgen, wobei die Wasserversorgung an 
erster Stelle steht und im Bereich der Kanalsanierung nur für die Besei
tigung grober Missstände Fördennittel zur Verfügung stehen werden. 

55 VwGH 2004/ 1 7/0133 vom 28. AuguSl 2007 

,. § 2 Abs. 1 8: § 8 Abs. I Z 2  

57 BGBI. I Nr. 1 1 1 /2010 § 6 Abs. 2 Z 5 
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Kanalsanierung in Gemeinden und Gemeindeverbänden 

14.2 Vor dem Hintergrund der stark reduzierten Fördermittel verwies der 
RH erneut (vgl. TZ 10) auf die seiner Ansicht nach anzustrebende und 
bei den überprüften Stellen auch mögliche Finanzierung der vorlie
genden Kanalsanierungsprogramme aus laufenden Einnahmen. 
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Schlussbemerkungen/Schlussempfehlungen 

BMLFUW 

Länder Kärnten, 

Oberösterreich und 

Salzburg 

Länder Oberöster

reich und Salzburg 

Land Oberösterreich 

Wasserverband 

Großraum Ansfelden 

und Abwasserverband 

Faaker See 

Wasserverband Groß

raum Ansfelden 

224 

15 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

( t )  Hinsichtlich der Kanalanlagen wäre auf eine Bestimmung im 
Wasserrechtsgesetz zur verpflichtenden Erhaltung der  Funktions
fähigkeit hinzuwirken. (TZ 4) 

(2) Es wäre auf eine rechtliche Grundlage fiir ein bundesweit ein
heitliches Überwachungsregime (Umfang und Qualität der vorge
schriebenen Wartungsarbeiten) fiir Kanalanlagen sowie auf eine 
Festlegung einheitlicher Intervalle hinsichtlich der Berichtslegung 
hinzu wirken. (TZ 4) 

(3) I m  ländlichen Bereich wäre auf die Übertragung von Aufgaben 
der Abwasserentsorgung von kleinen Gemeinden an Verbände hin
zuarbeiten. (TZ 2, 1 2) 

(4) Hinsichtlich der Möglichkeit der Überprüfung von Hausanschlüs
sen wären ähnliche gesetzliche Möglichkeiten wie in Kärnten anzu
streben. (TZ 3) 

(5) Das Rundschreiben zur Erstellung der Voranschläge der Gemein
den und Sozialhilfeverbände vom 1 8. November 201 1  wäre hinsicht
lich der Mindestgebühren an die aktuelle Judikatur des Verfassungs
gerichtshofs anzupassen. (TZ 1 1 )  

(6) Die bestehenden Kanalbestandskataster sollten zu Kanalinfor
mationssystemen erweitert werden, um dieses Instrument umfas
send fiir die Planung, die Verwaltung und den Betrieb von KanaI
anlagen nutzen zu können. (TZ 5) 

(7) Der Kanalbestand wäre vollständig zu erfassen. (TZ 5) 

(8) Es sollten umgehend Kenntnisse über den Zustand der Kanali
sation erarbeitet und fiir eine erste Abschätzung des Sanierungs
bedarfs Methoden der selektiven Kanalinspektion angewendet wer
den. (TZ 7, 8) 
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Gemeinde Ansfelden 
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Kanalsanierung in Gemeinden und Gemeindeverbänden 

(9) Ein Sanierungskonzept mit Kostenschätzung, Zeitplan und Finan
zierungsplanung wäre zu erstellen. (TZ 8) 

( 10) Oie Sanierung der bekannten Kanalschäden sollte umgehend 
in Angriff genommen werden. (TZ 9) 

( 1  J) Oie Ergebnisse der Inspektionen und die durch Sanierungen 
verbesserte Situation wäre im Kanalkataster laufend einzupflegen. 
(TZ 7) 

( 1 2) Ein Sanierungskonzept mit Sanierungsbedarf, Zeitplan, Kosten
schätzungen und F i nanzierungsplan wäre zu erarbeiten. (TZ 8) 

( 1 3) Es sollten zusätzliche Kanalabschnitte nach Auswahl durch sta
tistische Berechnungen (repräsentative Stichprobenauswahl) bewer
tet werden, um den Kenntnisstand besser abzusichern. (TZ 7) 

( 1 4) Es wäre zu prüfen, ob die i n  Salzburg verfolgte Reinigungs
strategie oder Teile davon auch flir die eigenen E ntsorgungsbereiche 
zweckmäßig sind. (TZ 6) 

( 1 5) Von der in regelmäßigen Intervallen stattfmdenden Spülung 
sollte auf eine bedarfsorientierte Spülung umgestellt werden. (TZ 6) 

( 1 6) Vom im Kärntner Gemeindekanal isationsgesetz vorgesehenen 
Recht der Gemeinde, die Hausanschlüsse zu überprüfen und gege
benenfalls zu sanieren, sollte in regelmäßigen Abständen und f1ä
chendeckend Gebrauch gemacht werden. (TZ 3) 

( 1 7) Überschüsse aus der Gebarung des Wasserverbands Großraum 
Ansfelden sollten ausschließlich flir Zwecke, die in einem inne
ren Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung stehen,  einge
setzt werden: Oie erzielten Überschüsse wären zu reservieren und 
flir ein noch zu erarbeitendes Sanierungskonzept, flir KanaIsanie
rungen und Ausbauprojekte einzusetzen. (TZ 10, 1 1 )  
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( 1 8) Die fmanzielle Ausstattung der Kanalsanierungsprojekte wäre 
auf den erforderlichen Wert von 4,5 Mio. EUR pro Jahr anzuhe
ben. (TZ 1 1 )  

( 1 9) Längerfristig wäre auf einen Ausgleich der Einnahmen und 
Ausgaben im Gebührenhaushalt Abwasser hinzuwirken. (TZ 1 1 )  

(20) I n  Anbetracht des langen Inspektionsintervalls von 30 Jahren 
sollten zusätzliche selektive Kanalinspektionen durchgeführt wer
den. (TZ 7) 

(2 1 )  Ein langfristiges Sanierungskonzept sollte ausgearbeitet und 
darin ein Zeithorizont für die Fertigstellung der Sanierungen fest
gelegt werden, um damit die Verfügbarkeit der erforderlichen Mit
tel gewährleisten zu können. (TZ 8, 9) 

(22) Die bisher noch nicht als sanierungsbedürftig deklarierten 
Kanallängen mit Sanierungsbedarf (6.344 m) wären im Sanierungs
konzept zu berücksichtigen. (TZ 8) 

(23) Der Sanierung aller Kanäle mit Einsturzgefahr und/oder prak
tisch nicht mehr gegebener Funktionsfahigkeit wäre hohe Priorität 
zuzuweisen; sie wären unverzüglich zu sanieren. (TZ 8) 

(24) Der jährliche Sanierungsumfang wäre anzuheben. (TZ 9) 

(25) Die steigenden Rücklagen sollten vermehrt zur Finanzierung 
der Investitionsvorhaben im Kanalsystem einschließlich der Sanie
rungen verwendet werden. (TZ 1 0) 

(26) Die Benützungsgebühr wäre künftig nach dem tatsächlichen 
Abwasseranfall vorzuschreiben. (TZ 1 3) 
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Bund 2013/8 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Forschung 

Studienvoranmeldung sowie Studieneingangs- und 
Orientierungsphase 

Die überprüften Universitäten Graz und Innsbruck sowie neun weitere 
Universitäten hatten im Jahr 201 1 die Studienvoranmeldung und die 
Studieneingangs- und Orientierungsphase (StEOP) innerhalb eines 
kurzen Zeitrahmens umzusetzen. Deshalb schufen die beiden über
prüften UniversiUiten kaum inhaltlich neue Lehrveranstaltungen, son
dern erklärten bereits eingerichtete zu StEOP-Lehrvenmstaltungen. 

Oie StEOP sollte dem Studienanfanger einen Überblick über die 
wesentlichen Inhalte des jeweiligen Studiums vermitteln und eine 
sachliche EntscheidungsgrundJage für die persönliche Beurteilung sei
ner Studien wahl schaffen. Ihre Absolvierung war seit dem Winterse
mester 201 1 /201 2  erforderlich, um das Studium fortsetzen zu können. 

Das von den Universitäten für die Absolvierung der StEOP vorge
sehene Arbeitspensum (WorkJoad) der Studierenden bewegte sich 
zwischen 1 2,5 und 750 Arbeitsstunden; eine "idealtypische" Work
load zeichnete sich noch nicht ab. Ebenso war die inhllitliche Ausge
staltung der StEOP unterschiedlich. Der Anteil der Studienanfanger 
des Wintersemesters 201 1 /201 2, welche die StEOP bis zum Stichtag 
1 5. April 201 2 absolviert hatten, reichte von 24 % (Universität Graz) 
bis 65 % (Montanuniversität Leoben und Universität für Bodenkul
tur Wien). 

Oie Studienvoranmeldung, als Voraussetzung für die Zulassung zu 
einem Studium, intendierte die bessere Planbarkeit des Studienbe
triebs der Universitäten, insbesondere bei den Studienanfangern. 
Durch die fehlende Verbindlichkeit konnte diesejedoch nicht erreicht 
werden. Eine geringe Anzahl an "Rek.lamationen" ließ an den Univer
sitäten Graz und Innsbruck den Schluss zu, dass trotz kurzer Frist zur 
Implementierung alle Zielgruppen rechtzeitig erreicht werden konn
ten. Oie Verpflichtung, sich zum Studium voranzumeiden, wurde mit 
Änderung des Universi tätsgesetzes 2002 (UG) am 6. Juni 201 2 durch 
eine vorgezogene Zulassung für Studienanfanger ersetzt. 

233 

III-21 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original) 37 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



KURZFASSUNG 

Prüfungsziel 

Ausgangslage 

234 

R 
-

H 

Ziel der Querschnittsüberprüfung war es. die mit Wintersemes
ter 201 1 /20 12  neu eingeführte Anmeldung zum Studium (Studien
voranmeldung) sowie die umgestaltete Studieneingangs- und Orien
tierungsphase (StEOP) im BMWF und an den Universitäten Graz und 
Innsbruck zu beurteilen. Dazu wurden auch die weiteren betroffenen 
Universitäten KJagenfurt. Linz. Salzburg und Wien. die Montanuni
versität Leoben. die Technischen Universitäten Graz und Wien. die 
Universität für Bodenkultur Wien sowie die Wirtschaftsuniversi
tät Wien befragt. (TZ I)  

Insbesondere beurteilte der RH die rechtlichen Rahmenvorgaben sowie 
die Umsetzung der Studienvoranmeldung sowie der StEOP und stellte 
die fmanziellen Auswirkungen sowie die Auswirkungen auf die Stu
dierendenstatistik dar. Nicht-Ziel war die Überprüfung der Gebarung 
des BMWF bzw. der bei den Universitäten. (TZ 1 )  

I m  Spannungsverhältnis zwischen freiem Hochschulzugang und den 
begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen der Universitäten 
sollte für stark nachgefragte Studien (Massenfacher) ursprünglich 
eine Neugestaltung der Zulassung dahingehend erfolgen. dass der 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung durch Verordnung 
in diesen Studien eine bestimmte Anzahl an Studienanfangern fest
legt. (TZ 2) 

Ein dahingehender Gesetzesentwurf wurde jedoch nicht umgesetzt. 
Stattdessen wurde eine Studienvoranmeldung neu eingeführt sowie 
die StEOP umgestaltet. und zwar mit folgenden Zielen: (TZ 2) 

Durch die Studienvoranmeldung sollte dem Problem der mangeln
den Planungsmöglichkeiten der Universitäten. wie viele Ressour
cen für Studienanfänger benötigt werden. durch ein Anmeldesys
tem - zeitlich vor der eigentlichen Zulassung - begegnet werden. 
(TZ 5 bis 1 6) 

Die bestehende StEOP sollte durch die Festlegung auf ein Semes
ter und die Reduktion der Prüfungs wiederholungen verbindlicher 
gestaltet werden. Nur der positive Erfolg bei allen Lehrveranstal
tungen und Prüfungen der StEOP sollte zur Absolvierung der weite
ren Lehrveranstaltungen und Prüfungen berechtigen. (TZ 1 7  bis 28) 
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Bund 2013/8 

Studienvoranmeldung sowie Studieneingangs
und Orientierungsphase 

Gesetzesvorberei tung 

Im Dezember 2010 übermittelte das BMWF den Entwurf einer 
Novelle zum Universitätsgesetz 2002 (UG) in  die Gesetzesbegut
achtung, der zwei Eckpunkte aufwies: Studienberatung und Aus
wahlverfahren. Die Stellungnahmefrist zu diesem Entwurf wurde 
vom BMWF sehr kurz, mit zunächst vier, später mit insgesamt vier
zehn Tagen bemessen. (TZ 3) 

In der Folge wurde der Entwurf BMWF-intern überarbeitet - schrift
liche Unterlagen hierüber konnte das BMWF dem RH nicht vorle
gen - und die Änderung des UG ohne weitere Begutachtung Ende 
März 201 1  kundgemacht. Diese Änderung des UG hatte jedoch einen 
grundSätzlich anderen Regelungsansatz als der zur Begutachtung 
übermittelte Entwurf. (TZ 3) 

Letztlich hatten über 60 Institutionen bzw. Personen Stellungnah
men zu einer nie realisierten Regelung erarbeitet; die in Gesetzes
kraft erwachsene Neuregelung unterlag hingegen de facto keiner 
Begutachtung. Dadurch wurde der Zweck der Gesetzesbegutach
tung verfehlt. (TZ 3) 

Die Neugestaltung der StEOP erforderte eine kurzfristige Anpas
sung der universitären Curricula bis Ende Juni 201 1 .  An den über
prüften Universitäten zeigte sich, dass diese Frist von drei Mona
ten zu kurz fLir die Schaffung inhaltlich neuer Lehrveranstaltungen 
war. (TZ 3, 20) 

Beratungsverordnung 

Mangels Ausführungsverordnung existierte auch mehr als e in Jahr 
nach Inkrafttreten des entsprechenden Gesetzes die verpflichtende 
Studienberatung in der Praxis nicht. Das BMWF hatte hierfür bereits 
Aufwendungen von rd. 59.000 EUR getätigt. (TZ 4) 

Konsequenzen fLir den Universitätsbetrieb 

Die Studienvoranmeldung intendierte eine bessere Planbarkeit des 
Studienbetriebs der Universitäten, insbesondere bei den Studienan
fangern. Da sich die Studienwerber zu einem oder mehreren Studien 
unverbindlich voranmelden konnten - die Anzahl der Voranmel
dungen überstieg die schließlich begonnenen Studien an der Univer
sität Graz um 1 50 % und an der Universität Innsbruck um 2 1 0  010 -
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war keine bessere Planbarkeit des Ressourceneinsatzes bzw. keine 
Nachfragesteuerung für die Universitäten erreicht worden. Diesem 
Mangel trug der Gesetzgeber durch eine " vorgezogene" Zulassung 
für Studienanfänger ab dem Wintersemester 201 2/20 1 3  Rechnung, 
womit der Studienwerber verbindlich die Zulassung zu ausgewähl
ten Studien beantragte. Die unverbindliche Studienvoranmeldung 
bestand daher letztlich nur im Studienjahr 201 1 /2012.  (TZ 1 4) 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

An den überprüften Universitäten Graz und Innsbruck und an den 
befragten Universitäten bestanden jeweils inhaltlich ähnliche Ver
ordnungen des Rektorats zur Studienvoranmeldung, welche weit
gehend den gesetzlichen Vorgaben entsprachen. (TZ 5, 6) 

Die Voranmeldungsptlicht für Sportstudien an der Universität Graz 
fand jedoch im UG keine Deckung. Auch bestand für die Universi
täten kein Spielraum dahingehend, dass keine Voranmeldung erfor
derlich war oder die Anzahl der Studien seitens der Universität 
beschränkt wurde. Trotzdem beschloss die Technische Universität 
Wien, die Bestimmung vorerst nicht umzusetzen und bis auf Wei
teres keine entsprechende Verordnung zu erlassen. Die Universität 
Salzburg beschränkte in ihrer Verordnung die Anzahl der Voran
meldungen auf vier Studien. Das BMWF setzte jedoch keine Maß
nahmen der Rechtsaufsicht. (TZ 6, 7) 

Durchführung 

An den überprüften Universitäten Graz und Innsbruck mussten sich 
die Studien werber ausschließlich über Web-basierte Anmeldesys
teme voranmelden. Trotz des engen Zeitrahmens von der Gesetzes
änderung bis zur Freischaltung dieser Anmeldesysteme für die Stu
dienvoranmeldung 3m I .  Juli 201 1  - was für beide überprüfte 
Universitäten eine besondere Herausforderung darstellte - verlief 
die technische Umsetzung weitgehend reibungslos. (TZ 9, 10) 

Fristen 

Die gesetzlich vorgesehene Frist von zwei Wochen wurde bei allen 
betroffenen Universitäten - mit Ausnahme der Technischen Univer
sität Wien - eingehalten. Das Rektorat der Technischen Universität 
Wien beschloss, die Studienvoranmeldung nicht umzusetzen. (TZ 9) 
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Studienvoranmeldung sowie Studieneingangs
und Orientierungsphase 

Informationsmaßnahmen 

Eine geringe Anzahl an "Reklamationen" wegen fehlender Informa
tion ließ an den Universitäten Graz und Innsbruck den Schluss zu, 
dass trotz kurzer Frist zur Implementierung der Studienvoranmel
dung alle Zielgruppen rechtzeitig erreicht werden konnten. Aller
dings wurden die durch den Studienanfanger in Anspruch genom
menen Informationsquellen nicht systematisch erhoben. (TZ 1 1 )  

Umfassende Informationskampagnen führte größtenteils das BMWF 
durch; die Aufwendungen des BMWF dafür betrugen rd. 6 1 6.000 EUR. 
Der Universität Graz entstanden diesbezüglich keine zusätzlichen Auf
wendungen, der Universität Innsbruck nur in einem sehr geringen 
Ausmaß (rd. 4.000 EUR). (TZ 1 1 ,  1 2) 

Ausmaß der administrativen Tätigkeiten 

Das Ausmaß der für die Umsetzung der Studienvoranmeldung ange
fallenen administrativen Tätigkeiten konnte aufgrund fehlender Res
sourcenzuordnungen bzw. mangels gesonderter Zeitaufzeichnungen 
jedoch nur sehr eingeschränkt quantifIziert sowie ex-post nicht 
seriös abgeschätzt und damit monetär nicht bewertet und kosten
rechnerisch nicht dargestellt werden. An den Universitäten Graz 
und Innsbruck wurden allerdings weder zusätzliches Personal ein
gestellt, noch entstanden dafür sonstige zusätzliche Aufwendungen. 
(TZ 1 3 , 1 6) 

Ziele und gesetzliche Regelung 

Die StEOP sollte dem Studierenden einen Überblick über die wesent
lichen Inhalte des Studiums und dessen weiteren Verlauf vermit
teln sowie eine sachliche Entscheidungsgrundlage für die persön
liche Beurteilung der Studien wahl schaffen und im Vergleich zur 
Vorgängerregelung durch die Reduktion der Prüfungsantritte und 
die Festlegung auf ein Semester verbindlicher gesta.ltet werden. 
Allerdings zeitigte die ab dem Wintersemester 201 1 /20 1 2 geltende 
Neuregelung Unklarheiten; insbesondere im Hinblick auf die For
mulierung, dass sich die StEOP-Lehrveransta.ltungen über mindes
tens ein halbes Semester erstrecken konnten, die gesamte StEOP 
aber ein Semester zu umfassen hatte, sowie hinsichtlich der Inter
pretation des Begriffs "besondere gesetzliche (Zulassungs-)Rege
lungen". (TZ 1 7 )  

237 

III-21 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original) 41 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



Kurzfassung 

238 

R 
-

H 

Regelungen an den Universitäten 

Gemäß UG berechtigte erst der positive Abschluss bei allen Lehr
veranstaltungen und Prüfungen der StEOP zur Absolvierung der 
weiteren Lehrveranstaltungen und Prüfungen. Beide überprüften 
Universitäten ließen jedoch die Absolvierung weiterer Lehrveran
staltungen (also die Ablegung von Prüfungen) neben den StEOP
Lehrveranstaltungen zu. An den befragten Universitäten bestan
den diesbezüglich unterschiedliche Vorgangsweisen. Obwohl diese 
dem UG und der Rechtsansicht des BMWF widersprachen, setzte das 
BMWF keine Maßnahmen der Rechtsaufsicht. (TZ 1 8) 

StEOP Evaluierung 

Der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung hat die Aus
wirkungen der StEOP in Zusammenarbeit mit den Universitäten 
zu evaluieren und dem Nationalrat spätestens bis Dezember 201 5  
einen Bericht über das Ergebnis der Evaluierung vorzulegen. (TZ 1 9) 

Umsetzung der StEOP in den Studienplänen 

Die im März 201 1  in Kraft getretene Novelle des UG bedingte, dass 
beide überprüften Universitäten in einem Zeitraum von knapp drei 
Monaten die StEOP in den Studienplänen (Curricula) für 60 (Uni
versität Graz) und für 54 (Universität Innsbruck) Diplom-, Lehr
amts- und Bachelorstudien umzusetzen hatten. I m  Regelfall stan
den für Curricula-Änderungen acht bis neun Monate Vorlaufzeit 
zur Verfügung. (TZ 20) 

Die Universität Graz setzte die StEOP auch im Unterrichtsfach Bewe
gung und Sport sowie im Bachelorstudium Sportwissenschaften 
um, obwohl für diese Studien eine Eignungsprüfung vorgesehen 
war und damit eine besondere gesetzliche Regelung für die Zulas
sung bestand. (TZ 20) 

Einer Fragebogenerhebung des RH zufolge setzte die Mehrzahl der 
neun befragten Universitäten, welche die StEOP ebenfalls anzuwen
den hatten, diese in ihren Curricula - in unterschiedlicher Weise -
flächendeckend um. An der Universität Salzburg erfolgte - deren 
Angaben nach - aus zeitlichen Gründen die Umsetzung zur Zeit 
der Gebarungsüberprüfung nur in rund drei Viertel der Studien. Die 
Technische Universität Wien unterließ die Umsetzung der StEOP bei 
den Lehramtsstudien mit der Begründung, dass hier weitreichende 
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Umstrukturierungen bzw. Verlagerungen an die Universität Wien 
vorgesehen seien. (TZ 20) 

Ausmaß der ECTS-Anrechnungspunkte für die StEOP 

Die Festlegung der Anzahl der für die Absolvierung der StEOP zu 
erwerbenden European Credit Transfer System (ECTS)-Anrech
nungspunkte - dem Arbeitsaufwand (Workload) aus Sicht der Stu
dierenden - oblag, in dem von den überprüften Universitäten jeweils 
vorgegebenen Rahmen, den einzelnen Curricularkommissionen bzw. 
dem Senat. Ein Anrechnungspunkt entsprach dabei 25 Arbeitsstun
den. (TZ 2 \ )  

Bandbreite der StEOP-ECTS-Anrechnungspunkte i m  Überblick der elf Universitäten 
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Quellen: Angaben der Universitäten 
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Die Bandbreite der im Rahmen der StEOP zu erwerbenden ECfS
Anrechnungspunkte betrug an der Universität Graz zwischen sechs 
(z.B. Bachelorstudien Latein, Russisch und Griechisch) und 1 9,5 
(Diplomstudium Pharmazie). Im Verhältnis zur für das gesamte Stu
dium zu absolvierenden ECfS-Anrechnungspunktezahl betrug die 
Workload für die StEOP zwischen 2,7 % und 10,6 %. (TZ 2 1 )  

An der Universität Innsbruck machte die Bandbreite der im Rahmen 
der StEOP zu absolvierenden ECfS-Anrechnungspunkte zwischen 
vier (Bachelorstudium Anglistik und Amerikanistik) und 1 5  (z.B. 
Diplomstudium Pharmazie) aus. Im Verhältnis zur für das gesamte 
Studium zu absolvierenden ECfS-Anrechnungspunktezahl betrug 
die Workload für die StEOP zwischen 1 ,7 0/0 und 8,3 %. (TZ 2 1 )  

An den insgesamt elf von der StEOP betroffenen Universitäten 
erstreckte sich die für die StEOP vorgesehene Bandbreite an zu 
erwerbenden ECfS-Anrechnungspunkten von 0,5 (Universität Kla
genfurt, Bachelorstudium Informationstechnik) bis 30 (Technische 
Universität Wien, z.B. Bachelorstudien Informatik). (TZ 22) 
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Vergleich der StEOP-ECTS-Anrechnungspunkte beispielhaft ausgewählter Studien 
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wirtschaftliche Studien: Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaft, Statistik, 
Volkswirtschaft. Wirtschaft und Recht, Informationsmanagement 
(LA) Geographie und (LA) Englisch: die 15 ECTS-Anrechnungspunkte beinhalteten auch einen pädagogischen reil im 
Ausmaß von 5 ECTS-Anrechnungspunkten; die Absotvierung der StEOP in einem Unterrichtsfach und des pädagogischen 
Teils berechtigten dazu, dieses Unterrichtsfach abzuschließen, auch wenn die 5tEOP im zweiten Unterrichtsfach noch nicht 
absolviert war. 

Quellen: Angaben der Universitäten; 8 - Bachelorstudium; LA .. Lehramtsstudium; 0 - Diplomstudium 

Bund 201 3/8 

Auch bei einzelnen beispielhaft ausgewählten Studien, insbesondere 
dem Bachelorstudium Informatik und den wirtschaftlichen Bache
lorstudien, waren die Anforderungen (Workload von 3 bzw. 3,5 
bis 30 ECTS-Anrechnungspunkte) der beiden überprüften und der 
befragten Universitäten an die StEOP-$tudierenden sehr unter
schiedlich. (TZ 22) 
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Inhaltliche Ausgestaltung der StEOP 

Die inhaltlichen Zielsetzungen zur StEOP im UG eröffneten einen 
weiten Interpretationsspielraum für deren Ausgestaltung, den die 
Universitäten in unterschiedlicher Weise nutzten. (TZ 23 )  

Oie beiden überprüften Universitäten schufen - abgesehen von 
Orientierungsleh.rveranstaltungen an der Universität Graz - nur in 
Einzelfa.llen inhaltlich neue Lehrveranstaltungen für die StEOP; im 
RegelfaJl erklärten sie bereits eingerichtete Lehrveranstaltungen zu 
StEOP-Lehrveranstaltungen und modifizierten teilweise das ECTS
Ausmaß oder den Lehrveranstaltungstyp (Proseminar, Übung etc.). 
(TZ 23) 

An der Universität Graz umfasste die StEOP zwischen zwei und 
sieben Lehrveranstaltungen, wobei in rd. 25 % der Studien bzw. 
Unterrichtsflieher zwei und in rd. 45 Ofo drei Lehrveranstaltungen 
vorgesehen waren. An der Universität lnnsbruck enthielt die StEOP 
zwischen zwei und vier zu absolvierende Lehrveranstaltungen (bei 
rd. 80 % der Studien bzw. Unterrichtsfacher waren es zwei Lehr
veranstaltungen). (TZ 23 )  

StEOP-Prüfungen 

Innerhalb der StEOP mussten laut UG mindestens zwei Prüfungen 
vorgesehen werden, für die in jedem Semester mindestens zwei 
Prüfungstermine anzusetzen waren. An der Universität Graz sowie 
an fünf der befragten Universitäten (Technische Universitäten Graz 
und Wien; Universitäten Klagen furt, Salzburg und Wien) gab es 
StEOP-Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharak
ter (Beurteilung aufgrund einer begleitenden ErfolgskontroUe und 
nicht aufgrund eines einzigen Prüfungsakts). Unklar war, wie die 
zitierte gesetzliche Forderung nach zwei Prüfungen mit mindestens 
zwei Prüfungsterminen je Semester bei solchen Lehrveranstaltungen 
umgesetzt werden soll. (TZ 24) 

An der Universität lnnsbruck konnte aus der elektronischen Studi
enverwaltung heraus nicht überprüft werden, ob für jede Studien
orientierungslehrveranstaltung jeweils zwei Prüfungstermine pro 
Semester vorgesehen waren, weil diese in mehreren Gruppen abge
halten wurden. Anders als an der Universität Graz sah die Satzung 
der Universität lnnsbruck keine Definition der einzelnen Lebrver
anstaltungstypen vor. (TZ 24) 
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An beiden überprüften Universitäten waren erste und/oder zweite 
Prüfungstermine für StEOP-Lehrveranstaltungen des Winter
semesters 201 1 /201 2  auch in der lehrveranstaltungsfreien Zeit 
(Februar 201 2) oder auch erst im März 201 2, also nach Ende des 
Wintersemesters 201 1 /2012  vorgesehen. (TZ 24) 

StEOP im Sommersemester 

Beide überprüften Universitäten boten die StEOP-Lehrveranstal
tungen im Sommersemester 201 2  nicht durchgängig im gleichen 
Umfang an wie im Wintersemester 201 1 /201 2. An der Universität 
Graz gab es im Gegensatz zur Universität lnnsbruck keine Vorgaben 
des Rektorats zur Vorgangs weise im Sommersemester 201 2. (TZ 25)  

Auch die anderen vom RH befragten Universitäten behalfen sich 
im Sommersemester teilweise mit a lternativen Lösungen als Ersatz 
für StEOP-Lehrveranstaltungen. StEOP-Prüfungen konnten trotz
dem absolviert werden. (TZ 25) 

Monitoring 

Beide überprüften Universitäten hatten ihre elektronischen Studi
enverwaltungssysteme im Zusammenhang mit der Einführung der 
StEOP entsprechend angepasst, um die elektronische Administrie
rung der StEOP zu ermöglichen. An bei den Universitäten wurde 
grundsätzlich elektronisch überprüft, ob der Studierende die Voraus
setzungen für die Teilnahme an einer Lehrveranstaltung bzw. das 
Ablegen einer Prüfung erfüllte. (TZ 26) 

Beim Monitoring der StEOP im Rahmen der elektronischen Studi
enverwaltung wies die Universität lnnsbruck gegenüber der Uni
versität Graz folgende Besonderheit auf: 

An der Universität Graz verfügte nur eine beschränkte Anzahl an 
Mitarbeitern (bestimmte Mitarbeiter des Studiendekanats, der Stu
dien- und Prüfungsabteilung) über die Befugnis, in der elektro
ni.schen Studienverwaltung einen Studierenden zu einer Lehrveran
staltung bzw. Prüfung händisch zuzulassen, also die Vorgaben des 
elektronischen Systems zu ändern; dadurch sollte auf Sonderfalle 
(bspw. noch fehlende Anerkennung von Prüfungen einer anderen 
Universität) reagiert werden können. (TZ 26) 
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An der Universität Innsbruck waren jedoch jeder Lehrveranstal
tungsleiter für seine Lehrveranstaltung sowie bestimmte Instituts
angehörige für die Lehrveranstaltungen des Instituts berechtigt 
(insgesamt rd. 2.430 Personen), die Vorgaben des elektronischen 
Systems von Hand zu ändern. Dies führte dazu, dass im Sommer
semester 201 2  in rd. 1 .700 Fällen (rd. 2,3 0/0 der insgesamt rd. 
75.000 Anmeldevorgänge) Anmeldungen von Studierenden zu Lehr
veranstaltungen des zweiten oder eines höheren Semesters bestä
tigt wurden, obwohl diese die StEOP - der elektronischen Studi
enverwaltung zu folge - noch nicht abgeschlossen hatten. (TZ 26) 

An beiden überprüften Universitäten war in der Satzung nicht 
verpflichtend vorgeschrieben, alle Prüfungstermine vorab in die 
elektronische Studienverwaltung einzutragen, wodurch eine elek
tronische Anmeldung zu jenen Prüfungen im Vorhinein nicht mög
lich war. Durch die erst nachträgliche gemeinsame Eintragung von 
Prüfungstermin samt Prüfungsergebnis entging dem Lehrveran
staltungsleiter die Möglichkeit, elektronisch zu überprüfen, ob die 
Anmeldung zulässig war. (TZ 26) 

Weiters waren - für den Fall, dass die elektronische Studienver
waltung eine Anmeldung zu einer Lehrveranstaltung oder Prüfung 
ablehnte und dies händisch geändert wurde - weder eine Begrün
dungspflicht für dieses Vorgehen noch eine nachgängige Kontrolle 
vorgesehen. (TZ 26) 

Statistiken zur StEOP 

Der Anteil jener Studierenden, welche die StEOP bereits vollstän
dig absolviert hatten, an der Gesamtzahl der Studienanfänger 
( .. Erfolgsquote") zeigte sich an den beiden überprüften sowie den 
neun befragten Universitäten wie folgt: 
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Erfolgsquote der StEOP 

Universität Graz 

Universität Innsbruck 

Universität Bodenkultur Wien 

Universität Ktagenfurt 

Montanuniversität Leoben 

Universität Linz 

Universität Salzburg 
(Stichtag 16.6.2012) 

Technische Universität Graz 

Technische Universität Wien 

Universität Wien 
(Stichtag 10.5.2012) 

Wirtschaftsuniversität Wien 
(Stichtag 13.5.2012) 

o 

Quellen: Angaben der Universitäten 
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53 47 

35 65 

o 59 

35 65 

39 61 

53 47 

39 61 

25 

71 29 

65 35 

60 40 

50 75 

x % der Studierenden haben zum Stichtag 15. April 2012 

• die StEOP noch nicht absolviert • die StEOP absolviert 

100 

Zwischen der Workload der StEOP bzw. dem Ausmaß der zusätz
lich in dieser Phase erwerbbaren ECTS-Anrechnungspunkte und der 
Anzahl der StEOP-Absolvierungen bestand ein Zusammenhang. Je 
geringer die Workload war bzw. je weniger in dieser Phase zusätz
liche ECTS-Anrechnungspunkte erworben werden konnten, desto 
höher war meist die Erfolgsquote in der StEOP. (TZ 27) 
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An den überprüften Universitäten war die Erfolgsquote an der Uni
versität Innsbruck mit 47 % fast doppelt so hoch wie an der Uni
versität Graz (24 0/0). An den befragten Universitäten lag diese zum 
jeweiligen Stichtag zwischen 29 % (Technische Universität Wien) 
und 65 Ofo (Universität für Bodenkultur Wien und Montanuniver
sität Leoben). (TZ 27) 

Die Universitäten Salzburg und Wien konnten Auswertungen hin
sichtlich einer erfolgreichen Absolvierung der StEOP zu bestimm
ten vergangenen Vergleichszeitpunkten mit vertretbarem Aufwand 
nicht vornehmen. (TZ 27) 

Weiters zeigte eine Analyse des RH für den Zeitraum Wintersemes
ter 2008/2009 bis Wintersemester 201 1 /201 2, dass die Anzahl jener 
Studienanfänger, die im ersten Semester mindestens eine Prüfung 
bestanden hatten, an der Universität Graz in den Wintersemes
tern 2008/2009 bis 2010/201 1  bei rd. 75 Ofo lag und im Wintersemes
ter 201 1 /20 1 2  auf rd. 8 3  % anstieg. Demgegenüber war diese Ent
wicklung an der Universität Innsbruck im betrachteten Zeitraum 
weniger ausgeprägt (Wintersemester 2008/2009: 70 0/0, Winterse
mester 201 1 /201 2 :  74 0/0). (TZ 27) 

Bereits seit dem Wintersemester 2009/2010  konzentrierten sich die 
Studienanfänger auf ein einziges Studium. Dieser Trend setzte sich 
auch im Wintersemester 201 1 /201 2  fort; so hatten an der Univer
sität Graz nur 6,5 Ofo der Studienanfänger mindestens eine Prüfung 
in einem anderen Studium abgelegt, a.n der Universität Innsbruck 
waren es 7,9 010. (TZ 27) 

Finanzielle Auswirkungen der StEOP 

Die Universität Graz stellte - zur Unterstützung der Studienabtei
lung - eine zusätzliche Mitarbeiterin (Aufwand von rd. 8.000 EUR) 
an; zudem entstanden an der Universität Graz für die Anpassungen 
der IT -Applikation .UNTGRAZonIine" zusätzliche Aufwendungen 
von rd. 3.000 EUR. Die Universität Innsbruck fand mit dem beste
henden Personal das Auslangen; die hauseigene IT -Abteilung führte 
die programmtechnischen Änderungen für die StEOP durch. (TZ 28) 

Höhere zusätzliche Aufwendungen entstanden an den beiden 
überprüften Universitäten im Bereich der Lehre. Für das Studien
jahr 201 1  /20 1 2  betrugen die Aufwendungen des zusätzlichen Lehr
angebots an der Universität Graz rd. 2 1 .000 EUR, an der Univer
sität Innsbruck rd. 90.000 EUR. Aufgrund der Vorgaben für die 
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und Orientierungsphase 

StEOP war mit wiederkehrenden und somit laufenden diesbezüg
lichen Aufwendungen (Bereitstellung von zusätzlichen Lehrveran
staltungen insbesondere im Sommersemester) zu rechnen. (TZ 28) 

Insgesamt konnte der erhöhte Arbeits- bzw. Verwaltungsaufwand 
bei der Umsetzung der StEOP aufgrund fehlender Zeitaufzeich
nungen nicht monetär dargestellt werden. (TZ 28) 

Zusammenfassung/Checkliste 

Für die vorgesehene Evaluierung der StEOP wären aus Sicht des 
RH zusammenfassend folgende Aspekte miteinzubeziehen (TZ 29):  

- Workload (ECTS-Anrechnungspunkte) der StEOP in den unter
schiedlichen Studien; 

- inhaltliche Ausgestaltung der StEOP (insbesondere Arten und 
Inhalte der Lehrveranstaltungen) ; 

- StEOP-Prüfungen (insbesondere Anzahl, Art (bspw. prüfungsim
manente Lehrveranstaltungen) und Termingestaltung); 

- Monitoring der StEOP (insbesondere durch die elektronische Stu
dienverwaltung) ; 

- Ergreifen von Maßnahmen zur Feststellung des Ressourcenein
satzes im Hinblick auf eine monetäre Bewertung und kostenrech
nerische Darstellung von zusätzlichen administrativen Aufwen
dungen; 

- ehestmögliche Festlegung der Kriterien zur Messung der Aus
wirkungen der StEOP, um laufend jene Datenbasis zu generie
ren, die als Grundlage für die spätere Evaluierung nötig ist; 

- Sicherstellen, dass statistische Auswertungen zu einem bestimm
ten vergangenen Vergleichszeitpunkt erstellt werden können. 
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Kenndaten zur Studienvoranmeldung sowie zur Studieneingangs- und Orientierungsphase 
(StEOP) 

Rechtsgrundlagen Universitätsgesetz 2002, BGBL I Nr. 120/2002 i .d.g.F. 
2008 2009 2011 2012 

ordentliche Studien im ersten Semester 
2010 

Anzahl 

gesamt 

davon 

Diplomstudien 

Bochelorstudien 

Masterstudien 

Voranmeldungen 

davon 

Diplomstudien 

Bachelorstudien 

Masterstudien 

Voranmeldungen 

1.668 
4.235 

579 

2.442 
3.000 

274 

1.679 
4.717 

621 

1. 780 
3.969 

395 

1.872 
4.773 

896 

1.665 
4.164 

633 

2.132 
4.438 
1.013 

19.094 

1. 741 
4.078 
1.014 

21.766 

2.183 
4.615 
1.216 

1.903 
4.366 
1.288 

ohne Erweiterungsstudien und Doktoratsstudien; bei kombinationspflichtigen Studien nur Erstfach gezählt 

Quellen: BMWF, uni:data, Angaben der Universitäten 

Prüfungsablauf und 

-gegenstand 

248 

1 Der RH überprüfte von Februar bis Mai 201 2  die mit Wintersemes
ter 201 1 /201 2  neu eingeführte Anmeldung zum Studium (Studien
voranmeldung) sowie die umgestaltete Studien eingangs- und Orientie
rungsphase (StEOP) im Bereich des BMWF sowie an den Universitäten 
Graz und lnnsbruck und befragte zu diesen Themenbereichen die wei
teren neun betroffenen Universitäten I . 

Ziel dieser Querschnittsüberprüfung war es, die rechtlichen Rahmen
vorgaben sowie die Umsetzung der Studienvoranmeldung und der 
StEOP zu beurteilen. Weiters stellte der RH die finanziellen Auswir
kungen und die Auswirkungen auf die Studierendenstatistik dar. Nicht-

I Universitäten Wien. linz. Salzburg und KlagenFurt. Technische Univershäten Wien und 
Graz. WinschaFtsuniversität Wien. Universität ruf Bodenkultuf Wien und Montanuni
vcrsilät lcobcn 
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Prüfungsablauf und -gegenstand Studienvoranmeldung sowie Studieneingangs

und Orientierungsphase 

Ausgangslage 

Ziel war die Überprüfung der Gebarung des BMWF bzw. der beiden 
Universitäten. 

Zu dem im März 201 3  übermittelten Prüfungsergebnis nahmen die 
überprüften Universitäten Graz und Innsbruck im April 2013,  die Wirt
schaftuniversität Wien im März 201 3, die Technische Universität G raz, 
die Universität für Bodenkultur Wien, die Universitäten Klagenfurt und 
Wien im April 201 3, die Montanuniversität Leoben, die Technische 
Universität Wien, die Universitäten Linz und Salzburg im Mai 201 3  
sowie das BMWF im Juni 201 3  Stellung. Der RH übermittelte seine 
Gegenäußerungen im August 201 3. 

2 Im Spannungsverhältnis zwischen freiem Hochschulzugang und den 
begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen der Universitäten sollte 
für stark nachgefragte Studien (Massenfacher) eine Neugesta ltung der 
Zulassung dahingehend erfolgen, dass der Bundesminister für Wissen
schaft und Forschung durch Verordnung in diesen Studien eine Höchst
zahl an Studierenden festlegt, die d iese Studien beginnen durften. 

Ein dahingehender Gesetzesentwurf wurde jedoch nicht umgesetzt. 
Stattdessen wurde eine Studienvoranmeldung neu eingeführt sowie 
die StEOP umgestaltet, und zwar mit folgenden Zielen: 

- Durch die Studienvoranmeldung sollte dem Problem der mangeln
den Planungsmöglichkeiten der Universitäten, wie viele Ressour
cen für Studienanfanger benötigt werden, durch ein Anmeldesys
tem - zeitlich vor der eigentlichen Zulassung - begegnet werden 
(TZ 5 bis 1 6). 

- Die bestehende StEOP sollte durch die Festlegung auf ein Semes
ter und die Reduktion der Prüfungswiederholungen verbindlicher 
gestaltet werden. Nur der positive Erfolg bei allen Lehrveranstal
tungen und Prüfungen der StEOP sollte zur Absolvierung der wei
teren Lehrveranstaltungen und Prüfungen berechtigen (TZ 1 7  bis 
28). 

Rechtliche Rahmenvorgaben 

G esetzesvo rbereitu n g 

Bund 2 0 1 3/8 

3.1 ( I ) Im Dezember 2010 übermittelte das BMWF den Entwurf einer 
Novelle zum Universitätsgesetz 2002 (UG), der zwei Eckpunkte auf
wies, nämlich Studienberatung und Auswahlverfahren: 
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- Studienberatung: Bewerber für die erstmalige Zulassung zu einem 
Bachelor- oder Diplomstudium sollten vor dem Studium den Nach
weis einer Studienberatung erbringen. 

- Auswahlverfahren: Ermächtigung der Bundesregierung, durch Ver
ordnung Bachelor- und Diplomstudien festzulegen, in denen auf
grund außergewöhnlich erhöhter Nachfrage an einer Universität 
Kapazitätsengpässe vorhanden waren oder drohten. Diese Ermäch
tigung war mit der Verpflichtung des Bundesministers verbunden, 
auf Antrag des Rektorats der betreffenden Universität durch Ver
ordnung hiefür eine Zahl von Studienplätzen festzusetzen und die 
Rektorate zu ermächtigen, ein qualitatives Aufnahmeverfahren fest
zulegen. 

(2) Die Stellungnahmefrist zu diesem Entwurf wurde vom BMWF 
zunächst mit vier, später mit insgesamt vierzehn Tagen bemessen, 
obwohl der Verfassungsdienst des BKA in mehreren Rundschreiben 
(zuletzt im Jahre 2008) ersucht hatte, die Begutachtungsfrist grundsätz
lich mit wenigstens sechs Wochen zu bemessen. Insgesamt gaben über 
60 Institutionen bzw. Personen Stellungnahmen zu diesem Entwurf ab. 

(3) In der Folge wurde der EntwurfBMWF-intern überarbeitet - schrift
liche Unterlagen hierüber konnte das BMWF dem RH nicht vorlegen -
und die Änderung des UG ohne weitere Begutachtung, nach Beschluss 
durch den Nationalrat am I .  März 201 1 ,  Ende März 201 1  kundgemacht. 
Diese Änderung des UG hatte einen grundsätzlich anderen Regelungs
ansatz als die der Begutachtung zugeleitete Entwurfsfassung: 

- Für die erstmalige Zulassung zu einem Bachelor- oder Diplom
studium war der Nachweis einer in Anspruch genommenen Studi
enberatung zu erbringen; im Gegensatz zum Entwurf wurde dies 
allerdings bis zum Vorliegen einer entsprechenden Verordnung des 
BMWF aufgeschoben (siehe TZ 4 Beratungsverordnung). 

- Neu eingeführt wurde ab dem Wintersemester 201 1 /2012 die 
Anmeldung zum Studium an der jeweiligen Universität (Studien
voranmeldung) als Voraussetzung für die Zulassung zu einem 
Bachelor-, Master- oder Diplomstudium, zu dessen Zulassung keine 
besonderen gesetzlichen Regelungen bestanden. 

- Umgestaltet - im Vergleich zum gesetzlichen Status Quo - wurde 
die Regelung der StEOP als Teil von Diplom- und Bachelorstu
dien, zu deren Zulassung keine besonderen gesetzlichen Regelungen 
bestanden (siehe TZ 1 7). 

Bund 201 3/8 
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Rechtliche Rahmenvorgaben Studienvoranmeldung sowie Studieneingangs

und Orientierungsphase 

Bund 201 3/B 

- Das in Begutachtung geschickte AuswaWverfahren fand keinen Ein
gang in die UG-Änderung. 

(4) Die Neugesta ltung der StEOP erforderte eine Anpassung der uni
versitären Curricula bis Ende Juni 20 1 1 ,  damit diese rechtzeitig zu 
Beginn des Wintersemesters 201 1 /201 2  in Kraft treten konnten (siehe 
TZ 20). Für eine Änderung stand daher lediglich ein Zeitraum von drei 
Monaten zur Verfügung. 

3.2 ( I )  Die Regelungen betreffend die Studienvoranmeldung und die 
StEOP basierten auf einem Gesetzesentwurf, der Bestimmungen für 
die Beschränkung von Studienplätzen, verbunden mit einem qualita
tiven Aufnahmeverfahren vorsah. Allerdings wichen die Regelungs
inhalte der ursprünglich der Begutachtung zugeleiteten Entwurfsfas
sung und die spätere gesetzliche Regelung deutlich voneinander ab. 
Mehr als 60 Institutionen bzw. Personen hatten daher Stellungnah
men zu einer letztlich nicht realisierten Regelung erarbeitet. 

Der RH bemängelte, dass die hiefür vom BMWF eingeräumte Begut
achtungsfrist weit unter jener lag, die der Verfassungsdienst des BKA 
in mehreren Rundschreiben empfohlen hatte. 

Kritisch sah der RH auch, dass im BMWF keine schriftlichen Unter
lagen über die Änderungen am Entwurf mehr vorhanden waren. Die 
Motive für diese Änderungen waren daher nicht transparent. Im Hin
blick auf die weitreichenden Änderungen stellte er fest, dass die in 
Gesetzeskraft erwachsenen Neuregelungen de facto keiner Begutach
tung durch fachkundige Stellen unterlagen. Der Zweck des Begutach
tungsverfahrens wurde verfehlt. 

(2) Die den Universitäten zur Verfügung stehende Zeit von drei Mona
ten zur Änderung der Curricula erachtete der RH als knapp bemes
sen, um tiefgreifende und auf die Regelungszwecke der StEOP abge
stimmte Änderungen der Curricula zu ermöglichen. So zeigte sich auch 
an den beiden überprüften Universitäten, dass diese bis auf Einzel
falle keine inhaltlich neuen Lehrveranstaltungen für die StEOP schu
fen (siehe TZ 23). 

(3) Der RH empfahl dem BMWF, in Zukunft gesetzliche Neuregelungen 
so rechtzeitig einzuleiten, dass den begutachtenden Stellen eine ange
messene, wenn möglich sechswöchige, Frist zur Begutachtung einge
räumt werden kann und zur Umsetzung der Regelung ausreichend Zeit 
besteht. Änderungen an Begutachtungsentwürfen und deren Motive 
wären nachvollziehbar zu dokumentieren und aufzubewahren. 
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Rechtliche Rahmenvorgaben 

Beratungsverordnung 

252 

3.3 Laut Stellungnahme des BMWF strebe es für eine allfiillige Novellie
rung des UG eine ausreichende Begutachtungsjrist an, um die Uni/ier
sitäten u/lll Studierenden einzubeziehen. 

Laut Stellungnahme der Universität lnnsbruck habe sie wegen der 
äußerst knappen Zeit für die Umsetzung keine neuen Lehroeranstal
tungenfor die StEOP schaffen können. Bei der nächsten Novelle sollten 
genügend Zeit und eine ausreichende Finanzierung eingeräumt werden, 
um Neuerungen zu diskutieren, Rückmeldungen ans BMWF zu geben 
und die Gesetzesänderungen nach einer restphase zu implementieren. 

4.1 Gemäß der Novelle zum UG2 vom März 201 1  hatten Studienwerber 
für die erstmalige Zulassung zu einem Bachelor- oder Diplomstudium 
- nach Maßgabe des Vorliegens einer diesbezüglichen Verordnung -
den Nachweis zu erbringen, dass sie vor dem Studium eine Studien
beratung in Anspruch genommen haben. Dadurch sollte erreicht wer
den, dass sich Studienwerber aktiv um eine Studienberatung bemühen. 

Im August 20 1 1  versandte das BMWF den Entwurf einer die gesetz
liche Bestimmung ausführenden Studienberatungsverordnung, mit der 
die näheren Details und das l nkrafttreten geregelt werden sollten. Ziel 
der Regelung war es, dass Studieninteressierte bei der Wahl des Stu
diums über genug Informationen verfügten und eine reflektierte Stu
dienentscheidung trafen. Insgesamt gaben 40 Institutionen Stellung
nahmen ab. 

Im Entwurf der Studienberatungsverordnung berechnete das BMWF 
für das erste Jahr der Studienberatung Aufwendungen in Höhe von 
rd. 1 Mio. EUR, davon in etwa 540.000 EUR bis 675.000 EUR für die 
Studienberatung und rd. 400.000 EUR für interne Kommunikations
rnaßnahmen sowie Organisation. 

Für das BMWF entstanden bereits mit dem Entwurf der Verordnung 
zur verpflichtenden Studienberatung Aufwendungen. So leistete es 
bereits im Vorfeld Zahlungen für externe Beratungstätigkeiten in Höhe 
von rd. 59.000 EUR. 

Bis zum Ende der Gebarungsüberprüfung an Ort und Stelle hatte der 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung (im Einvernehmen 
mit der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur) die Ver
ordnung nicht erlassen. Eine verpflichtende Studienberatung im Sinne 
des UG gab es daher in der Praxis weiterhin nicht. 

2 § 6) Abs. I Z 6 UG i.d.g.F. 

Bund 2013/8 
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Rechtliche Rahmenvorgaben Studienvoranmeldung sowie Studieneingangs

und Orientierungsphase 

Studienvoranmeldung 

Rechtliche Rahmen

bedingungen 

Bund 2013/8 

4.2 Der RH stellte fest, dass mangels Ausführungsverordnung auch mehr 
als ein Jahr nach Inkrafttreten des entsprechenden Gesetzes die ver
pflichtende Studienberatung in der Praxis nicht existierte; dies, obwohl 
das BMWF hiefür bereits Aufwendungen in Höhe von rd. 59.000 EUR 
getätigt hatte. 

4.3 Das BMWF rechtfertigte in seiner Stellungnahme das Fehlen der Bera
tungs/Jerordnung damit, dass sich erst im Zuge der Vorbereitungen für 
eine /Jerpjliclltende Studienberatung als Zulassungslloraussetzung eine 
Fülle Ilon Problemstellungen ergeben hätten, die bei der Formulierung 
der Verordnungsermächtigung im UG nicht Ilorhergesehen worden seiet/. 
Eine /Jerpjlichtende Studienberatung olllle über die notwendigen qua
litätsgesicherten A ngebote zu /Jerjügen sei nicht zielführend. A uch der 
Umstand, dass bereits Investitionen getätigt wurden, reclltfertige nicht, 
ein Vorhaben mit noch weit höheren Kostenfolgen umzusetzen, an des
sen Sinnhaftigkeit zahlreiche fundierte Zweifel existieren. Schließlich 
wäre noch darauf hinzuweisen, dass die Vorbereitungsarbeiten zahl
reiche Verbesserungen der Studienberatungsangebote zur Folge gehabt 
hätten, etwa den Ausbau der Maturantenberatung gemeinsam mit der 
Österreich ischen Hochscli ülerschaft. 

4.4 Der RH wies darauf h in dass diese Problemstellungen bereits im Vor
feld der gesetzlichen Regelung erkannt hätten werden müssen. 

5 Gemäß UGJ war ab dem Wintersemester 201 1 /20 1 2  für die Zulassung zu 
einem Bachelor-, Master- oder Diplomstudium, sofern für das betref
fende Studium keine besonderen gesetzlichen Regelungen' bestanden, 
eine Anmeldung zum jeweiligen Studium (Voranmeldung) an der aus
gewählten Universität Voraussetzung. 

Die näheren Inhalte (wie bspw. Anwendungsbereich, Fristen, Durch
führung der Anmeldung, Ausnahmen) zu dieser Regelung hatte die 
jeweilige Universität in einer Verordnung des Rektorats näher zu kon
kretisieren (siehe TZ 6, 7, 9). Ein gesetzlicher Spielraum dahingehend, 
dass keine Voranmeldung erforderlich war oder die Anzahl der Stu
dien seitens der Universität beschränkt werden konnte, bestand für 
die Universitäten nicht. 

1 § 6O Ahs. I b UG Ld.F. BGBLI Nr. 1 3/20 1 1 ,  aufgehoben abdcm Winlerscmester20 1 2/20 1 3 mit 

BGBl. l NT. 52/201 2  vom 5. Juni 2012 

" Studien an Kunslunivcrsitäten (§ 63 Abs. I Z 4 UGI. Sp0rlstudicn (§ 63 Abs. 1 Z 5 UG) 

sowie Studien, für die durch Verordnung Zulassungsregelungen erlassen worden sind 

(§ 6. Abs. 6 UG. § 1 2.1> Abs. I und 6 UG) eIe. 
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Die überprüfte Universität Graz veröffentlichte ihre Verordnung im 
Mitteilungsblatt vom 1 8. Mai 201 1 ;  die Universität Innsbruck am 
20. April 201 1 .  

6.1 ( I) A n  der Universität Graz waren von insgesamt 1 32 Studien elf Stu
dien5 und an der Universität Innsbruck von insgesamt 103 Studien 
sieben Studien6 von der Studienvoranmeldung ausgenommen. 

Während an der Universität Graz Studienwerber für Sportstudien aus 
organisatorischen Gründen der Voranmeldungspflicht unterlagen, 
waren diese an der Universität Innsbruck von der Verpflichtung zur 
Voranmeldung ausgenommen. 

(2) An den übrigen beFragten Universitäten wurden, abhängig vom 
jeweiligen Studienangebot, in den Verordnungen der Rektorate ähn
liche Regelungen hinsichtlich der Ausnahmebestimmungen getroffen. 
Ausgenommen von der Voranmeldung waren Studierende im Rah
men von Austauschprogrammen und Studienwerber von individuellen 
Bachelor- oder Masterstudien sowie Studierende von Studien, für die 
besondere gesetzliche Regelungen bestanden (wie bspw. Psychologie, 
Sport, Medien/Kommunikation und englischsprachige Masterstudien). 

6.2 Der RH stellte fest, dass die Regelungen der Rektorate betreffend die 
von der Studienvoranmeldung ausgenommenen Studien weitgehend 
den gesetzlichen Vorgaben entsprachen. Lediglich die Voranmeldungs
pflicht für Sportstudien an der Universität Graz fand im UG keine 
Deckung. Die Verpflichtung, sich zum Studium voranzumeiden, wurde 
mit Änderung des UG am 6. Juni 201 2 durch eine vorgezogene Zulas
sung ersetzt (siehe TZ 1 4). 

5 Das Bachelorstudium Psychologie. die Joim Degree Maslcrstudien und Studien inter
nationaler Studierender im Rahmen transnalionaler EU-. staatlicher oder universitärer 
MohilitälSprogrammc einschließlich gemeinsamer Studienprogramme sowie Studien 
von Sludienwerbern. für welche aufgrund des § 61 Ahs. 4 UG besondere Zulassungs
fristen bestanden. 

6 Das Bachelor- und Maslcrstudium Psychologie, das lehrarnlsstudium im Unterrichts
fach lehramt und Sport. die Bachelorstudien SponmanagcmcnI bzw. Gesundhcils- und 
Lcistungsspon sowie Studien internationaler Studierender im Rahmen lransnationaler 
EU-. staatlicher oder universitärer Mobililätsprogrammc einschließlich gemeinsamer 
SludienprogramRle sowie Studien von Studien werbern, rar welche aurgrund des § 61  

Abs. 4 UG besondere Zulassungsrrislen bestanden. 
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Studienvoranmeldung Studienvoranmeldung sowie Studieneingangs-

und Orientierungsphase 

"Sonderfälle" 7.1 ( 1 )  Das Rektorat der Technischen Universität Wien beschloss, die 

Operative Umsetzung 

Bund 2013/8 

Bestimmung vorerst nicht umzusetzen und bis auf weiteres keine ent
sprechende Verordnung zu erlassen. 

(2) Die Universität Salzburg beschränkte in ihrer Verordnung die 
Anzahl der Voranmeldungen auf vier Studien. 

(3) Nach § 9 UG unterlagen die Universitäten der Rechtsaufsicht des 
Bundes. Das BMWF hatte keine Maßnahmen gegen die Vorgangsweise 
dieser beiden Universitäten gesetzt. 

(4) Die Verpflichtung, sich zum Studium voranzumeIden, wurde mit 
Änderung des UG am 6. Juni 201 2  durch eine .vorgezogene" Zulas
sung für Studienanfanger ersetzt (siehe TZ 14). 

7.2 Die Vorgangsweisen dieser Universitäten entsprachen nicht den gesetz
lichen Bestimmungen über die Studienvoranmeldung; der RH vermisste 
Maßnahmen der Rechtsaufsicht des BMWF und empfahl, künftig in 
Fällen bekannt gewordener Verletzungen der Einhaltung der Gesetze 
und Verordnungen einschließlich der Satzungen der Universitäten seine 
Rechtsaufsicht wahrzunehmen. 

7.3 Das BMWF sagte in seiner Stellungna/lme die Umsetzung dieser Emp
Je/dung zu. Es betonte weiters die diesbezüglichen regelmäßigen Kon
takte mit Vertreterrt der Universitäten im Rahmen IJerschiedener Ver
a nsta Ittlllgen. 

AJlgemeines 

8 In den Prozess der Studienvoranmeldung waren insbesondere die Vize
rektorate für Studium und Lehre, die IT-Abteilungen, die Studien ab
teilungen sowie die zuständigen Stellen für Öffentlichkeitsarbeit und 
Studienberatung eingebunden. 

Die Leiter der Studienabteilungen standen im Zuge der operativen 
Umsetzung der Voranmeldung durch das .. Netzwerk Lehre- in inten
sivem Informationsaustausch. Rechtliche Fragestellungen in diesem 
Zusammenhang trug das .. Netzwerk Lehre" an das BMWF heran. 

Ebenso waren in diesen Prozess auch die Hochschülerschaften an den 
überprüften Universitäten Graz und Lnnsbruck eingebunden. 
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Fristen und Durchführung 

9.1 Das UG sah für die Studienvoranmeldung eine Frist von mindestens 
zwei Wochen vor, die für das Wintersemester am 3 1 .  August und für 
das Sommersemester am 3 1 .  Jänner zu enden hatte. 

Folgende Fristen zur Voranmeldung bestanden an den betroffenen 
Universitäten: 

Tabelle 1:  Fristen zur Voranmeldung an den betroffenen Universitäten für das Winter

semester 2011/2012 bzw. für das Sommersemester 2012 

Universität 

Universität Klagenfurt 

Universität Linz 

Universität Salzburg 

Universität Wien 

Fristen zur Voran
meldung tür das Winter

semester 2011/2012 

1.7.2011 - 31.8.2011 

4.7.2011 - 31.8.2011 

1.7.2011 - 31.8.2011 

4.7.2011 - 31.8.2011 

Tage 

61 

58 

61 

58 

Fristen zur Voran
meldung tür das 

Sommersemester 2012 

1.12.2011 - 31.1.2012 

1.9.2011 - 31.1.2012 

1.1.2012 - 31.1.2012 

9.1.2012 - 31.1.2012 

Tage 

61 

152 

30 

22 

Wirtschaftsuniversität Wien 1.5.2011 - 31.8.2011 �B) 122 1.9.2011 - 31.1.2012 152 
1.4.2011 - 31.8.2011 M) 152 

Montanuniversität Leoben 1.2.2011 - 31.8.2011 211 1.9.2011 - 31.1.2012 152 

Technische Universität Graz 1.7.2011 - 31.8.2011 61 1.12.2011 - 31.1.2012 61 

Technische Universität Wien 

Universität für Bodenkultur Wien 15.6.2011 - 31.8.2011 77 15.12.2011 - 31.1.2012 47 

8: Bachelor-Studium, M: Master-Studium 

Quellen: Österreichische Universitätenkonferenz. Angaben der Universitäten 
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Ebenso war festzulegen, in welcher Form der Studien werber die Anmel
dung zu den Studien durchzuführen hatte. An den überprüften Univer
sitäten Graz und lnnsbruck war die Voran meldung ausschließlich über 
Web-basierte Anmeldesysteme vorgesehen; Anmeldungen in ande
rer Form (e-Mail, Fax, postalisch zugestellte oder persönliche Anmel
dungen) waren unzulässig. 

9.2 Der RH stellte fest, dass die gesetzlich vorgesehene Frist von zwei 
Wochen bei allen betroffenen Universitäten - mit Ausnahme der Tech
nischen Universität Wien - eingehalten wurde. Das Rektorat der Tech
nischen Universität Wien hatte beschlossen, die Studienvoranmeldung 
nicht umzusetzen. 
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Studienvoranmeldung sowie Studieneingangs
und Orientierungsphase 

Technische Umsetzung 

10.1 Die Universität Graz setzte für ihr Studienmanagemenl (Zulassung, 
Administration der Lehrprozesse) das von der Technischen Universi
tät Graz entwickelte und von dieser zentral gewartete Informations
managementsystem für Universitäten .. CAMPUSonline" (UNIGRAZon
line) ein.7 Die Universität Innsbruck h ingegen bediente sich dafür des 
bestehenden eigenen Studienmanagementsystems .. LFU:online" (Stu
dierendenportaI) bzw . ..  VlS:online" (Verwaltungsportal für Mitarbei
ter und Lehrende). 

In UNIGRAZonline bestand bereits vor der Gesetzesänderung eine 
Datenvorerfassung von Studienwerbem im Rahmen des Zulassungs
verFahrens. Das IT-System musste daher bei von der Studienvoran
meldung betroffenen Studien nur um die Voranmeldefristen erwei
tert werden. 

An der Universität Innsbruck gab es hingegen vor der Gesetzesände
rung keine DatenvorerFassung von Studienwerbern im Rahmen der 
Zulassung. Die Universität Innsbruck musste daher für die Studien
voranmeldung die Möglichkeit zur Datenvorerfassung erst technisch 
vorsehen. 

Der enge Zeitrahmen von der Gesetzesänderung bis zur Freischaltung 
der IT -Systeme für die Studienvoranmeldung war für beide überprüften 
Universitäten eine besondere Herausforderung. Mit I .  Juli 201 1 konn
ten die Universitäten Graz und Innsbruck die elektronischen Anmel
demöglichkeiten freischalten. 

10.2 Der RH stellte fest, dass trotz der kurzen Frist die technische Umset
zung der Voranmeldung an den beiden überprüften Universitäten weit
gehend reibungslos verlief. 

Allgemeines 

1 1.1  Das BMWF und die Österreichische Universitätenkonferenz richteten 
eine gemeinsame Website8 über die Studienvoranmeldung ein, die über 
die Regelungen der Studienvoranmeldung (Voranmelde-, Zulassungs
fristen, Sonderregelungen) an jeder Universität informierte. Die Uni
versitäten konnten dort über Links direkt angesprochen werden. 

7 CAMPUSonlinc wird von 14 österreichischen UnivcrsilälCn verwende!. 

8 www.sludienheginn.31 
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Weiters startete das BMWF mit Juni 20 1 1  eine zweiwöchige Anzeigen
kampagne in Print- und Onlinemedien, um - teilweise auch in den 
Nachbarländern - auf die Frist und das Procedere für die Voranmel
dung aufmerksam zu machen. 

In der zweiten Augusthälfte 201 1 ,  vor Ablauf der Voranmeldefrist, gab 
es eine weitere Informationskampagne in Print- und Onlinemedien. 
Außerdem kontaktierte das BMWF mit einem Informationsschreiben 
im Juni 201 1  die Eltern von potenziellen Studienwerbem. Ein Brief des 
Bundesministers für Wissenschaft und Forschung sowie der Bundes
ministerin für Unterricht, Kunst und Kultur wurde an den Maturajahr
gang 201 1  verteilt. Über die Stellungskommissionen wurden Grund
wehr- und Zivildiener ebenfalls mit Informationsmaterial versorgt. 
Studienbeihilfenbezieher wurden im Wege der Studienbeihilfenbe
hörde informiert. 

Die Universitäten Graz und Innsbruck griffen bei ihren Informations
maßnahmen im Wesentlichen auf Studierenden-Newsletter, auf Hin
weise auf ihrer Website, auf Anschreiben an Höhere Schulen über Lan
desschulräte, auf Tage der offenen Tür und Bildungsmessen sowie auf 
Informationsbroschüren zurück. 

Die Österreichische Hochschülerschaft und die Hochschülerschaften der 
Universitäten Graz und lnnsbruck setzten in ihrer Pressearbeit einen 
Schwerpunkt zur Studienvoranmeldung. Informiert wurde bspw. über 
Websites, Soziale Netzwerke, eigene Printmedien, Flyer, Poster. 

Nach Angaben der überprüften Universitäten Graz und Innsbruck 
sowie der Hochschülerschaften dieser beiden Universitäten gab es 
kaum Beschwerden über ungenügende Informationen zur Studien
voranmeldung. 

Wie die Informationsmaßnahmen die einzelnen Zielgruppen erreich
ten, wurde nicht systematisch erhoben. 

11.2 Trotz kurzer Frist zur lmplementierung der Studienvoranmeldung (siehe 
auch TZ 10) gab es eine geringe Anzahl an .Reklamationen" wegen 
fehlender Information. Dies ließ den Schluss zu, dass die Zielgruppen 
rechtzeitig erreicht werden konnten. 

Der RH empfahl dem BMWF und den Universitäten, in gleich gela
gerten Fällen gemeinsam eine Wirkungsanalyse der einzelnen lnfor
mationsmaßnahmen (bspw. durch Abfrage der durch die Studienan
ranger in Anspruch genommenen Informationsquellen im Zuge einer 
elektronischen Vorerfassung) vorzusehen. 
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und Orientierungsphase 

1 1.3 Die Uni/lersität Graz teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass sie einer 
österreichweiten und zentral gesteuerten Wirkungsanalyse bei Infor
matiotIskampagnen offen gegenüberstehe und daran mi/wirken werde. 

Laut Stellungnahme des BMWF werden Informationsmaßnahmen grö
ßeren Umfangs zu gesetzlichen Änderungen (bspw. Ein[uhrung der Stu
diell/loranmeldung) sei teIlS des BMWF typischen/leise einmalig, aus 
Anlass des Inkrafttretens der Neuregelung, gesetzt. Die /10m RH empfoh
lene Wirkungsanalyse der einzelnen Informationsmaßnahmen erschiene 
dem BMWF als ullIlerhältnismäßig lroher Aufwand für nur eine ein
malige Progrtllnmien/ng der Anmeldesysteme der beteiligten Uni/ler
sitäten. Im gegenständlichen Fall seien keine signifikanten lnfonnati
onsdejizite zu Tage getreten. 

11.4 Der RH verblieb bei seiner Meinung, dass eine Wirkungsanalyse ins
besondere auch bei einzelnen Informationsmaßnahmen, im Hinblick 
auf die benutzten Informationsquellen, für die zukünftige Informati
onsarbeit wertvolle Planungsgrundlagen zur Verfügung stellen kann. 

Finanzielle Aufwendungen 

12.1 ( I )  Die beiden überprüften Universitäten aktualisierten regelmäßig ihre 
Informationsmaterialien (z.B. Flyer, Broschüren) und berücksichtigten 
dabei auch die Neuerungen zur Studienvoranmeldung; der Universität 
Graz entstanden dabei keine zusätzlichen Aufwendungen, der Univer
sität Innsbruck nur in einem sehr geringen Ausmaß. 

(2) Weitere zwei der neun zur Studienvoranmeldung befragten Univer
sitäten hatten geringe zusätzliche Aufwendungen für Informations
maßnahmen (Universität Klagenfurt: rd. 1 .000 EUR ;  Universität Salz
burg: rd. 10.000 EUR). 

(3) Die umfassenden Informationsmaßnahmen führte größtenteils das 
BMWF durch; so wurden im Zeitraum von Mitte Juni 201 1  bis Ende 
August 20 1 1  Informationshinweise zur Studienvoranmeldung in Zei
tungen, Zeitschriften und auf Onlineplattformen geschaltet. 

Zusätzlich kontaktierte das BMWF - mittels persönlichem Informati
onsschreiben - alle Eltern von potenziellen Studienwerbern im Alter 
von 1 8  bis 24. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aufwendungen für Informati
onsmaßnahmen der beiden überprüften Universitäten im Studien
jahr 201 1 /20 1 2  sowie des BMWF für die Studienvoranmeldung: 
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Tabelle 2: Finanzielle Aufwendungen für Informationsmaßnahmen der beiden über

prüften Universitäten im Studienjahr 2011/2012 sowie des BMWF für die 

Studienvoran meldung 

Aufwendungen 

Studienvoranmeldung 

Informationskampagne 

davon Konzepterstellung 

Universität Graz Universität 
Innsbruck 

in EUR 

4.153,82 

BMWF 

Inserate in Printmedien 4.153,82 

415.224,17 

18.751,20 
299.958,90 

Inserate bei Gnline-Medien 

Persönliche Informationsschreiben 

davon Porto 

96.514,07 
200.614,91 

171.350,54 
29.264,37 Druck und Materialeinsatz 

Informationsmaßnahmen Gesamt 4,153,82 615.839,08 

Quellen: Universität Graz. Universität Innsbruck. BMWF 

Ausmaß der adminis

trativen Tätigkeiten 
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12.2 An den überprüften Universitäten fIelen für die Studienvoranmeldung 
nur geringe Aufwendungen für Informationsmaßnahmen an. Die Auf
wendungen einer umfassenden Informationskampagne mit mehr als 
61 5.000 EUR trug größtenteils das BMWF. 

13.1 An den Universitäten Graz und Innsbruck waren insbesondere 

- die Vize rektorate für Studium und Lehre9 (Leitung und Koordina
tion hinsichtlich der Studienvoranmeldung), 

- die Studienabteilungen 10 (Anfragenbearbeitung und Durchführung 
der Voranmeldung), 

- die IT -Abteilungen 11 (technische Umsetzung), 

q Universiläl G raz: Vizereklorat rur Studium und Lehre; Universität Innsbruck: Vizerek
torai rur Lehre und Studierende 

10 Universität G raz: Studien- und Prüfungsablcilung 
1 1 Universität Gral: UNI-IT - IT Services der Universität Graz. Universität Innsbruck: 

Zen Iraler I nfonnatikdienst/ Abteilung Vcrwaltu lIg5i n formationssyslcme 
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- die zuständigen Stellen für Öffentlichkeitsarbeit und Studienbera
tung1 2 (Beratung und Information über Voranmeldung) und 

- weitere Serviceeinrichtungen (unter anderem Rechtsabteilungen) 

in den Prozess der Studienvoranmeldung eingebunden (siehe auch 
TZ 8). 

Das Ausmaß der angefallenen admin istrativen Tätigkeiten im Zusam
menhang mit der Implementierung der Studienvoranmeldung konnte 
an den überprüften Universitäten Graz und Innsbruck aufgrund feh
lender Ressourcenzuordnungen jedoch nur sehr eingeschränkt quan
tifIziert und damit bewertet werden. Die Universität lnnsbruck gab 
bspw. lediglich den angefallenen Programmieraufwand mit 1 , 3  VBÄ 
bekannt. 1 3 Der sonstige erhöhte Arbeitsaufwand der eingebundenen 
Stellen im Rahmen der Durchführung konnte mangels gesonderter 
Zeitaufzeichnungen an beiden Universitäten ex-post nicht seriös dar
gestellt werden (siehe TZ 1 6). 

13.2 Der RH hielt fest, dass diese Regelung letztlich nur für das Studien
jahr 201 1 /20 1 2  Geltung hatte (siehe TZ 1 4) und gab kritisch zu beden
ken, dass eine Abschätzung des Ressourceneinsatzes für eine Kosten
Nutzen-Betrachtung zweckmäßig gewesen wäre. Er empfahl den 
Universitäten im Hinblick auf eine monetäre Bewertung und kosten
rechnerische Darstel lung von administrativen Tätigkeiten, in ähnlich 
gelagerten Fällen (siehe TZ 28 Umgestaltung der StEOP) Maßnahmen 
zur Feststellung des Ressourceneinsatzes zu ergreifen. 

13.3 Die Unillersität Graz teilte in illrer Stellungnahme mit, dass aufgrund 
der kurzfristigen Umsetzungsziele hinsichtich StEOP und Studienvoran
meldung sowie der in diesem Zeitraum stattgefundenen NovelIierung 
des UG eine detaillierte Feststellung des Ressourceneinsatus für die 
einzelnen Maßnallmen niellt möglicll gewesen sei. Sie ne/llne diese 
Empfehlung für zukünftige gleich gelagerte Fälle a uf 

12 Universität Graz: Lehr- und SlUdienscrvices - 4sludenls. Abteilung Presse und Kom
munikation; Universität Innsbruck: Büro für ärrenllichkeitsarbeit 

1 3 An der Universität Graz fici für die Implementierung der Voran meldung (Ergänzung der 
Vorerfassung um die Anmeldefrist) kein zusätzlicher Programmieraufwand an. Dieser 
war im Rahmen der Kooperationsvereinbarung HCAMPUSonlinc" mit der Technischen 
Universiläl Graz gedeckt 
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14.1 Die Studienvoranmeldung hatte eine bessere Planbarkeit des Studien
betriebs der Universitäten, insbesondere betreffend die Studienanfan
ger, zum Ziel. 

( I ) Die Studien werber konnten sich für mehrere Studien voranmelden. 
Bspw. hatten sich an der Universität Graz einzelne Studienwerber im 
Wintersemester 201 1 /201 2  für bis zu 99 Studien angemeldet; an der 
Universität Innsbruck für bis zu 103 Studien. Wie die folgende Abbil
dung zeigt, hatte sich die Mehrzahl der Studienwerber an den über
prüften Universitäten Graz und Innsbruck jedoch nur zu einem bzw. 
zwei Studien vorangemeldet (Universität Graz: rd. 85 %, Universität 
Innsbruck: rd. 84 %). 

Abbildung I :  Voranmeldungenje Studienwerber an den Universitäten Graz und Innsbruck im 
Wintersemester 201 1 /201 2 
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(2)  Eine Studienvoranmeldung verpflichtete den Studienwerber nicht, 
zu jedem vorangemeldeten Studium schließlich auch eine Zulassung 
zu beantragen. 
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Die folgende Tabelle zeigt, in welchem Ausmaß die Voranmeldungen 
die tatsächlich begonnenen Studien im Wintersemester 201 1 /201 2 über
stiegen: 

Tabelle 3: Voranmeldungen und begonnene Studien im Wintersemester 2011/2012 

Universität 

Universitäten gesamt' 

Universität Graz 

Universität Innsbruck 

Universität Klagenfurt 

Universität Unz' 

Universität Salzburg 

Universität Wien 

Wirtschaftsuniversität Wien 

Montanuniversität Leoben 

Technische Universität Graz 

Technische Universität Wien' 

Voranmeldungen 
im Wintersemester 

2011/2012 

begonnene Studien 
(von Studierenden 
belegte Studien) 
im Wintersemester 
2011/2012 

Anzahl 

121.061 53.527 

19.094 7.767 

21.766 6.932 

3.817 1.564 

7.566 4.262 

44.168 21.066 

8.180 5.896 

834 594 

8.015 2.894 

Voranmeldungen 
je begonnenem 
Studium im 
Wintersemester 
2011/2012 

Faktor i n  Ofo 

2,3 + 130 

2,5 + 150 

3,1 + 210 

2,4 + 140 

1,8 + 80 

2,1 + 110 

1,4 + 40 

1,4 + 40 

2,8 + 180 

Universität für Bodenkultur Wien 7.621 2.552 3,0 + 200 

1 von der Studienvoranmeldung betroffene Universitäten 
2 Oie Universität Unz und die Technische Universität Wien wurden in den Vergleich nicht einbezogen. An der Universität 

Unz war eine Studienvoranmeldung ohne verpflichtende Auswahl eines Studiums möglich; die Technische Universität Wien 
verzichtete auf eine Studienvoranmeldung. 

Quellen: BMWF, BMWF (uni:data) bzw. Angaben der Universitäten 

Bund 2013/8 

Demnach übertraf die Anzahl der Voranmeldungen jene der schließ
lich begonnenen Studien an der Universität Graz um 1 50 Ofo und an 
der Universität Innsbruck um 2 10  Ofo. 

Die Anzahl der Voranmeldungen lag bei den betroffenen Universi
täten zwischen 40 Ofo und 2 10  Ofo, im Durchschnitt aller Universitäten 
um 1 30 % über der Anzahl schließlich begonnener Studien. 

(3) Aus vom RH schriftlich eingeholten Stellungnahmen von allen von 
der Studienvoranmeldung betroffenen Universitäten ging hervor, dass 
durch die "unverbindliche" Studienvoranmeldung keine "verbindliche" 
Planbarkeit möglich war. Eine Verbesserung der Planung war von den 
Universitäten daher weder erwartet worden noch sei eine solche einge-
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treten. Eine wirkungsvolle Planung wäre demnach nur mit einer noch 
früheren verbindlichen Voranmeldung möglich. 

(4) Mit Änderung des UG 14 am 6. Juni 201 2  ersetzte eine "vorgezo
gene" Zulassung die Studienvoranmeldung. Der Gesetzgeber legte zu 
diesem Zweck ab dem Wintersemester 201 2/20 1 3  das Ende der all
gemeinen Zulassungsfrist für das Wintersemester mit 5. September 
bzw. für das Sommersemester mit 5. Februar fest - statt jeweils vier 
Wochen nach Semesterbeginn. Dadurch sollte die Planungssicherheit 
für die Universitäten erhöht werden. 

14.2 Da die Studienvoranmeldung nicht verbindlich war. bewirkte sie an 
den Universitäten keine bessere Planharkeit des Ressourceneinsatzes 
bzw. keine Nachfragesteuerung. Dadurch. dass viele Voranmeldungen 
vorgenommen wurden. ohne dass danach tatsächlich eine Zulassung 
erfolgte. war eine Planungssicherheit weiterhin nicht gegeben. Diesem 
Mangel trug der Gesetzgeber durch eine "vorgezogene" Zulassung für 
Studienanfanger ab dem Wintersemester 201 2/20 1 3  Rechnung. womit 
sich der Studienwerber verbindlich zu ausgewählten Studien anmel
dete. 

15 Im Zusammenhang mit der Studienvoranmeldung stellte der RH die 
Entwicklung und Verteilung der belegten Studien 15 im ersten Semester 
vom Wintersemester 2008/2009 bis Wintersemester 201 1 /201 2. welche 
zu einem Erstabschluss führen (Bachelor- und Diplomstudien). dar. 

Die Anzahl der belegten Studien im ersten Semester stieg im über
prüften Zeitraum an der Universität Graz von rd. 5.700 auf rd. 7.300 
(+ rd. 29 Oio). an der Universität Innsbruck von rd. 5.900 auf rd. 6.600 
(+ rd. 1 2  %). 

( I )  Die folgenden Abbildungen zeigen die Zusammensetzung der 
belegten Studien im ersten Semester nach von den beiden überprüf
ten Universitäten angebotenen Studienrichtungsgruppen (Einteilung 
nach der in Österreich verwendeten KlassifIkation von Studien): 

14 BGBI. I Nr. 52/2012 

15 im Regelfall deckungsgleich mit Studierenden. ausgenommen Studierende mh Mehr

fachstudien 
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Abbildung 2 :  Zusammensetzung der belegten Studien im  ersten Semester nach der in 
Österreich verwendeten Klassifikation von Studien an der Universität Graz 
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Quellen: Angaben der U niversitäten (bei lehramtsstudien Erst- und Zweitfach gezählt; 
B - Bachelorstudium; 0 - Diplomstudium) 
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Abbildung 3 :  Zusammensetzung der belegten Studien im ersten Semester nach der in 
Österreich verwendeten Klassifikation von Studien an der Universität Innsbruck 
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Quellen: Angaben der Universitäten (bei lehramtsstudien Erst- und Zweitfach gezählt; 
S - Sachelorstudium; 0 - Oiplom,tudium) 
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Im Wintersemester 201 1 /201 2  wählten an der Universität Graz rd. 26 Ofo 
bzw. an der Universität Innsbruck rd. 1 9  Ofo der Studienanfanger ein 
geisteswissenschaftliches Studium. Für ein sozial- und wirtschaftswis
senschaftliches Studium entschieden sich an der U niversität Graz rd. 
1 6 0/0, an der Universität Innsbruck rd. 2 1  0/0. Beide Universitäten wie
sen bei den rechtswissenschaftlichen Studien ähnlich hohe Anteils
werte (Universität Graz rd. 9 Ofo; Universität Innsbruck rd. 10 0/0) auf. 

An der Universität Graz war bemerkenswert, dass sich der Anteil der 
Studienanfanger für Lehramtsstudien (Erst- und Zweitfach gezählt) in 
den vier Jahren von rd. 1 5  Ofo auf rd. 30 % verdoppelte. In absoluten 
Zahlen bedeutete dies einen Anstieg von rd. 830 auf rd. 2. 1 80 belegte 
Studien (rd. + 1 6 1  0/0). An der Universität Innsbruck erhöhte sich dieser 
Anteil von rd. 1 2  % aufrd. 1 9  % (von rd. 690 auf rd. 1 .270 belegte Stu
dien, rd. + 85 0/0). In den anderen Studienrichtungsgruppen blieben die 
Anteile relativ konstant oder verzeichneten einen leichten Rückgang. 

(2) Die Studienwahl der Studienanfanger auf Ebene stark nachge
fragter16 Studien zeigte an den beiden überprüften Universitäten im 
Zeitraum Wintersemester 2008/2009 bis Wintersemester 201 1 /201 2  fol
gendes Bild: 

An der Universität Graz stieg im betrachteten Zeitraum die Anzahl 
stark nachgefragter Studien von vier auf elf. Ihr Anteil an den Bele
gungen von Studienanfangern stieg dabei von rd. 34 % auf rd. 54 0/0. 
Diese Belegungen verteilten sich seit dem Wintersemester 2008/2009 
auf Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaft, Pädagogik sowie Pharma
zie. Ab dem Wintersemester 2009/2010 rückten weiters die Studien 
Molekularbiologie sowie aufgrund des starken Zuwachses einige Lehr
amtsstudien (Englisch; Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung; 
Geographie und Wirtschaftskunde; Deutsch ; Psychologie und Philoso
phie bzw. Mathematik) in die Gruppe stark nachgefragter Studien auf. 

Hingegen blieb in  diesem Zeitraum die Anzahl stark nachgefragter Stu
dien an der Universität Innsbruck nahezu konstant bei fünf bzw. sechs 
Studien mit rund einem Drittel der Studienanfanger. Seit dem Winter
semester 2008/2009 betraf dies Wirtschaftswissenschaften/Internati
onale Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften/Wirtschafts
recht sowie Erziehungswissenschaft; ab dem Wintersemester 2010/20 1 1  
auch Pharmazie. Studienanfanger belegten auch mehr Lehramtsstu
dien ; nur das Unterrichtsfach Englisch erreichte die Höhe stark nach
gefragter Studien. 

16 Das sind gemäß Fesllcgung des BMWF Studien mit über 1 .000 Bclegungcn; dies bedeu
tele eine Anfangerzahl VOll Ober 300 in einem Bachelorsludium bzw. von über 200 i n  
einem Diplomstudium j e  SlUdienjahr. 
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16.1 An den bei den überprüften Universitäten wurde für die Umsetzung der 
Studienvoranmeldung - Aufwendungen für Informationsmaßnahmen 
ausgenommen (siehe TZ 12 )  - weder zusätzliches Personal eingestellt 
noch entstanden sonstige zusätzliche Aufwendungen. Die Einführung 
der Studienvoranmeldung führte zwar an den beiden überprüften Uni
versitäten zu zusätzlichen administrativen Tätigkeiten (siehe TZ 8 und 
1 3), diese wurdenjedoch vom bestehenden Personal abgedeckt. Geson
derte Zeitaufzeichnungen über die insgesamt geleisteten Tätigkeiten zur 
Umsetzung der Studienvoranmeldung lagen nicht vor (siehe TZ 1 3). 

16.2 Die beiden überprüften Universitäten hatten die administrative Umset
zung der Studienvoranmeldung ohne zusätzliche fInanzielle Mittel 
abgewickelt. Der R H  wies darauf hin, dass aufgrund von fehlenden 
Zeitaufzeichnungen die zusätzlichen administrativen Tätigkeiten nicht 
monetär bewertet und kostenrechnerisch dargestellt waren, so dass 
eine Gesamtsicht der für die Studienvoranmeldung eingesetzten Res
sourcen und damit verbundenen Kosten nicht möglich war. 

16.3 Laut Stellungnahme der Universität Graz nehme sie die Emfehlung des 
RH, Maßnahmen zur Feststellung des Ressourceneillsatzes zu ergrei
fen, für zukünftige gleich gelagerte Fälle auf (siehe TZ 13). 

Studieneingangs- und Orientierungsphase 

Gesetzliche Regelung 
und Ziele 

268 

17.1 Studieneingangsphasen gab es in unterschiedlicher Ausprägung bereits 
im Allgemeinen Hochschulstudiengesetz, im Universitätsstudiengesetz 
und vor der prüfungsgegenständlichen Neuregelung im UG ". 

Nach der ab dem Wintersemester 201 1 /201 2  geltenden Neuregelung 
war die StEOP als Teil der Diplom- und Bachelorstudien (nicht aber 
der Masterstudien), zu deren Zulassung keine besonderen gesetzlichen 
Regelungen bestanden, zu gestalten. Sie konnte aus einer oder mehre
ren Lehrveranstaltungen bestehen, die sich über mindestens ein halbes 
Semester zu erstrecken hatten. Die StEOP insgesamt hatte ein Semes
ter zu umfassen. 

Die StEOP sollte dem Studierenden einen Überblick über die wesent
lichen Inhalte des Studiums und dessen weiteren Verlauf vermitteln 
sowie eine sachliche Entscheidungsgrundlage für die persönliche Beur
teilung der Studienwahl schaffen. Durch die Neuregelung im Jahr 20 I I  

sollte sie - so die Erläuterungen zur Regierungsvorlage - i m  Vergleich 

17  UG i.d.F. BGBI. I NT. 8 1 /2009 

Bund 2013/8 
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zur Vorgängerregelung verbindlicher gestaltet werden. Dies erfolgte 
durch zwei Maßnahmen: 

- Beschränkung der Prüfungswiederholungen: StEOP-Prüfungen 
durften lediglich einmal wiederholt werden, außer die Satzung der 
Universität sah eine weitere Prüfungswiederholung vor. ' B  

- Die Festlegung auf ein Semester. 

17.2 Aus Sicht des RH zeitigte die Neuregelung folgende Unklarheiten: 

( 1 )  Die Formulierung, dass sich die StEOP-Lehrveranstaltungen über 
m indestens ein halbes Semester erstrecken, die gesamte StEOP aber 
ein Semester zu umfassen hatte, konnte in einem zeitlichen Sinne oder 
als Vorgabe über den Umfang ( 1 5  bzw. 30 ECTS-Anrechnungspunktel 
verstanden werden. 

- Im ersten Fall wäre die Regelung in sich widersprüchlich, weil nicht 
erkennbar war, warum die StEOP-Lehrveranstaltungen bereits zur 
Semestermitte beendet werden könnten, aber andererseits die StEOP 
das ganze Semester umfassen sollte. 

- lm zweiten Fall würden die Regelungen betreffend die StEOP insofern 
einen Bruch innerhalb des UG darstellen, als nach dem UG der Umfang 
der Studien in European Credit Transfer System (ECTSl-Anrechnungs
punkten und nicht in Semestern anzugeben war. Außerdem würde 
dies bedeuten, dass die StEOP mit 30 ECTS-Anrechnungspunkten 
zu bemessen wäre und damit rd. 1 7  % eines mit 1 80 ECTS-Anrech
nungspunkten bemessenen Bachelorstudiums umfassen würde. 

(2) Für Studien an Kunstuniversitäten, das Lehramtsstudium im Unter
richtsfach Bewegung und Sport sowie das Studium der Sportwissen
schaften gab es besondere gesetzliche (Zulassungs-)Regelungen im 
UG und daher meist - siehe dazu TZ 20 - keine StEOP. Unklar war 
allerdings, ob auch Verordnungen, welche die Rektorate der Universi
täten oder die Bundesregierung auf der Grundlage des UG trafen, als 
besondere gesetzliche (Zulassungs-lRegelungen anzusehen waren, die 
den Entfall einer StEOP begründen konnten. 

18 Die UG-Novcllc (BGBI. I Nr. 52/2013) vom 20. März 201 3 sah vor, dass SIEOP-Prü
rungen zweimal wiederholt werden dürfen. Die Möglichkeit, eine zusätzliche (drille) 
WiederholungslIlöglichkcil durch die Satzung zu gewähren, entflcl. Aullcrdcm sah 
diese UG-Novellc zur Vermeidung von Härtefallen vor, dass ein Studierender im Fall 
des Scheilerns in der $tEOP nach Ablauf VOll frühestens einem Studienjahr die neuer
liche Zulassung zu dil'Scm Studium an derselben Universität beanlragcn kOlllllc. 
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Der RH empfahl daher dem BMWF, auf eine entsprechende gesetzliche 
KJarstellung im § 66 UG hinzuwirken. 

17.3 Das BMWF /len/Jies in seiner Stellungnahme darauf. dass es die Uni
versitäten - im Rahmen des .. Netzwerks Studium "  - im März 201 1 über 
seine Rechtsamicht informiert habe, wonach die im § 66 UG genannte 
Zeitspanne " on. einem Semester und die einem Semester zugeordneten 
30 ECTS-Anrecllllungspunkte unabhängig zu betracllten sei, weil die 
StEOP auch weniger als 30 ECTS-Anrecllllungspunkte umfassen könne. 
Zur Frage einer gesetzlichen KlarsteIlung gab das BMWF keine Stel
lungnahme ab. 

18.1  Gemäß UG berechtigte der positive Abschluss aller Lehrveranstaltungen 
und Prüfungen der StEOP zur Absolvierung der weiteren Lehrver
anstaltungen und Prüfungen. Die Vorgängerbestimmung hatte noch 
dahingehend gelautet, dass die Absolvierung der StEOP-Lehrveran
staltungen .jedenfalls" zur Absolvierung weiterer Lehrveranstaltungen 
berech tigte. 

Während die Universität Graz die Vorgangsweise über die Implemen
tierung der StEOP in einer Richtlinie des Senats regelte, gab es eine 
solche Richtlinie an der Universität Innsbruck nicht. Die wesentlichs
ten Eckpunkte wurden dort in nicht-formalisierter Weise, z.B. als Text
bausteine, an die Curricularkommissionen kommuniziert. 

An der Universität Graz umfasste die StEOP Lehrveranstaltungen im 
Umfang von 6 bis 20 ECTS-Anrechnungspunkten, an der Universität 
Innsbruck von 5 bis 1 5  ECTS-Anrechnungspunkten. Beide Universi
täten ließen die Absolvierung weiterer Lehrveranstaltungen (also die 
Ablegung von Prüfungen) neben den StEOP-Lehrveranstaltungen zu, 
und zwar: 

- an der Universität Graz im Umfang von 20 bis 34 ECTS-Anrech
nungspunkten, insgesamt (inklusive StEOP-Lehrveranstaltungen) 
maximal 40 bzw. 6019 ECTS-Anrechnungspunkte, sowie zusätz
lich Lehrveranstaltungen der freien Wahlfacher, bzw. 

- an der Universität Innsbruck im ersten Semester im Ausmaß von 30 
ECTS-Anrechnungspunkten, darin enthalten die StEOP-Lehrveran
stallungen im Umfang von 5 bis 1 5  ECTS-Anrechnungspunkten. 

19 bei Lehramtssfudien 

Bund 201 3/8 

III-21 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original)74 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



R 
-

H 
Studieneingangs- und Orientierungsphase Studienvoranmeldung sowie Studieneingangs

und Orientierungsphase 

Bund 2013/8 

- Auch an den befragten neun Universitäten existierte eine große 
Bandbreite unterschiedlicher Regelungen und Vorgangsweisen (siehe 
TZ 22). 

Das BMWF vertrat demgegenüber die Rechtsansicht, dass Studierende 
zwar parallel zu den StEOP-Lehrveranstaltungen auch andere Lehr
veranstaltungen belegen, diese jedoch erst dann durch Prüfungen 
abschließen dürften, wenn sie zuvor die Prüfungen der StEOP erfolg
reich abgelegt hatten. Maßnahmen der Rechtsaufsicht, die ihm nach 
dem UG oblagen (siehe hiezu TZ 20), setzte das BMWF jedoch nicht. 

18.2 Die Regelungen betreffend die Absolvierung (neben StEOP-bezogener) 
weiterer Lehrveranstaltungen an den beiden überprüften Universitäten 
waren zwar studierendenfreundlich, entsprachen aber nicht dem UG. 
Dies ergab sich aus dem Wortlaut der entsprechenden Regelung. 

Der RH bemängelte in diesem Zusammenhang, dass das BMWF -
obwohl nicht nur die überprüFten, sondern auch andere befragte Uni
versitäten ähnlich vorgingen (siehe TZ 22) - nicht aufsichtsbehördlich 
tätig wurde. Er empfahl dem BMWF und den überprüften Universi
täten, eine Bereinigung dieser Situation herbeizuführen, wobei aus sei
ner Sicht alternativ folgende Maßnahmen geeignet wären: 

I. Änderung der Vorgaben und Curricula durch die Universitäten 
dahingehend, dass zunächst alle Prüfungen der StEOP absolviert 
werden müssen, bevor Prüfungen aus Nicht-StEOP-Lehrveranstal
tungen abgelegt werden dürfen; 

2 .  Hinwirken des BMWF auf eine Änderung des UG dahingehend, 
dass in einem klar defmierten maximalen Ausmaß die Ablegung 
von Prüfungen aus Nicht-StEOP-Lehrveranstaltungen vor Absol
vierung der StEOP zulässig ist; 

3. Wahrnehmung der aufsichtsbehördlichen Funktion durch das BMWF. 

18.3 Das BMWF llenvies in seiner Stellungnahme darauf, dass es bereits 
im März 201 1 gegenüber den UniJlersitäten die Rechtsansicht Jlertre
ten habe, dass parallel zu den StEDP-Lehrveranstaltungen besuchte 
Lehrveranstaltungen erst dann abgesclJlossen werden dürften, wenn die 
Prüfungen der StEDP absolviert wurden. Zur Bemängelung, dass das 
BMWF dennoch nicht aufsichtsbehördlich tätig wurde, gab es ebenso 
wenig eille Stellungnahme ab, wie zur vom RH aufgezeigten Möglich
keit einer entsprechenden gesetzlichen Neuregelung. 

2 7 1  
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Die Universität Graz teilte mit, die Empfehlung, Curricula dahingehend 
zu adaptieren, dass zu'lächst alle Prüfungen der StEDP absolviert wer
den müssen, bevor Prüfungen aus Nicht-StEDP-Lehnleranstaltungen 
abgelegt werden dürfen, werde dem Senat vorgelegt. 

Die Universität Innsbruck bekannte sich weiterhin dazu, dass Studie
rende im ersten Semester inklusive den StEDP-Lehrveranstaltungen/ 
-prüfungen vor Abschluss der StEDP-Prüfungen im Ausmaß von bis 
zu JO ECTS-Anrechnungspunkten absolvieren könnten. Andernfalls 
käme es zu inakzeptablen Studienverzögerunge,1. 

18.4 Gegenüber der Universität Innsbruck verwies der RH nochmals darauf, 
dass ihre Vorgangsweise zwar studierendenfreundlich war, aber nicht 
dem UG entsprach. 

19.1 Gemäß § 143 Abs. 22 UG hatte der Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung die Auswirkungen der StEOP in Zusammenarbeit mit 
den Universitäten zu evaluieren und dem Nationalrat spätestens bis 
Dezember 201 5  einen Bericht über das Ergebnis der Evaluierung vor
zulegen. 

Aufgrund der während der GebarungsüberpTÜfung geltenden Über
gangsbestimmung des § 1 43 Abs. 28 UG werden jedoch die Bestim
mungen des § 66 Abs. I und l a  über die StEOP mit 30. September 2014 
außer Kraft treten. Die Evaluierung umfasst damit Regelungen, die zu 
diesem Zeitpunkt gar nicht mehr in Kraft sind. 

Im November 201 2  übermittelte das BMWF dem RH allerdings den Ent
wurf einer Novelle zum UG, wonach § 66 Abs. I ,  Abs. I a und Abs. I b 
erst mit 3 1 .  Dezember 201 5  außer Kraft treten sollten. 

19.2 Nach Auffassung des RH ist es Zweck dieser Evaluierung, Entschei
dungsgrundlagen für die Fortführung, Änderungen oder das Außer
kraftsetzen der StEOP zu erhalten. Er empfahl daher dem BMWF, auf 
eine gesetzliche Regelung mit dem Ziel hinzuwirken, dass entweder 
die Evaluierung durchgeführt wird, bevor die Regelungen über die 
StEOP auslaufen oder die StEOP-Geltungsdauer entsprechend ver
längert wird und damit eine Kongruenz zwischen Evaluierung und 
StEOP-Geltungsdauer hergestellt wird. 

Sollte der derzeit in Begutachtung befmdliche Entwurf in Gesetzes
kraft erwachsen, würden die Regelungen über die StEOP nicht mehr 
schon zu einem Zeitpunkt auslaufen, zu dem die Evaluierung noch 
nicht vorliegt. 

Bund 2013/8 
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19.3 Das BMWF teilte in seiner Stellungnahme mit, die Empfehlungen des 
RH würden laufend evaluiert und umgesetzt werden. Die Evaluierung 
sei in einem Gesamlzusammenhang zu sehen und würde fristgerecht 
vor Außerkrafmcten der Bezug habenden Bestimmungen erfolgen. 

19.4 Inzwischen trat der § 143 Abs. 28 UG nach einer entsprechenden gesetz
lichen Novelle außer Kraft. Nunmehr hatte der Bundesminister für Wis
senschaft und Forschung dem Nationalrat rechtzeitig vor dem Auslau
fen der Bestimmungen über die StEOP spätestens im Dezember 201 5 
einen Bericht über das Ergebnis der Evaluierung vorzulegen. Der RH 
sah seine Empfehlung daher als umgesetzt an. 

20.1 ( I )  Beide überprüften Universitäten implementierten auf G rundlage 
der universitätsinternen Vorgaben (siehe TZ 1 8) im Zeitraum März bis 
Juni 201 1  die StEOP in den Studienplänen (Curricula) für 6020 (Univer
sität Graz) und für 542\ (Universität Innsbruck) Diplom-, Lehramts-22 
und Bachelorstudien. 

Für Änderungen von Curricula war ein universitätsintern deflllierter 
Prozess vorgesehen, in den verschiedene universitäre Organe bzw. 
Stellen eingebunden waren (Curricularkommissionen23, Senat, Rek
torat, Fachabteilungen etc.). 

Grundsätzlich begann die Vorlaufzeit für Curricula-Änderungen an 
beiden überprüften Universitäten rund acht bis neun Monate vor 
Veröffentlichung der Änderungen im Mitteilungsblatt bzw. rund ein 
Jahr vor ihrem geplanten Inkrafttreten. Zuständig für die Vorberei
tung der Curricula-Änderungen waren die Curricularkommissionen; 
ihre Beschlussfassung oblag dem Senat. 

(2) Die Universität Graz setzte die StEOP auch im Unterrichtsfach 
Bewegung und Sport sowie im Bachelorstudium Sportwissenschaf
ten um, obwohl für diese Studien eine Eignungsprüfung vorgesehen 
war und damit eine besondere gesetzliche Regelung für die Zulassung 
bestand. Wie in TZ 1 7  ausgeführt, sah das UG die StEOP .... als Teil 
der Diplom- und Bachelorstudien, zu deren Zulassung keine beson
deren gesetzl ichen Regelungen bestehen .. ." vor. 

20 3 Diplomsludien, 38 Bachelorstudien, 1 9  UnterrichlSfacher rur das Lehramt 

21 5 Diplomstudien. 33 Bachclorstudicn, 1 6  UnlerrichLSfacher rur das Lehramt 

22 LehranllSSludien gehören zu den Diplomstudien 

23 entscheidungsbefuglc sludienrcchlliche Kollegialorgane 
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(3) Einer Fragebogenerhebung des RH zufolge setzte die Mehrzahl der 
neun befragten Universitäten, welche die StEOP anzuwenden hatten, 
diese in ihren Curricula - in unterschiedlicher Weise (siehe TZ 22) -

flächendeckend um. 

An der Universität Salzburg jedoch erfolgte - deren Angaben nach -
aus zeitlichen Gründen die Umsetzung zur Zeit der Gebarungsüber
prüfung nur in rund drei Viertel der Studien. Die Technische Universi
tät Wien unterließ die Umsetzung der StEOP bei den Lehramtsstudien 
mit der Begründung, dass hier weitreichende Umstrukturierungen bzw. 
Verlagerungen an die Universität Wien vorgesehen seien. 

20.2 ( I )  Viele Universitäten setzten innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit 
die StEOP formal um. Im Hinblick auf die gesetzliche Verpflichtung 
empfahl der RH dem BMWF, im Rahmen seiner Rechtsaufsicht darauf 
zu achten, dass alle betroffenen Universitäten die StEOP dem UG ent
sprechend vollständig umsetzen. 

(2) Da die Erläuterungen zu den StEOP-Bestimmungen diesbezüglich 
nichts ausführten, sollte das BMWF weiters klarstellen, ob die Einfüh
rung einer StEOP auch in Studien mit Eignungsprüfungen zulässig ist. 
In der Folge dieser KlarsteIlung sollte die Universität Graz die Curri
cula der beiden Sportstudien erforderlichenfalls adaptieren. 

20.3 Das BMWF führte in seiner Stellungnahme aus, dass die Universität 
Salzburg die StEOP mittlerweile in allen Studien umgesetzt habe. Bezüg
lich der StEOP in Sportstudien verwies das BMWF auf sein Schrei
ben GlI die Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülersc/wjt, 
worin ausdrücklichfestgehalten werde, dassfür künstlerische Studien 
undfür Sportstudien (auch Lehramtsstudium im Unterrichtsfach Bewe
gung und Sport) besondere gesetzliche Regelungen für die Zulassung 
bestünden und eine StEOP im Sinne des § 66 UG nicht erforderlich sei. 
Weiters führte das BMWF aus, dass infolge der aktuellen UG-No/lelle 
Zugangsrege1ungen möglich seien und damit dort die StEOP entfallen 
könne; einige Universitäten (z.B. Wirtschajtsuniversität Wien, Univer
sität Klage,ifurt) hätten in der Folge für einzelne Studien Zugangsre
gelungen eingeführt. Im Übrigen sei mit der UG-Novelle der § 66 UG 
teilweise adaptiert worden. Diesbezüglich sei seite'ls der Universitäten 
die Anpassung sämtlicher Curricula vorzunehmen. 

Die Universität Graz teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass das Rek
torat an den Senat mit dem Ersuchen, die Curricula der beiden Sport
studit.·n zu adaptieren, herantreten werde, sobald ei,le gesetzliche Klar
stellung erfolgt sei, ob die Einführung einer StEOP auch in Studien mit 
Eignungsprüfung zulässig ist. 

Bund 2 0 1 3/8 
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20.4 Der RH hielt gegenüber dem BMWF fest, dass weiterhin nicht geklärt 
war, ob in Studien mit Eignungsprüfungen eine StEDP zulässig ist. Er 
verblieb daher bei seiner Empfehlung, eine entsprechende KlarsteIlung 
vorzunehmen. 

Universitäten Graz und Innsbruck 

21.1 (I)  Die Festlegung der Anzahl der für die Absolvierung der StEDP" zu 
erwerbenden ECTS-Anrechnungspunkte oblag - in dem von den über
prüften Universitäten jeweils vorgegebenen Rahmen (siehe TZ 1 8) -

den einzelnen Curricularkommissionen bzw. dem Senat. 

Das ECTS-System betrachtete eine Lehrveranstaltung aus der Sicht der 
Studierenden: ECTS-Anrechnungspunkte gaben Auskunft über den 
Arbeitsaufwand (Workload), der notwendig war, um eine Lehrveran
staltung erfolgreich zu absolvieren.25 Das umfasste sowohl den Besuch 
der Lehrveranstaltung als auch individuelles Studium. Der Erwerb der 
ECTS-Anrechnungspunkte erfolgte mit der positiven Absolvierung der 
prüfung(en). 

(2)  In den folgenden Tabellen sind die ECTS-Anrechnungspunkte der 
zu absolvierenden StEDP-Lehrveranstaltungen für Diplom-, Lehr
amts- und Bachelorstudienjenen des ersten Studienabschnitts bzw. des 
gesamten Studiums an den bei den überprüften Universitäten gegen
übergestellt: 

24 SlEOP: bezeichnet im FolgendenjcnC' Lehrveranstalrungen, deren Absolvicrung in den 
Curricula mr die $IEOP verpnichlcnd vorgeschrieben iSl 

25 Ein ECTS-Anrechllungspunkt entsprach dabei 25 ArbeitsslUnden. 
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(a) Universität Graz 

Tabelle 4: Universität Graz: Diplom-, Lehramts- und Bachelorstudien -

Gegenüberstellung der ECTS-Anrechnungspunkte 

Diplomstudien 

Pharmazie 

Rechtswissenschaften 

Katholische Fachtheologie 

Lehramtsstudien6 

Geisteswissenschaftliche Fächer' 

Naturwissenschaftliche Fächer2 

Katholische Reli�ion 
(Unterrichtsfach) 

Bachelorstudien 

Geistes- und Kulturwissen
schaftliche sowie Theologische 
Studien' 

Naturwissenschaftliche Studien4 

Sozial- und wirtschaftswissen
schaftliche Studien' 

StEOP 1. Studien- Studium 
abschnitt gesamt 

in ECTS-Anrechnungspunkten 

19,5 60 270 

19 60 240 

8 180 300 

3,5 - 6,5 90 150 

3,5 - 8 90 150 

3,5 90 150 

6 - 19 _ 7  180 

6 - 16,5 _ 7 180 

15 - 18 7 180 

R 
-
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7,2 

7,9 

2,7 

Unterrichtsfächer: Sprachen; Geschichte. Sozialkunde und Politische Bildung; Psychologie und Philosophie 
Unterrichtsfächer: Biologie und Umweltkunde; Chemie; Mathematik; Physik; Geographie und Wirtschaftskunde; Bewegung 
und Sport 
Sprachen; Sprachwissenschaft; Transkulturelle Kommunikation; Geschichte; Archäologie; Kunstgeschichte, Musikologie, 
Pädagogik, Philosophie; Ethnologie, Katholische Religionspädagogik 
Biologie; Chemie; Erdwissenschaften; Geographie; Mathematik; Molekularbiologie; Physik; Umweltsystemwissenschaften 
mit naturwissenschaftlichen Schwerpunkten; Sport- und Bewegungswissenschaften 
Betriebswirtschaft; Soziologie; Umweltwissenschaften mit wirtschaftlichen Schwerpunkten; Volkswirtschaftslehre 
Kombination zweier Unterrichtsfächer 
Bei den Bachelorstudien sind keine Studienabschnitte vorgesehen. 

Quelle: Angaben der Universität Graz 

2 7 6  Bund 2 0 1 3/ 8  
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- Die  Bandbreite der im Rahmen der StEOP zu erwerbenden ECTS
Anrechnungspunkte betrug an der Universität Graz zwischen sechs 
(z.B. Bachelorstudien Latein, Russisch und Griechisch) und 1 9, 5  
(Diplomstudium Pharmazie). Beim Lehramt erstreckte sich die StEOP 
über zwei Unterrichtsfacher (mit jeweils einer Orientierungseinheit 
von 0,5 ECTS-Anrechnungspunkten); sie umfasste damit zwischen 
7 ECTS-Anrechnungspunkte (z.B. Kombination der Unterrichtsfa
cher Italienisch und Französisch) und 1 5,5 ECTS-Anrechnungs
punkte (Kombination der Unterrichtsfacher Chemie und Sport). 

- Im Verhältnis zur für das gesamte Studium zu erwerbenden ECTS
Anrechnungspunktezahl betrug die Workload für die StEOP zwi
schen 2,7 % (bzw. 2,3 % für das Lehramtsstudium Italienisch und 
Französisch) und 10,6 Ofo. 

- Die Festlegung der jeweiligen Anzahl der StEOP-ECTS-Anrech
nungspunkte richtete sich gemäß Angaben der Universität Graz 
nach den für das jeweilige Studium als relevant erachteten wissen
schaftl ichen Grundvoraussetzungen für das weitere Studium. 
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(b) Universität Innsbruck 

Tabelle 5: Universität Innsbruck: Diplom-, Lehramts- und Bachelorstudien -

Gegenüberstellung der ECTS-Anrechnungspunkte 

StEOP 1. Studien- Studium 
abschnitt gesamt 

in ECTS-Anrechnungspunkten 

Diplomstudien 

Pharmazie 15 47,5 216 

Rechtswissenschaften 8 58 240 

Wirtschaftswissenschaften1 7 - 7,5 84 - 98 240 - 263 

Katholische Fachtheologie 5 180 300 

Lehramtsstudien8 

Geisteswissenschaftliche Fächer2 3,5 - 5,75 35 - 72 135 

Naturwissenschaftliche Fächer) 4,5 - 8 37,5 - 71 135 

Katholische Reli�ion 
(Unterrichtsfach 1 40 135 

Bachelorstudien 

Geistes- und Kulturwissenschaftliche 4 - 7,5 _ 9 180 sowie Theologische Studien4 

Naturwissenschaftliche Studien5 5 - 14 _ 9 180 

Ingenieurwissenschaftliche Studien6 5 - 14,5 _ 9 180 

Sozial- und wirtschaftswissen- 7,5 - 15 _ 9 180 schaftliche Studien' 

Internationale Wirtschaftswissenschaften. Wirtschafts recht 

R 
-

H 

Unterrichtsfächer: Sprachen; Geschichte, Sozialkunde und politische Bildung: einschließlich jeweiLs zwei ECTS-Anrech· 
nungspunkte für die Orientierungseinheit. 
Unterrichtsfächer: Biologie und Umweltkunde; Chemie; Geographie und Wirtschaftskunde; Informatik und Informatik
management; Mathematik; Physik; einschließlich jeweils zwei ECTS-Anrechnungspunkte für die Orientierungseinheit. 
Sprachen, Sprachwissenschaft; Translationswissenschaft; Literaturwissenschaft; Archäologie; Classica et Orientalia; Er
ziehungswissenschaft; Ethnologie; Geschichte; Kunstgeschichte; Katholische Religionspädagogik; Musikwissenschaft; 
Philosophie 
Atmosphärenwissenschaften, Erdwissenschaften, BioLogie, Chemie, Geographie, Physik 
Architektur, Bauingenieurwesen, Informatik, Mechatronik, Technische Mathematik 
Politikwissenschaft, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften 

8 Kombination zweier Unterrichtsfächer 
Bei den Bachelorstudien sind keine 5tudienabschnitte vorgesehen. 

Quelle: Angaben der Universität Innsbruck 
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- Die Bandbreite der im Rahmen der StEOP zu erwerbenden ECTS
Anrechnungspunkte betrug an der Universität Innsbruck zwi
schen vier (Bachelorstudium Anglistik und Amerikanistik) und 1 5  

(z.B. Diplomstudium Pharmazie). Beim Lehramt erstreckte sich die 
StEOP - wie an der Universität Graz - über zwei Unterrichtsfa
cher (mit einer Orientierungseinheit im Umfang von zwei ECTS
Anrechnungspunktenl; sie umfasste damit mindestens 4,5 ECTS
Anrechnungspunkte (Kombination der Unterrichtsnicher Englisch 
und Katholische Religion) und maximal zwölf ECTS-Anrechnungs
punkte (Kombination der Unterrichtsfächer Chemie sowie Geogra
phie und Wirtschaftskunde) 26 

- Im Verhältnis zur für das gesamte Studium zu erwerbenden ECTS
Anrechnungspunktezahl betrug die Workload ftir die StEOP zwi
schen 1 , 7  0f027 und 8,3 Ofo. 

- Die Universität Innsbruck gab an, dass sich das Ausmaß der StEOP
ECTS-Anrechnungspunkte nach den individuellen Bedürfnissen der 
einzelnen Fächer, der Administrierbarkeit und der für die StEOP zur 
Verfügung stehenden Ressourcen richten würde. 

21.2 Die im Rahmen der StEOP zu erwerbenden ECTS-Anrechnungspunkte 
bewegten sich an den bei den überprüften Universitäten im Wesent
lichen innerhalb der universitätsinternen Vorgaben (siehe TZ 1 8) von 
6 bis 20 ECTS-Anrechnungspunkten (Universität Graz) und 5 bis 1 5  

ECTS-Anrechnungspunkten (Universität Innsbruck); nur an der Uni
versität Innsbruck wurde bei einem Bachelorstudium und manchen 
Lehramtskombinationen diese Grenze mit 4 bzw. 4,5 ECTS-Anrech
nungspunkten knapp unterschritten. 

Der RH verkannte nicht die Heterogenität der verschiedenen Studien 
und die damit verbundenen unterschiedlichen Anforderungen an eine 
StEOP. Auch wenn das UG keine Vorgaben über das Ausmaß der ECTS
Anrechnungspunkte für die StEOP traf, erachtete es der RH für frag
lich, inwieweit einem Studierenden mit einer geringen StEOP-Workload 
von bspw. nur 1 ,7 % der gesamten WorkJoad der vom Gesetz gefor
derte Überblick über die wesentlichen Inhalte des gesamten Studiums 

26 Unterrichtsfach Chemie (achl ECTS-Anrechnungspunklc), Unterrichtsfach Geogra
phie und Wirtschaftskunde (sechs ECTS-Anrechnungspunklc); im ECTS-Anrcchnungs
punkte-Ausmaß der bei den Unterrichtsfächer sind jeweils zwei ECTS-Anrcchnungs
punkte mr die Oricl1 Iicrungslehrveranslaltung enthalten, die jedoch nur einmal zu 
absolvieren ist (d;lher: 8+6- 14-2- 12 ECTS-Anrcchnungspunktc mr die StEOP im Lehr
amt Chemie sowie Geographie und Winschaftskunde). 

2"1 gilt auch für das lehramtssludium Engl isch und Katholische Religion 
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vermittelt werden konnte. Hinsichtlich des .. idealtypischen" Ausmaßes 
der StEOP verwies der RH auf seine Empfehlung zu TZ 22. 

Universitäten gesamt - Überblick 

22.1 ( I )  Die folgende Abbildung gibt einen Überblick über die Bandbreite 
der im Rahmen der StEOP zu erwerbenden ECTS-Anrechnungspunkte 
an den elf von der StEOP betroffenen österreichischen Universitäten: 

Abbildung 4: Bandbreite der StEOP-ECTS-Anrechnungspunkte im Überblick 
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Quellen: Angaben der Universitäten 
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Wie die Abbildung zeigt, war an den elf von der StEOP betroffenen 
Universitäten die für die StEOP vorgesehene Bandbreite an zu erwer
benden ECTS-Anrechnungspunkten groß und erstreckte sich von 0,5 
ECTS-Anrechnungspunkten (Universität Klagenfurt, Bachelorstudium 
Informationstechnik) bis 30 ECTS-Anrechnungspunkte (Technische 
Universität Wien, z.B. Bachelorstudium Informatik). Das entsprach 
einem Arbeitspensum von 12 ,5  Arbeitsstunden bis 750 Arbeitsstunden. 

Bund 2013/8 
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(2) Der Vergleich beispielhaft ausgewählter Studien an den elf Uni
versitäten zeigt die verschiedenen Anforderungen an die Studieren
den im Verlauf der StEOP noch deutlicher: 

Abbildung 5:  Vergleich der StEOP-ECTS-Anrechnungspunkte beispielhaft ausgewählter Studien 
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wirtschaftliche Studien: Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaft. Statistik, 
Volkswirtschaft. Wirtschaft und Recht, Informationsmanagement 
(LA) Geographie und (LA) Englisch: die 15 ECTS-Anrechnungspunkte beinhalteten auch einen pädagogischen Teil im Ausmaß von 
5 ECTS-Anrechnungspunkten; die Absolvierung der StEOP in einem Unterrichtsfach und des pädagogischen Teils berechtigten 
dazu. dieses Unterrichtsfach abzuschließen, auch wenn die StEOP im zweiten Unterrichtsfach noch nicht absolviert war. 

Quellen: Angaben der Universitäten; 
B - Bachelorstudium; 
LA - Lehramtsstudium; 
0 - Diplomstudium 

Bund 2013/B 

- Im Bachelorstudium Informatik und in den wirtschaftlichen Bache
lorstudien war die Bandbreite überdurchschnittlich groß: Sie reichte 
bei der Informatik von drei ECTS-Anrechnungspunkten an der Uni
versität Linz bis 30 an der Technischen U niversität Wien, in den 
wirtschaftlichen Studien von 3,5 (Universität Linz, Wirtschaftsin
formatik) bis 30 ECTS-Anrechnungspunkten ebenfalls für die Wirt
schaftsinformatik (Technische Universität Wien). 
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- Beim Diplomstudium Rechtswissenschaften an der Universität Linz 
war die StEOP bereits mit Lehrveranstaltungen im Ausmaß von 
drei ECTS-Anrechnungspunkten zu bewältigen; demgegenüber 
umfasste die StEOP für Rechtswissenschaften an der Universität 
Graz 1 9  ECTS-Anrechnungspunkte. 

- Für das Bachelorstudium Anglistik und Amerikanistik reichte für 
die StEOP an der Universität lnnsbruck der Erwerb von vier ECTS
Anrechnungspunkten, an der Universität Wien waren demgegen
über 20 ECTS-Anrechnungspunkte erforderlich. 

(3) Darüber hinaus bestanden noch unterschiedliche Vorgangsweisen 
bei der Umsetzung der StEOP: 

- An fünf befragten Universitäten (Universität für Bodenkultur Wien, 
Universität Klagenfurt, Universität Linz, Universität Salzburg, Wirt
schaftsuniversität Wien) war es nicht möglich, vor Absolvierung 
der StEOP-Lehrveranstaltungen weitere ECTS-Anrechnungspunkte 
zu erwerben. 

- An den überprüften (siehe TZ 18) und an drei der befragten Universi
täten (Montanuniversität Leoben, Technische Universitäten Graz und 
Wien) konnten die StEOP-Studierenden zusätzliche ECTS-Anrech
nungspunkte erwerben. Deren Ausmaß reichte - je nach Universi
tät bzw. Studium - von zusätzlich 1 6  bis 1 62 ECTS-Anrechnungs
punkten. 

- An einer befragten Universität (Universität Wien) war dies unter
schiedlich geregelt: bei rd. 30 Ofo der Studien28 war der Erwerb von 
zusätzlichen ECTS-Anrechnungspunkten (bis zu 20 ECTS-Anrech
nungspunkten) zulässig, bei rd. 70 Ofo der Studien nicht. 

22.2 ( 1 )  Die große Bandbreite der ECTS-Anrechnungspunkte macht deut
lich, dass die elf Universitäten die gesetzliche Bestimmung bzw. die 
Intention der StEOP unterschiedlich interpretierten. 

Der RH empfahl dem BMWF, im Hinblick auf die Zielsetzung der StEOP 
die Frage ihres "idealtypischen" Ausmaßes in den unterschiedlichen 
Studien bei der vorgesehenen Evaluierung (siehe TZ 1 9) besonders zu 
beachten und darauf basierend eine entsprechende gesetzliche Präzi
sierung in die Wege zu leiten. 

28 jedes Unterrichtsfach wurde gesonden gezählt 
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(2 )  Bezüglich der von mehreren Universitäten den Studierenden ein
geräumten Möglichkeit, in der StEOP zusätzliche ECfS-Anrechnungs
punkte zu erwerben, verwies der RH auf seine Empfehlungen in TZ 1 8  
zur Bereinigung dieser nicht gesetzeskonformen Vorgehensweise. 

22.3 Die Tee/mische Universität Graz führte in illrer Stellungnahme aus, 
aufgrund der Tatsaclle, dass die Studierenden die Möglichkeit haben 
müssen, illnerhalb eines Semesters 30 ECTS-Anrechnungspunkte zu 
erwerben, seien gleichzeitig mit Beginn der StEDP-Lehrlieranstaltungen 
weitere Lehreranstaltungen mit immanentem Prüju ngscharakter anbe
raumt worden. Eine grundSätzliche Ällderung der Curricula sei auch 
deshalb nicH mellr möglich gewesen, weil zum Zeitpukt des Inkraft
tretens der UG-Novelle die Vorbereitungsarbeiten für das Studielljahr  
201  1/2012 nahezu absclllossen gewesen seien. 

Die Universität Wien teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass sie bei 
der Gestaltung der StEDP vom gesetzlichen Rahmen ausgegangen sei, 
fur alle Studien Mindeststandards durclI eine Richtlinie des Se/lOts 
definiert sowie die einzelnen Studien im Sinne dieser Richtlinien und 
gemäß den jeweiligen fachlichen A nforderungen gestaltet habe. Eine 
starre gesetzliche Einschränkung auf einen einheitlichen Maßstab für 
alle Studien erhöhe zwar vordergründig die Vergleichbarkeit der Vorge
hensweisen, trage allerdings den fachlichen Unterschieden und päda
gogisch-didaktischen ErJordemissen der unterschiedlichen Studiell ill 
den Anfangsphasell nicht Rechnung. 

Weiters führte die Unillersitär Wien aus, dass die Möglichkeiten zur 
zusätzlichen Teilnahme an Lehrveranstaltungen außerhalb der StEDP 
auf Lehrveranstaltungen in Bereichen von Basisfertigkeiten konzen
triert gewesen seien. Diese Vorgehensweise habe didaktische GrÜllde 
gehabt, die VOll den Facll/lertretern in der Curricula-Entwicklung beson
ders begründet werden mussten. AusIlahmen seieIl lIur im Einzelfall 
11011 der Curricularkommission beschlossen und vom Senat genehmigt 
wordell. Die A ngabe, dass diese Vorgehensweise im Ausmaß von bis 
z u  20 ECTS-Anrechnullgspullkten möglich sei, treffe nur in einer ein
zigen Studiellrichtung zu. /n den übrigeIl Studien/Unterrichtsjächem, 
in denen dies gestattet sei, sei die Teilnahme an Lehrveranstaltungen 
nur in wesentlich geringerem Ausmaß möglich. 

22.4 Gegenüber der Universität Wien hielt der RH fest, dass die an das 
BMWF gerichtete Empfehlung betreffend das "idealtypische" Ausmaß 
der StEOP ausdrücklich auf die unterschiedlichen Studien und deren 
Erfordernisse abstellte. 
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23.1 ( I )  Das UG legte fest, dass die StEOP aus einer oder mehreren Lehr
veranstaltungen bestehen konnte. 

(2) Neu an der Universität Graz waren Orientierungslehrveranstal
tungen, in denen am Beginn des Semesters Basisinformationen über die 
Universität, die Institute und Lehrenden, das Curriculum etc. vermittelt 
wurden; für sie erhielt der Studierende 0,5 ECTS-Anrechnungspunkte. 

Darüber hinaus schufen die beiden überprüften Universitäten bis auf 
Einzelfalle (z.B. Universität Graz .. Der Juristische Fall als Einstieg in 
das Recht") keine inhaltlich neuen Lehrveranstaltungen für die StEOP, 
sondern erklärten bereits eingerichtete zu StEOP-Lehrveranstaltungen 
und modifizierten teilweise das ECTS-Ausmaß oder den Lehrveran
staltungstyp29. In erster Linie oblag den Curricularkommissionen die 
Entscheidung über die inhaltliche Gestaltung der StEOP bzw. über die 
Auswahl der dafür geeigneten Lehrveranstaltungen. 

(3) An der Universität Graz umfasste die StEOP zwischen zwei und sie
ben Lehrveranstaltungen, wobei in rd. 25 % der Studien bzw. Unter
richtsfacher zwei und in rd. 45 0/030 drei Lehrveranstaltungen vorgese
hen waren. An der Universität Innsbruck enthielt die StEOP zwischen 
zwei und vier zu absolvierende Lehrveranstaltungen (bei rd. 80 % der 
Studien bzw. Unterrichtsfacher waren es zwei Lehrveranstaltungen). 

(4) An beiden überprüften Universitäten waren die StEOP-Lehrveran
staltungen abschließend festgelegt. Demgegenüber ergab die Erhebung 
bei den neun befragten Universitäten, dass manche (Montanuniversität 
Leoben und Universität Linz) auch die Möglichkeit boten, aus einem 
.. Pool" von Lehrveranstaltungen eine bestimmte Anzahl auszuwählen. 
Dadurch konnte die zu erwerbende StEOP-ECTS-Anrechnungspunkte
zahl auch innerhalb ein und desselben Studiums unterschiedlich sein 
(bspw. U niversität Linz, Bachelorstudium Kunststofftechnik: minimal 
2,5 bis maximal 1 1 ,2 ECTS-Anrechnungspunkte). 

23.2 Der RH wies darauf hin, dass die Formulierung im UG .... .  dem Studie
renden einen Überblick über die wesentlichen Inhalte des jeweiligen 
Studiums und dessen weiteren Verlauf zu vermitteln und eine sach
liche Entscheidungsgrundlage für die persönliche Beurteilung seiner 
Studien wahl zu schaffen .. ." einen weiten Interpretationsspielraum für 
die Ausgestaltung der StEOP eröffnete, den die Universitäten in unter
schiedlicher Weise nutzten. 

29 Lehrveranstaltungstyp: l.B. Vorlesung, Proseminar, Übung, Konversatorium. Studien

o rien I ieru ngsle h rvera 11 sta 11 u ngcn 

]0 jedes Transkulturelle Studium (Übersetzen und Dolmetschen) eXlra gezählt 
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In diesem Zusammenhang hob er auch hervor, dass die bei den über
prüften Universitäten in einigen Studien (Universität Graz: fünf, Uni
versität Innsbruck: sieben) bereits die StEOP gemäß der bis zum Winter
semester 20 1 1 /201 2  gültigen Rechtslage (UG i.d.F. BGB!. I Nr. 8 1 /2009) 
umgesetzt hatten, die hinsichtlich der inhaltlichen Anforderungen im 
Wesentlichen der .StEOP neu" entsprach (siehe TZ 1 7) .  

Der RH empfahl dem BMWF, im Rahmen der Evaluierung der StEOP 
im Besonderen auch die jeweiligen inhaltlichen Ausgestaltungen der 
StEOP zu berücksichtigen. Für den Fall der Fortführung der StEOP 
wären entweder die gesetzlichen Bestimmungen entsprechend den 
Erkenntnissen der Evaluierung zu konkretisieren oder zumindest 
diesbezügliche Empfehlungen an die Universitäten abzugeben. 

24.1 ( I )  Das UG sah vor, dass für die StEOP mindestens zwei Prü fungen vor
gesehen werden mussten, für die in  jedem Semester mindestens zwei 
Prüfungstermine anzusetzen waren. Die Festlegung von Beginn und 
Ende eines Semesters sowie der lehrveranstaltungsfreien Zeit oblag 
gemäß dem in § 52 UG vorgegebenen Rahmen (I. Oktober bis 30. Sep
tember) dem Senat. 

Die Prüfungen der StEOP durften einmal wiederholt werden. In der 
Satzung konnte eine weitere Prüfungswiederholung vorgesehen wer
den.ll Den Erläuterungen zur bezughabenden UG-Bestimmung zufolge 
waren auch Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscharakter 
(Proseminar, Übungen, Konversatorien etc.) zulässig. 

(2) Beide überprüften Universitäten sahen in ihren Satzungen eine wei
tere Wiederholungsmöglichkeit für StEOP-Prüfungen vor. Mit Aus
nahme der Universitäten Unz und Wien hatten die Studierenden der 
befragten Universitäten zwei Wiederholungsmöglichkeiten. 

(3) Im Zusammenhang mit der Umsetzung der gesetzlichen Bestim
mungen zu den StEOP-Prüfungen stellte der RH Folgendes fest : 

- Beide überprüften Universitäten sahen für die StEOP-Lehrveran
staltungen unterschiedliche Lehrveranstaltungstypen vor: 

)1 Seil der UG-Novellc BGBI. I Nr. 5212013 dürfen StEOP-Prüfungen zweimal wiederholt 
werden. Die Möglichkeit, eine ZUSätzliche (drine) Wiederholungsmöglichkeil durch die 
Satzung zu gewähren. cntrll:�1. 
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Universität Graz 

Die StEOP umfasste überwiegend Vorlesungen (rd. 58 0/0) ; d iese 
endeten der Satzung zufolge mit einem einzigen Prüfungsakt. Rund 
1 3  % waren Lehrveranstaltungen mit immanentem Prüfungscha
rakter; gemäß Satzung der Universität Graz erfolgte bei diesen die 
Beurteilung aufgrund einer begleitenden Erfolgskontrolle der Teil
nehmenden und nicht aufgrund eines einzigen Prüfungsakts am 
Ende der Lehrveranstaltung. Die restlichen 29 % waren Orientie
rungslehrveranstaltungen; hier reichte die Teilnahme für den Erwerb 
der 0,5 ECTS-Anrechnungspunkte aus. 

Universität Innsbruck 

Die StEOP umfasste Vorlesungen (rd. 37 % der im Wintersemester 
angebotenen StEOP-Lehrveranstaltungen) und die - Illr die StEOP 
neu geschaffenen - sogenannten Studienorientierungslehrveran
staltungen. Diese waren interaktive Lehrveranstaltungen, im Zuge 
derer punktuell geprüft und die parallel für kleine Gruppen ange
boten werden konnten (rd. 63 % der im Wintersemester 201 1 /201 2  
angebotenen StEOP-Lehrveranstaltungen). 

Anders als an der Universität Graz sah die Satzung der Universität 
Innsbruck keine Defmition der einzelnen Lehrveranstaltungstypen 
vor.J2 

- An der Universität Graz war vielfach der erste und zweite Prüfungs
termin von StEOP-Vorlesungen im Februar 201 2 (in der lehrveran
staltungsfreien Zeit), manche zweite Prüfungstermine waren erst im 
März 201 2  und damit nach Ende des Wintersemesters vorgesehen. 

- An der Universität Innsbruck waren die zentralen Auswertungen 
aus der elektronischen Studienverwaltung nicht geeignet zu über
prüfen, ob für jede Studienorientierungslehrveranstaltung jeweils 
zwei Prüfungstermine pro Semester vorgesehen waren, weil diese 
in mehreren Gruppen abgehalten wurden. 

Darüber hinaus ergab eine Analyse der Prüfungstermine bei den 
StEOP-Vorlesungen, dass in manchen Fällen der zweite Prüfungs
termin erst im Februar 201 2  (lehrveranstaltungsfreie Zeit) oder sogar 
erst im März 201 2  und damit nach Ende des Wintersemesters ange
boten wurde. 

n Definitionen fanden sich in den einzelnen Curricula. 
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24.2 Der RH empfahl hinsichtlich der StEOP-Prüfungen Folgendes: 

(I) BMWF 

- Nicht nur die Universität Graz, sondern auch fünf der befragten 
Universitäten (Technische Universität Graz, Technische Universi
tät Wien, Universität Klagenfurt, Universität Salzburg, Universität 
Wien) sahen für die StEOP Lehrveranstaltungen mit  immanentem 
Prüfungscharakter vor. Aus Sicht des RH war unklar, wie die gesetz
liche Forderung nach zwei Prüfungen, für die i n  jedem Semester 
zwei Prüfungstermine anzusetzen waren, bei solchen Lehrveran
staltungen umgesetzt werden soll. Eine entsprechende KlarsteIlung 
wäre erforderlich. 

- Weiters wäre klarzustellen, dass Prüfungstermine für StEOP-Lehr
veranstaltungen auch während der lehrveranstaltungsfreien Zeit 
zulässig sind, um den Vorgaben des UG nach zwei Prüfungstermi
nen pro Semester zu entsprechen. 

- Darüber hinaus sollten in der Evaluierung der StEOP die Prüfungs
arten sowie die Festlegung der Prüfungstermine berücksichtigt wer
den. 

(2) Universitäten Graz und Innsbruck 

- Beide Universitäten sollten Maßnahmen setzen und klare Verant
wortlichkeiten defmieren, um die Einräumung und Überprüfung 
der gesetzlich vorgesehenen zwei Prüfungstermine pro Semester -
im Sinne der KlarsteIlung durch das BMWF - zu gewährleisten. 

(3) Universität Innsbruck 

- Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Einheitlichkeit wären -
wie an der Universität Graz - die Lehrveranstaltungstypen in der 
Satzung klar zu defmieren. Weiters wäre festzulegen, ob diese mit 
einem einzigen Prüfungsakt enden oder Lehrveranstaltungen mit 
immanentem Prüfungscharakter sind. 

24.3 Das BMWF Ilenvies in seiner Stellungnahme darauf, dass auch eine 
prüjungsimmanente Lehrveranstaltung eine Lehrveranstaltung der StEOP 
sehl könne. Auch bei dieser erfolge eine Wissensüberprüjung im Wege 
mehrerer Leistu ngsllOch weise; damit werde auch die Forderung nach zwei 
Prüjungen nach § 66 Abs. Ja  VG erfüllt. Aufgrund der Natur einer der
artigen Lehrveranstaltung könne diese nur durch ein neuerliches Absol
liieren der gesamten Lehrveranstaltung wiederholt werden. 

287 

III-21 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original) 91 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



R 
-

H 
Studien eingangs- und Orientierungsphase 

StEOP im Sommer

semester 

288 

Laut StellulIgnahme der Ulliversiät lllllsbruck habe es keine StEOP-Lehr
veranstaltungen mit immanentem Prüjungsclzarakter gegeben; dadurch 
hätten Probleme mit Prüjungswiederholungen vennieden werden kön
nen. Die Festlegung von Prüjungstemtinen, die zumindest eine Wieder
holungsmöglichkeit olme studienverzögernde Wirkung emtöglichen, sei 
ihr ein Anliegen; an  der Auswertbarkeit dieser Daten (und ihrer trans
parenten Abbildung) werde bereits gearbeitet. ltt der geplanten neuelt 
Satzung würden die Lehnleranstaltungstypen definiert werden. 

25.1 Beide überprüften Universitäten boten die StEOP-Lehrveranstaltungen 
im Sommersemester 201 2  nicht durchgängig im gleichen Umfang an 
wie im Wintersemester 20 1 1 /201 2 :  

( I )  Universität Graz 

- Rund 22 % der StEOP-Lehrveranstaltungen (Vorlesungen), die im 
Wintersemester 20 1 1 /201 2  stattgefunden hatten, waren an der Uni
versität Graz im Sommersemester 201 2  nicht vorgesehen. Betroffen 
davon waren die Fakultäten für Naturwissenschaften, für Geistes
wissenschaften sowie für Umwelt-, Regional- und Bildungswis
senschaften. An den anderen drei Fakultäten33 bestand dasselbe 
Angebot an StEOP-Lehrveranstaltungen wie im Wintersemester 
201 1 /2012 .  

- Die Universität Graz gab diesbezüglich Ressourcenknappheit an und 
verwies auf die Verfügbarkeit der Unterlagen im I nternet. StEOP
Prüfungen konnten trotzdem in allen Studien abgelegt werden. 
Weiters führte die Universität Graz dazu aus, dass in den stark 
nachgefragten Studien die StEOP-Lehrveranstaltungen im Win
ter- und Sommersemester in gleichem Umfang angeboten wür
den. Diesbezüglich war jedoch auffallend, dass etwa im Bachelor
studium Pädagogik mit 1 90 Studienanfangern im Sommersemester 
201 2  StEOP-Lehrveranstaltungen teilweise in diesem Semester nicht 
angeboten wurden.34 

Vorgaben des Rektorats zur Vorgangsweise im Sommersemes
ter 201 2  gab es nicht. 

11 Fakultäten rur RechlSwissenschaflen sowie ruf Sozial- und Wirtscllaflswisscnscharlen 
und Katholisch-Theologische Fakultät 

]4 Im Vergleich dazu wurden bspw. in den Srudien Rechtswissenschaflen ( 1 96 SlUdicn
anfänger) und Soziologie ( 1 28 SlUdienanfanger) alle StEOP-Lehrveranslaltungcn auch 

im Sommerscmeslcr angebOlcn. 
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(2) Universität Innsbruck 

- An der Universität Innsbruck waren rd. 1 2  Ofo der StEOP-Lehrveran
staltungen (mehrheitlich Vorlesungen) im Sommersemester 201 2  aus 
Ressourcengründen nicht in gleicher Weise wie im Wintersemester 
201 1 /20 1 2  vorgesehen. Von den insgesamt 1 5  Fakultäten der Uni
versität Innsbruck waren davon sechs naturwissenschaftliche bzw. 
philosophisch-kulturwissenschaftliche Fakultäten35 betroffen, so 
bspw. StEOP-Vorlesungen für das Bachelorstudium Biologie mit 
70 Studienanfangern. 

- Folgende Alternativen waren möglich: 

- Variante 1 :  Die Lehrveranstaltung wurde im Wintersemester aufge
zeichnet und das Video den Studierenden zur Verfügung gestel lt; 
zusätzlich hatten die Lehrveranstaltungsleiter eigene Sprechstun
dentermine anzubieten. 

- Variante 2: Lagen keine Videoaufzeichnungen vor, musste die 
Lehrveranstaltung in verminderter Präsenzzeit angeboten wer
den. 

- Diese beiden möglichen Varianten hatte der Vizerektor für Lehre im 
November 201 1  vorgegeben; bis auf eine Ausnahme (Unterrichtsfach 
Physik) kam die zweite Variante zum Einsatz. Geregelt war jedoch 
nicht, unter welchen konkreten Voraussetzungen (z.B. bis zu einer 
bestimmten Anzahl von Studienanfangern) diese Varianten einge
setzt werden durften. 

(3) Der RH erhob auch an den anderen neun befragten Universitäten 
die Vorgangsweisen im Sommersemester. Auch dort waren sie unter
schiedlich: 

- Zwei befragte Universitäten (Universität Klagenfurt, Wirtschaftsuni
versität Wien) boten in allen ihren Studien die StEOP im Sommer
semester 201 2  in gleicher Weise wie im Wintersemester 201 1 /20 1 2  
an. Die Montanuniversität Leoben bot i m  Winter- und im Sommer
semester unterschiedliche StEOP an. 

- An den anderen sechs befragten Universitäten (Technische Univer
sität Graz, Technische Universität Wien, Universität für Bodenkul
tur Wien, Universität Linz, Universität Salzburg, Universität Wien) 

lS Fakultät mr Bauin�enicurwescn. Biologie, Chemie und Pharmazie. Gco- und Al1ll0-
sphärenwisscnschaflen, Mathematik, Inrormatik und Physik sowie der Phil osophisch
Kulturwisscllschafllichcn Fakultlll 
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wurde - so wie auch an den überprüften Universitäten - die StEOP 
im Sommersemester 201 2  nur zum Teil in gleicher Weise wie im 
Wintersemester 201 l !201 2  angeboten. 

Im Sommersemester 201 2  kamen an diesen Universitäten als alternative 
StEOP-Lösungen Videoaufzeichnungen und Fragestunden, zusätzlich! 
alternativ wählbare Lehrveranstaltungen für Neuzugelassene, beglei
tende Vorlesungen und Tutorien etc. zum Einsatz. Für diese Vorgangs
weisen wurden insbesondere budgetäre und personelle Gründe sowie 
geringe Zahlen von Studienanfangern in bestimmten Studien angege
ben. StEOP-Prüfungen konnten trotzdem absolviert werden. 

25.2 Für den RH war nachvollziehbar, dass die Universitäten die StEOP nicht 
flächendeckend auch im Sommersemester anboten. Vor allem dann, 
wenn es sich um Vorlesungen handelte, es nur wenige Studienanfan
ger gab und ausreichende Alternativen angeboten wurden, erschien 
diese Vorgangsweise vor allem aus Ressourcengründen verständlich 
(siehe TZ 28). 

Der RH empfahl dem BMWF 

- klarzustellen, ob in begründeten Ausnahmefallen StEOP-Lehrver
anstaltungen im Sommersemester durch Alternativen ersetzt wer
den können, wenn ihre Absolvierung trotzdem sichergestellt ist, 
und 

- gegebenenfalls diese alternativen Durchführungsformen hinsicht
lich ihrer Zielerreichung in die Evaluierung miteinzubeziehen. 

In der Folge sollten die Universitäten Graz und Innsbruck universitäts
weite Vorgaben für Alternativlösungen im Sommersemester defmieren. 

25.3 Das BMWF gab zur KlarsteIlung bezüglich der StEOP-Durchführung 
im Sommersemester keine Stellungnahme ab. 

Laut Stellungnahme der Technischen Universität Graz würden auf
grund der sehr geringen Zahl von Neuzulassungen StEOP-Lehrveran
staUungen in Form von Vorlesungen im Sommersemester nicht bzw. nur 
fallweise abgehalten. Wenn keine Vorlesung a ngeboten würde, bestehe 
die Verpflichtung, detaillierte Informationen zum Stoffgebiet und 
-umfang bekanntzugeben; jedenfalls könnten auch im Sommersemes
ter dazu Prüfungen abgelegt werden. 

Die Universität Wien teilte in ihrer Stellungnahme mit, {lass das Rek
torat in den Zielvereinbarungen mit den Studienprogrammleitungen 
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und den Fakultäten in Einzelfällen darauf h ingewiesen habe, dass das 
Angebot im Sommersemester bedarjsorientierl angepasst werden könne. 
Dabei seien allerdi/lgs im Sinne der Sparsamkeit und EJjizie/lzje nach 
Studium auch alter>lati/le Unterstützungsi/lstrumente wie Tutorien und 
Repetitorien an Stelle /Ion klassischen Lehnleranstaltungen möglich. 

26.1 ( 1 )  Beide überprüften Universitäten verfügten über elektronische Stu
dienverwaltungssysteme (Universität Graz: UNlGRAZonline, Universi
tät Innsbruck: VIS:online); im Zusammenhang mit der Einführung der 
StEOP wurden (und werden) diese (laufend) entsprechend angepasst, 
um die elektronische Administrierung der StEOP zu ermöglichen. 

(2) In diesen elektronischen Studienverwaltungssystemen war die Ver
weildauer der Studierenden in der StEOP eigens vermerkt. Damit sollte 
sichergestellt werden, dass nicht während der StEOP - außerhalb des 
im Curriculum festgelegten Rahmens - Lehrveranstaltungen absolviert 
und damit mehr als die zulässige Anzahl an ECTS-Anrechnungspunk
ten erworben wurde. Auch die Anzahl der Prüfungsantritte konnte 
damit überprüft werden. 

(3)  An bei den Universitäten wurde grundsätzlich elektronisch über
prüft, ob der Studierende die Voraussetzungen für die Teilnahme an 
einer Lehrveranstaltung bzw. das Ablegen einer Prüfung erfüllte. 

Beim Monitoring der StEOP im Rahmen der elektronischen Studien
verwaltung wies die Universität Innsbruck gegenüber der Universität 
Graz folgende Besonderheit auf: 

- An der Universität Graz verfügte nur eine beschränkte Anzahl an 
Mitarbeitern (bestimmte Mitarbeiter des Studiendekanats, der Stu
dien- und Prüfungsabteilung) über die Befugnis, in der elektro
nischen Studienverwaltung einen Studierenden zu einer Lehrver
anstaltung bzw. Prüfung händisch zuzulassen, also die Vorgaben 
des elektronischen Systems zu ändern. Begründet wurde diese Mög
lichkeit damit, dass dadurch auf Sonderfalle (bspw. noch fehlende 
Anerkennung von Prüfungen einer anderen Universität) reagiert 
werden könne. 

- An der Universität Innsbruck waren jeder Lehrveranstaltungsleiter 
für seine Lehrveranstaltung sowie bestimmte Institutsangehörige 
für die Lehrveranstaltungen des Instituts berechtigt (insgesamt rd. 
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2.43036 Personen), die Vorgaben des elektronischen Systems von 
Hand zu ändern. Dies führte dazu, dass im Sommersemester 201 2  
in rd. 1 .700 Fällen (rd. 2,3 Ofo der insgesamt rd. 75.000 Anmelde
vorgänge) Anmeldungen von Studierenden zu Lehrveranstaltungen 
des zweiten oder eines höheren Semesters bestätigt wurden, obwohl 
diese die StEOP - der elektronischen Studienverwaltung zufolge 
noch nicht abgeschlossen hatten. 

(4) An bei den überprüften Universitäten war in der Satzung nicht ver
pflichtend vorgeschrieben, alle Prüfungstermine vorab i n  das elektro
nische Studienverwaltungssystem einzutragen, wodurch eine elektro
nische Anmeldung zu jenen Prüfungen im Vorhinein nicht möglich 
war. Durch die erst nachträgliche gemeinsame E intragung von Prü
fungstermin samt Prüfungsergebnis entging dem Lehrveranstaltungs
leiter die Möglichkeit, elektronisch zu überprüfen, ob die Anmeldung 
zulässig war. 

Weiters waren - für den Fall, dass die elektronische Studienverwaltung 
eine Anmeldung zu einer Lehrveranstaltung oder Prüfung ablehnte 
und dies händisch geändert wurde - weder eine Begründungspflicht 
für d ieses Vorgehen noch eine nachgängige Kontrolle vorgesehen. 

26.2 Der RH empfahl den beiden überprüften Universitäten dafür zu sorgen, 
dass alle Prüfungstermine flächendeckend und vor Prüfungsdurchfüh
rung in die elektronische Studienverwaltung eingetragen werden, um 
die automatische Überprüfung der Anmeldungszulässigkeit durch das 
Monitoringsystem zu gewährleisten. Ferner wären Vorgaben für eine 
händische Abänderung in der elektronischen Studienverwaltung zu 
defmieren und Kontrollschleifen vorzusehen. 

Der Universität Innsbruck empfahl der RH darüber hinaus unter Berück
sichtigung von Erfahrungen betreffend Schwachstellen, die Notwendig
keit der großen Anzahl von Berechtigungen zum händischen Ändern 
der elektronischen Systemvorgaben zu prüfen. Ziel sollte dabei sein, 
die Anzahl dieser Berechtigungen - im Sinne der Vorgangsweise an 
der Universität Graz - zu reduzieren. 

Das BMWF sollte - im Einvernehmen mit den Universitäten - auch 
das Monitoring der StEOP ( insbesondere durch die elektronischen Stu
dienverwaltungssysteme) i n  die Evaluierung miteinbeziehen. 

J6 Berechtigungskreis (Wintcrsemester 201 1 /2012) rur die Bearbeitung der Anmeldungen: 

Personen. die einen Lehrauftrag haben (2.071 Personen): jeweils rur die .. eigene" lchr

veranslallung; Personen. die rur ein beslimmlcs Institul alle Lehrverans13hungen bear
beiten dOrfen (584 Personen). Das sind in der Regel lnslitut5vcrwaltungskräfte. die ruf 
das lchrangebol am InstitUI zuständig sind. 
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26.3 Die UnilJersität Innsbruck teilte in ihrer Stellungnahme mit, sie werde 
die Lehmeranstaltungsleiter und die Institute verstärkt darauf hinwei
sen, dass Anmeldungen lU Lehrveranstaltungen nur nach Überprüfung 
des StEOP-Status bestätigt werden dürfen und Ablehnungen begründet 
werden müssell. Eine Dejinition der Prüjungstermine im Vorhinein sei 
technisch u msetzbar, aber nicht immer sinnIJoII, l.B. wenn Prüjungs
überschneidungen oder eine Häufung von Prüfungsterminen vermieden 
werden sollen. Die IT-Applikationen in VIS:online könnten die Über
prüfung der Anmeldungslulässigkeit technisch unterstützen, aber keine 
dejinitilJe Entscheidung treffen. Vorgaben für die händische Abände
rung und Kontrollschleifen würden gut klingen, allerdings sollte das 
Verhältnis zwischen dem A ujivandfür die Venvaltung /Ion Lehmeran
staltungen und dem A ujivond !ur die Lehre selbst nicht zugu.nsten des 
Ersteren aussclJlagen. 

26.4 Der RH nahm das Bestreben der Universität Innsbruck, die Lehrver
anstaltungsleiter und die Institute verstärkt darauf hinzuweisen, dass 
Anmeldungen zu Lehrveranstaltungen nur nach Überprüfung des 
StEOP-Status bestätigt werden dürfen und Ablehnungen begründet 
werden müssen, positiv zur Kenntnis. U m  die Einhaltung der StEOP
Bestimmungen bzw. die Zulässigkeit der Prüfungsanmeldungenjeden
falls sicherzustellen, hielt er die elektronische Vorabeintragung der 
Prüfungstermine für zweckmäßig; vor demselben Hintergrund erach
tete er im Sinne einer sparsamen Verwaltung Vorgaben für händische 
Abänderungen und - zumindest stichprobenartige - Kontrollen für 
erforderlich. Der RH hielt daher seine Empfehlungen aufrecht. 

27.1 (I)  Der Anteil jener Studierenden, welche die StEOP bereits vollständig 
absolviert hatten, an der Gesamtzahl der Studienanfanger ( .. Erfolgs
quote··) zeigte sich an den bei den überprüften Universitäten wie folgt: 
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Abbildung 6:  Studierende mit  x D/o erreichten StEOP-Anrechnungspunkten 

Universität Graz 24 30 8 10 

Universität Innsbruck v, 2 10 6 

o 25 50 75 

x % der Studierenden erreichten zum Stichtag 15. April 2012 

• 0 ""  • 1 "" - 25 "" 26 "" -50 ', 51 "" - 75 "" • 76 "" - 99 "" • 100 "" 

der StEOP-Anrechnungspunkte 

100 

QueUen: Universitäten Graz und Innsbruck 
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Wie aus der Abbildung ersichtlich, war an den überprüften Universi
täten zum Stichtag 1 5. April 201 2  die Erfolgsquote an der Universität 
Innsbruck mit 47 % fast doppelt so hoch wie an der Universität Graz 
(24 %). Umgekehrt war der Anteil jener Studierenden, die keine ein
zige StEOP-Prüfung absolviert hatten, an der Universität Innsbruck 
(34 Oio) deutlich höher als an der Universität Graz (24 Oio). 

Mit Stichtag 30. Juni 2012 war an der Universität Graz die Zulassung 
für vier Studien)7 und an der Universität Innsbruck für 83 Studien 
erloschen (Drop-out in der StEOP), weil die Studierenden auch bei der 
zweiten Wiederholung einer StEOP-Prüfung negativ beurteilt wurden. 

(2) Die Entwicklung der Prüfungsaktivität der Studierenden im Zeitraum 
Wintersemester 2008/2009 bis Wintersemester 201 1 /201 2  ( I .  StEOP
Semester) zeigte Folgendes: 

- Die Anzahl jener Studienanfanger, die im ersten Semester mindes
tens eine Prüfung bestanden hatten, lag an der Universität Graz in 
den Wintersemestern 2008/2009 bis 2010/201 1  bei rd. 75 D/o und 
stieg im Wintersemester 201 1 /201 2  auf rd. 83 Oio an. Demgegenüber 

]7 im Regelfall deckungsgleich mit Studierenden, ausgenommen Studierende mit Mchr
fachstudien 

8und 2 0 1 3/8 
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war diese Entwicklung an der Universität Innsbruck im betrachte
ten Zeitraum weniger ausgeprägt (Wintersemester 2008/2009: 70010, 
Wintersemester 201 1 /20 1 2 :  74 010). 

- Bereits seit dem Wintersemester 2009/2010 konzentrierten sich die 
Studienanninger an bei den überprüften Universitäten auf ein ein
ziges Studium. Dieser Trend setzte sich auch im Wintersemester 
201 1 /201 2  fort; so hatten an der Universität Graz nur 6,5 010 der Stu
dienanfanger mindestens eine Prüfung in einem anderen Studium 
abgelegt, an der Universität l nnsbruck waren es lediglich 7,9 010. 

(3) Die Erfolgsquote an den befragten Universitäten stellte sich wie 
folgt dar: 

Abbildung 7 :  Anteil a n  Studierenden mit absolvierter/nicht-absolvierter StEOP 

Universität Bodenkultur Wien 

Universität Klagenfurt 

Montanuniversität leoben 

Universität Linz 

Universität Salzburg 
(Stichtag 16.6.2012) 

Technische Universität Graz 

Technische Universität Wien 

U niversität Wien 
(Stichtag 10.5.2012) 

Wirtschaftsuniversität Wien 
(Stichtag 13.5.2012) 

o 

Quellen: angeführte neun Universitäten 

Bund 2 0 1 3/8 

35 65 

41 � 

35 65 

39 61 

53 47 

39 61 

71 29 

65 35 

60 40 

25 50 75 

x Ofo der Studierenden haben zum Stichtag 15. April 2012 

• die 5tEOP noch nicht absolviert • die StEOP absolviert 
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Die Erfolgsquote lag an den befragten Universitäten zum jeweiligen 
Stichtag zwischen 29 Ofo (Technische Universität Wien) und 65 Ofo (Uni
versität für Bodenkultur Wien und Montanuniversität Leoben). 

Die Detailbetrachtung ergab bspw. Folgendes: 

- An der Technischen Universität Wien betrug im Bachelorstudium 
Informatik bei einem StEOP-Ausmaß von 30 ECTS-Anrechnungs
punkten die Erfolgsquote 5 Ofo. Demgegenüber verlangte die StEOP 
des Bachelorstudiums Maschinenbau 4 ECTS-Anrechnungspunkte; 
die Erfolgsquote machte 44 Ofo aus. 

- An der Universität für Bodenkultur Wien betrug die Erfolgsquote 
65 Ofo; die StEOP umfasstejeweils 4 bis 5 ECTS-Anrechnungspunkte. 

- An der Universität Wien waren bislang 35 Ofo der Studienanfanger 
erfolgreich ; das StEOP-Ausmaß lag zwischen 1 5  und 28 ECTS
Anrechnungspunkten. 

- Die Universitäten Salzburg und Wien konnten Auswertungen hin
sichtlich einer erfolgreichen Absolvierung der StEOP zu bestimm
ten vergangenen Vergleichszeitpunkten mit vertretbarem Aufwand 
nicht vornehmen. Die Wirtschaftsuniversität Wien übermittelte aus 
Aktual itätsgründen die Daten zum Stichtag 1 3. Mai 20 12 .  

27.2 Zwischen der Workload der StEOP bzw. dem Ausmaß der zusätzlich 
in dieser Phase erwerbbaren ECTS-Anrechnungspunkte (siehe TZ 22) 
und der Anzahl der StEOP-Absolvierungen bestand ein Zusammen
hang. Je geringer die Workload war bzw. je weniger in dieser Phase 
zusätzliche ECTS-Anrechnungspunkte erworben werden konnten, desto 
höher war meist die Erfolgsquote in der StEOP. 

Der R H  wies diesbezüglich auf seine Empfehlung in TZ 22 hin, wonach 
im Hinblick auf die Zielsetzung der StEOP - eine Orientierung über 
das begonnene Studium zu erhalten - ihr .idealtypisches" Ausmaß 
in den verschiedenen Studien im Rahmen der Evaluierung mitbedacht 
werden sollte. 

Dabei gab der RH zu bedenken, dass die Erfolgsquote allein noch 
kein Indikator für eine gelungene StEOP war; die StEOP sollte auch 
dazu dienen, frühzeitig eine .falsche" Studienwahl zu erkennen und 
die Studien richtung zu wechseln oder die Studienwahl allgemein zu 
hinterfragen. Er empfahl dem BMWF, im Sinne einer wirkungsorien-

Bund 2 0 1 3/8 
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